
629 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NationalratesIX.GP. 

29. 3~ 1962 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom 
mit dem die Notariatsordnung 

wird. 

Der Nationalrat hat bes,ehlossen: 

Artikel I. 

,-
geändert 

Die NQltariatsordin:ung, RGBl. Nr. 75/1871, 
w:ird in folgender Weise geälnd'ert: 

1. Der ~rste Absa'tz des § 3 hat zu lauten: 

"Ein Notariatsakt ist wie ein vOir Gericht 
abgeschlossener V,ergleich e~ekUJtionsfähig, wenn 

a) darin eine Verpflichtung ZIU emer Leistung 
oder. Unterlassung festgestellt wird; aus
genommen ist die Verpflichtung zur 
Räumung' einer WQhnung oder einzeLner 
Wohnungsbestandteile, sofern es sich. nicht 
um die Räumung durch den Eigentümer 
od'er Miteigentümer der Liegenschaft 
handelt; 

1;» die Person des Berechtigten 'UI11ddles Ver
pflichtet,en, der Rechtstitel, der Gegen
stand, die Am, der Umfang und die Ze~t 
der· Leistung oder Unterlassung zu ell!t
nehmen sind; 

c) ü'ber die Verpflichtung nach Et. a ein Ver
gleich zulässig ist; 

d) der Verpflichtete in diesem oder in eimern 
gesonderten Notariatsakt ZlUgestimmt hat, 
daß der Nota.riatsal;{Jt sofort vollstreckbar 
s ein soll." 

2.· Der driue Absatz des \§ 3 wird, aufgehoben. 

3. Der § 5 hat zu lauten: 

,,§ 5. Neben den Befugnissen nach § 1 steht 
den Notaren auch das Recht zu, Privaturkunden 
zu verfassen; Parteien außerbehördlich und voJ" 
Verwaltung'sbehörden, in Rechtsangelegenheiten 
außer Streitsachen rund, soweit kein Alllrwalt'S
zwang besteht, auch im Exekutionsverfahren 
vor Gericht zu vertreten. Zur Vertretung im 
Verwalrungs!ltrafverfahren rund vor Finanzst,raf
behörden sind N<Jtare jedoch nur ,dann befugt, 
wenn sie in die V erteid~gerliste ·eingetragen ,s,ind. 
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Die Notare sind aUich bere,chtigt, Parteien in 
Zivilprozessen, für die kein Anwalts zwang be
steht, vor Gericht zu venreten, wenn am Amts
s,itz des Ge;richtes micht wenigs,tens zwei Rech-ts
anwälte ihrem W ohIl!~itz haben. 

Die Notare haben alle Geschäfte mit RedEch
keit, Genauigkeit und Fleiß nach den bestehen
den R,echtsvorschrift,en zu versehen und jede 
Mitwirkung zu verlbotenen, verdächtigen oder 
zum Scheine vorgegebenen Geschäften zu ver
sagen. 

Alle Eing,aben, welche die .Notare v,erfassen, 
müssen von ihnen 'Ulnterzeich,net seim. 

Auch bei ~esorgunlg dieser Ges,chäfte unter
stehen die Notare der Aufsicht urud Disziplinar
gewalt der im X. Hauptstück bezeichneten Be
hörden nach den dort ainlgeführten Vor
schriften." 

4. Die überschrift ZlUIID H. Hauptstück hat zu 
lauten: 

"Verleihung und Erlöschung des Amtes eines 
Notars, Urlaub." 

5. Der § 6 hat zu lauten: 

,,§ 6. Zur ErlaIlJgung einer NotarsltelJe w.ird 
erfordert, daß ,der Bewerber 

a) österreich~sch'er Staatsbüllger, volljährig, 
von ehrenhaftem Vorleben ist und die 
freie Verwaltung sevnes Vermögens ha't; 

b) die rechts- und staatswissens,chaftlichen 
Studien zu'rückgelegt UIlJd die vorges,ehrie
benen Staatsprüfun~en bestanden na>t; 

c) die Notat'iats-, Rechtsanwalrts- oder Rich
teramtsprüfung bestanden hat; 

d) eine siebenjlVhrige. juristische -Praxis' na,ch
weist, und zwar milndestens d,rei Jahre als 
Nota,riatsk<l!ndidat na'ch Abl~gung einer 
der in lit. c genannten Prüfrungen, die 
übrige Zeit als Notariatskandidart, Rechts
praktikant, Richtera.mtsanrwärter, Hilfs
richter, Ri,chter, Rechts.anwaltsanwärter, 
Rechtsanwalt oder als rech,tskundiger 
B,eamter bei der Finanzprokuratur. 

Wenn um die zu besetzende Stelle kein 
geeigneter, allen gesetzlichen Vora,ussetzungen 
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entsprechender Beweflber einschrei,tet, so wil'd I 
für diese Bewerbung die im Abs. 1 lit. d ge
fo~de:rte Praxis auf vier Jah,r;e verkürzt; davon 
müssen ,ohn:e Rücksicht auf den Zeitpunkt de,r' 
Ablegung einer der im Abs. 1 lit. c "genannten 
Prüfungen mindestens zwei' Jahre al5 Notariats
ka·n,didat zurückgelegt worden sein." 

12. Der § 14 hat ZJU lauteni: 

,,§ 14. Nach der Genehmigung des Amts
siegels hat der Notar beim OberlaJl1!desgerichts
präsidenten um seine Angelobung anzusuchen. 
Diesem Ansuchen sind anzuschließen, 

a)der Na,chweis der Genehlnigung des Amts-
9iegels, 

. 6. Der" § 8 hat zu lauten: 

,,§ 8. Der Notar darf alle seine Befügnisse 1111 

ganzen BUl1!desgebietalUsüben. 

Die Notaria:tskammer kann den Notar lUil1!ter 
Berücksichtigul1!g des Bedades der Bevölkerung 
verpflichten, außerhalb seines Amtssitzes regel
mägig Amtstage abzuh alteln. " 

7. Der zweite Absatz des § 9 hat zu lauten: 

"V or der Vermehrung oder Verminderung 
der Zahl dier NotarsteIlen u'l1!d vor Verlegung 
des Amtssitzes an einen anderen On ist e~n Gut
a,chten de.r Nota,riatskammer einz'uholen." 

8. Der § 10 hat z,u lauten: 

,,§ 10. Die Ernennung der Notare steht dem 
Bundesminister für Justiz zu. 

Jede ZIU besetzende Notlirstelle' ist von der 
Notariatskammer ausZJuschreiben; die Ausschrei
bUl1!g ist ,im Amtsblatt zur ,Wiener Zeitung' 
dur,ch dreimalige Einschaltunlg bekanntzumachen. 

Der BUl1!desminister für Jusltiz kann auf An
trag d,er Nota.rilitskamlmCT einen Tausch V'On 
N otarstellenl ohne vorherige ÄtUISschreibung be
wil1igen, wenn nvcht ein wichtiger Grund ent
gegensteht; ein soLcher ist ,inshesondere ein 
Lebel1!salter von mehr als 65 Jahren eines der 
beiden Notare oder eine Amtszeit von weniger 
als sechs Jahren in der letzten NotarsteIle. 

Eine Versetzung von Amts wegen is,t un
zulässig." 

9. Der d,ritte Absatz des § 11 hat zou lauten: 

"Dieser hat den Vörs.chlag der Notariats
kamme,r mit seinem Besetzul1!gsvofSochdag dem 
Oberlandesgericht vo.rz;ulegen, das beide Vor
s.chläge mit seinem e.~genen Besetzunlgsvorschlag 
an das Bundesministerium für Justiz weiter
zuleioten hat. Die Erstattung der Besetzungs
vorschläge der Ge·richts:höfe erster und zweiter 
Instanz obliegt deren Person.aLsenaten." 

10. Der erste Absa'tz des § 13 h'<lt zu lauten: 

"Der neuernannte Notar hat vor seiner 
Angdobu~g den Emwurf des Siegels, das er bei 
seinen Amtsgeschäften gebnJoulchen will, der 
Notariatskammer zur Genehmigu'ng vor-
z,ulegen. " 

b) die erforderliche Za'hl von Siegdabdrücken' 
unld von AuMertio~ungen der Unter~ch,rift 
des Notars, die seinen Vor- und Zu'namen 
und seine Eigens,ch,aEt als öffentlicher 
Notar ,enthalten muß, Ulnd 

c) d~r Nachweis des Abschlusses der Haft
pflichtversicherung (§ 22)." 

13. Der § 15 hat zu lauten: 

,,§ 15. Die Angelobul1!g ist vor dem Ober
landesgeri,cht,spräsidenten oder vor dem von 
ihm 'beauftragten P,räs,identen ,des Gerichtshofes 
erster Instanz nach folgender Gelöbnisforme) zu 
leisten: 

,Ich gelobe bei meiner Ehre und bei meinem 
Gewissen, der Republik Oster,reich treu zu sein, 
die Gesetze und alle al1!deren Vor&chriften un
verbrüchJi,ch zu beachten ul1!d meine Pflichten 
als öffentlicher Notar gewissenhaft zu er
füllen.' " 

14. De.r § 16 hat zu lauten: 

,,§ 16. Nach der Angelobung hat d~r Ober
landes@eriochtspräsident ein Defuretauszuferti
,gem, indem die An;gelobung des, Notar,s und 
dessen Ermächtigung zum Annritt seines Amtes 
beurkundet wird. Der Tag der Al1!gdobutng ist 
vom Oberlal1!desgerichtspräsidenten im Amts
blatt zur ,Wiener Zeitung' kundzumachen und 

. der Notar,iatskammer sowie den unterstellten 
GerichtshÖfen erster Instalnz ul1!ter A,n:;x:h1uß je 
eines Siegdabdruckes und der Unterschrift des 
Notars mitzlU'teilen." 

15. Der zweite Abs·a,tz des § 17 hat zu lauten: 

"Der Notar hat Ul1!ter Einhaltu.ng der Vor
'schriften des § 14 beim Oberlandesgerich,tspräs'i
denten um die Bestimmung des Tages, 'an
zusuchClll', an dem er von seinem bis'herigen Amt 
abzutreten und an dem er sein neues Amt an
zutreten hat. Der Oberlanldesgeri,chtspräsident 
hat diese Tage n,ach § 16 bekanntzuma:chen. Bei 
Versetzung in den Sprengel eines anderen Ober
landesgerichtes haben die in Betracht kommenden 
Oberlandesgerichtspräsidenten dias Einverneh
men h erzustellen." 

11. Der zweite Absatz des § 13 wird 
gehoben. 

16. Im er9ten Ahs,atzdes § 18 werden die 
auf-I Worte "das Oberlandesgeri'cht" durch die Wone 

"den 0 berlarudesgerich tSp räs'identen "ersetz t. 
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17. Der zweite Absatz des § 18 hat ZiU lauten: halb eines K,alenderjahres nicht übersteigt, ent

"Der Eintritt dieser Rechtsfolge ist durch das 
BundesmilIl!isterium für Justiz na,ch Anhörung 
der Notariatskammer festzustellle,n. Zugle~ch ist 
die Enthebuilig vom bisherigen Amt auszuspre
chen. Die Notariatskamme'r hat dem Bundes
ministerium für Jusüz anzuzei'gen, wenn die 
Frist na·ch dem ersten Absatz nicht eingehalten 
wu.rde." 

18. Der zweite his vierte Absatz dies § 19 
haben zu lauten: 

"Das Bundesministerium für Justiz hat ~n d'en 
im Abs. 1 lit. abis f genannten Fällen :nlach An
hö.rung der Notariatskammer die Enthebung 
des Notars vom Almt auszusprechen; die No
tariatskammer hat die unter lit. b his f genann
ten Fälle dem Bun:desm~nisterium für Justiz 
unverzüglich anzuzeigen. 
'Das BundesministeriUlIn für Justiz hat die 

Enrhehung der Notariats.kamme., dem Ober
lan.desgerichtspräsidenten rund den diesem unter
stellten Geri·chtshöf,en erster InstanlZ mitzuteilen. 

Das Vet1fa:hren wegen Unfähigkeit (Abs. 1 
lit. g) und bei der E!ntsetzunrg eines Notail"s im 
Disziplinarwege (Abs. 1 lit. h) ist im X. Haupt-
stück geregelt." ' 

19. Der § 20 hat zu lauten: 

,,§ 20. Jeder Notar, der sein Amt zurückgelegt 
(§ 19 Abs. 1 lit. a) oder na,ch Versetzung seine 
KanzLei' an seinem neuen Amtssitz nicht re,cht
zeitig eröffnet hat (§ 18), hat sein biSlheriges 
Amt noch so lange tortzrusetzen, bis ihm der 
Bescheid des BUl1!desmiinisterirums für Justiz über 
seine Enthebung zug.estellt worden list. WiJrrd 
aber der Notar bei Zurücklegu[}Jg des -Amtes mit 
einem na'ch der Zustell~llng des Enthebuillgs
bescheides gelegenen Zeitpunkt enthoben, so hat 
er sein bisheriges Amt bis zu diesem Zeitpunkt 
fortzusetzen. " 

. 20. Der § 21 hat zu lauten: 

,,§ 21. Ein Notar, der sich auf die Dauer von 
läJnger als acht 'aufeinarnderfolgenden Tagen 
zur Vornahme von Amtshandlungen von 
seinem Amtssitz entfernen wiLl, muß die Bewil
ligrung der Notariatskamme.reinholen. 

Ein Notar, der sein Amt länger als drei auf
einanderfolgende Tage n~cht perSJÖnlich ausüben 
will oder karun~ hat um Urlaub anzusuchen; 
Sonntage und gesetzliche Feiertage bleiben außer 
Betra,cht. 

Ein Notar hat Anspruch auf Erholungsurlaub 
in der Dauer von i.nsgesamt 60 Tagen innerhalb 
eins KaIenderjahres; ein darüber hinausgehender 
Urlaub kann nur aus wichtigen Gründen, ins
besondere wegen vorübergehender Erkrankung, 
erteilt we.rden. Sofern der Urlaub 90 Tage inner-

scheidet über das Ansuchen die Notariatskammer, 
darüber hinaus das Bundesministerium für 
Justiz. 

Die Erteilung eines, Urlaubes kann von der 
Bestellung eines Substituten albhängig ,gemacht 
wer,den, wenn es die ordnungsmäßi.ge Fort
führung der Geschäfte verlangt. 

Ein Notar, für den ein Dauersubstitut (§ 120) 
bestellt ist, muß um Urlaub nur Ansuchen,' wenn 
die Urlaubsdauer insgesamt 60 Tage innerhalb 
eines Kalenderjahres überstei,gt oder wenn er 
nicht von seinen Dauersubstituten vertreten 
weJ:'1den kann. 

Der Präsident der Notariatskammer hat 
Notare, die diesen Vorschriften zuwiderhandeln, 
im Falle des Abs. 1 zur Rückkehr an den 
Amtssitz, in den Fällen des ,Abs. 2 zur Auf
nahme der Amtstätigkeit aufzufordern. 

Jede Urlaubserteilung ist dem Präsidenten des 
Gerichtshofes erster Instanz, in dessen Sprengel 
der Notar seinen Amtssitz hat, mitzuteilen." 

21. Die überschrift des IU. Hauptstückes hat 
zu lauten: 

"Haftpflich tversicherung. " 

22. Der § 22 hat zu i.auten: 

,,§ 22. Jeder Notar und jeder Substitut ist 
verpflichtet, vor Aufnahme seiner Berufstätig
keit der Notariatskammer auf Verlangen 
na,chzuweisen, daß zur Deckung der aus di~ser 
Tätigkeit gegen ihn entstehenden Schadenersatz
ansprüche eine Versicherung bei einem in
ländischen Versi,cherer besteh t. Er hat die Ver
sicherung während der Dauer seiner B·e.rufs
tätigkeit aufrechtzuerhalten und dies der Notari
atskammer auf Verlangen nachzuweisen. 

Die Mindestversicherungssumme hat 100.000 S 
zu betragen." 

23. Der zweite und der dritte Absatz des § 31 
w,erden aufgehoben. 

24. Der zweite Arbsatz des § 32 hat zu lauten: 

"Der Notar kann sein Amt mit Wirksamkeit 
nicht fortsetzen 

a) in den Fällen des§ 19 Abs. 1 lit. Ib, c, d 
und f, sobald ihm der Enthebungsbescheid 
des Bundesministeriums für Justiz zu
,gestellt worden ist, 

b) im Falle des § 19 Abs. 1 lit. e, sobald sein 
Amt erloschen ist, 

c) in ,den Fällen des § 19 Abs. 1 lit. g sowie 
im Falle der Suspension oder der Entsetzung 
vom Amte (§§ 158, 165), sobald die ge
richtliche Entscheidung darüber rechts
kräftig wird." 
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25. Im ersten Absatz des § 41 werden die' den über letztwillige Anordnungen aufgenom
Worte "und an den Staatsanwalt 'am Sitze der- menen Protokollen und den dem Notar über
selben" und im .dritten A:bsatz die Worte "die gehenen s.chriftlichen letztwilligen Anordnungen 
im Einvernehmen mit dein Staatsanwalte zu er- können Beurkundungen sowie beglaubigte und 
teilende" gestrichen. einfache Abschriften erteilt werden. 

26. Im ersten Absatz des § 42 wel1den die 
Worte "das Oberlandesgericht" durch die Worte 
"den Oberlandesgerichtspräsidenten" ersetzt. 

27. Im dritten Absatz des § 57 wird die lit. b 
aufgehoben; die lit. c erhält die B.ezeichnung 
"b)". 

28. Der § 69 hat zu lauten: 

,,§ 69. Vollmachten, die zur Errichtung eines 
Notariatsaktes dienen, müss·en entweder öffent
liche Urkunden oder solche Privaturkunden sein, 
auf denen die Unterschrift des Vollmachtgebers 
gerichtlich, notarieltl oder von einer österreichi
schen Vertretungsbehörde im Ausland beglaubigt 
ist; die Vollmachten bedürfen, sofern sie im 
Ausland errichtet wurden, keiner weiteren Be
glaubigung. Vorschriften, die für die Verwen
dung. von Urkunden vor Behörden etwas anderes 
bestimmten, bleiben unberührt. 

Die Vollma·chten sind dem Notariatsakt in 
Ursch.rift oder in einer Ausfertirgung oder be
glaubigten Abschrift anzuschließen." 

29. Im .ersten Ahsatz des § 76 hat die lit. g 
zu :lauten: 

,;g) über Beratungen und Beschlüsse;". 

30. Die über·schrift von § 87 hat zu lauten: 

~,g) Beurkundung von Beratungen' und 
Beschlüssen. " 

31. Der erste und der zweite Absatz des § 87 
haben· zu lauten: 

"Beratungen und Bes.chlüsse sind durch ein 
Protokoll zu beurkunden, in dem der Notar 
Ort und Zeit sowie den Inhalt der Beratungen 
und der Beschlüsse und alle in seiner Gegenwart 
vorgekommenen Ereignisse . und abgegebenen 
Erklärungen, die für die Beurteilung der Regel
mäßigkeit des Vorganges von Bedeutung sind, 
anzuführen hat. 

D.as Protokoll ist vom Vorsitzenden., der die 
Beratung oder Beschlußfassung geleitet hat, 
wenn aber niemand den Vorsitz geführt hat, 
von allen Teilnehmern zu unterschreiben." 

32. Der vierte Absatz des § 87 wird autg,e
hoben. 

33. Der § 96 hat zu lauten: 

,,§ 96. Von Notl'riatsakten, die letztwillige 
Anordnungen entha!.ten, können Ausfertigungen 
sowie heglaubigte und einfache Abschriften, von 

Diie im ersten Absatz genannten Aus,ferti~ 
gungen, Beurkundungen und Abs·chriften dürfen 
erteiIt werden, 

a) bei Lebzeiten des Erblassers nur an ihn 
oder an seinen mit einer gemäß § 69 be- . 
g!.aubigten, auf dieses Geschäft hutenden 
Vollmacht versehenen Machthaber; 

b) nach d,em Tode des' ErblaJss.ers ,erst dann, 
wenn die letztwilHge Anordnung gericht
lich kundgemacht worden ist; der Tag der 
Kundmachung ist auf der Aus1fertigung, Be
urkundung oder Abschrift anzumerken." 

34. Der § 100 hat zu lauten: 

,,§ 100. Eine Ausfertigung, die den Vor~ 
schriften des § 99 nicht entspricht, hat mcht die 
Kraft ,einer öffentl.ichen Urkunde." 

35. Dem § 116 werden folgende Bestimmun
gen angefügt: 

"d) eine geordnete .Sammlung der Prote~t
vermerke; 

e) ein Tagebuch (Journal); in diesem ist in 
zeitlicher ReihenfoLge unter durch das 
Kalenderjahr fortlaufenden~ Nummern jeder 
Ein- und Ausgang an .Bargeld, an Wert
papieren und Werugegenständen sowie auf 
Konten für fremde Re.chnung 0Ander
konten) in gesonderten Spalten. einzu
tr.agen; 

f) ein Kassabuch, in dem gesondert alle zur 
gleichen Sache gehörenden Ein- und Aus
gällige in der Reihenfolge und GLiederung 
des Tagebuches einzutragen sind, sowie ein 
Namensverzeichnis dazu. 

Das Tagebuch und das Kassabuch können 
auch in Karteiform geführt werden." 

36. Der zweite Absatz des § 118 hat zu huten: 

"Auf die Anzeige des Notars (§ 117 Abs. 3) 
darf als Notariatskandidat in dieses V.erzeichnis 
nur eingetragen werden, wer nachweist, daß er 
österreichis·cher Staatsbür:ger von ehrenhaftem 
Vorleben ist und die Voraussetzungen des, § 6 
A'bs. 1 lit. b erfüllt; außerdem darf er bei 
seiner ersten Eintragung ·in ein Verzeichnis das 
35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die 
Eintragung kann nur aus einem wid1tigen Grund 
verweigert werden; ein solcher ist insbesondere 
mangelnde Vertrauenswürdigkeit, Trunksucht, 
anstößiger oder liderlicher Lebenswandel, zer
rüttete v.ermögensverhärltnisseoder unzurei
·chende Ausbildungsmöglichkeit. über die Ein
tragung entscheidet die Notariatskammer. Sie 
hat die Voraussetzungen zu prüfen und, wenn 

I 
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die Einorargung verweigert werden soll, den 
Bewerber und den Notar zu hören. Gegen die 
Entscheidung über die Eintragung steht sowohl 
dem- Bewerber als auch dem anzeigenden NotlI' 
die Berufung (§ 138) zu." 

37. Der sechste Absatz des § 118 wird aufge
hoben. 

38. Nach § 118 wil"d der folgende § 118 aein
gefügt: 

,,§ 118 a. Eün Noua-riatskanrdidat ist von der 
Notariatskammer aus dem Verzeichnis d.er Nota
ri'atskandid.aten zu streichen, 

a) sobaLd ~ein Aus·tritt oder rc!lire Unterhrechung 
seiner Praxis nach § 117 Abs. 3 angezeigt 
oder von der Kammer nach § 118 Abs. 4 
testgesteUt wurde, 

b) wenn er der Vorschrift des § 118 Abs. 3 
zuwiderhandelt, 

c) bei Verlust der österreidLischen St.a\lts
bürgerschaft, 

d) bei Verlust d'er fr-eien Vermögensver
~,altung, 

e) wenn er das 72. Lebensjahr vollendet hat, 
f) wenn er durch eine strafgerichtliche -Verur

teilung die Notariatsbefähigung verliert, 
g) wenn er wegen körperlich,er oder ge1stiger 

Gebrechen zur Verwendung als Notariats
kandida·t dauernd unfähig i~t (§§ 169, 
170 a), 

h) bei Verurteilung zur Disziplinal"strafe der 
Streichung aus dfem Verzeichnis der Noua
riialJskandidaten (§ 158 Abs. 3), 

i) wenn er eine zehnjährrge Praxis als No
tariatskandidat zurückgelegt und die Nota

. riats- oder Rechtsanwa:lts- oder Richter
.amtsprüfung noch nicht bestanden hat. 

Vor der Streichung ist der Notari:J.tJskandidat 
zu hören. Gegen die Streichung steht nur dem 
Notariatskandidaten di!e Berufung (§ 138) zu." 

39. Im ersten Absa,tz des § 119 wel"den die 
Worte "Geri-chtshofe erster Instanz" durch rc!;ie 
Worte "Präsidenten des Gerichtshofes erster 
Instanz"el.1setzt. 

40. Der dritte Absatz des § 119 hat zu lauten: 

"Als Substitut ist ein Notar diesselben Kam
mersprengels oder eine andere geeignetJe P.erson 
zu bestellen, di·e alle Erfordernisse zur Erlangung 
ei'ner Notarrstelle aufweist; hinsichtlich ,des Er
fordernisses des § 6 Abs. 1 lit. d genügt jedoch 
für diese Person eine vierjährrg.e juri<stüsche 
Praxi·s, davon mindestens zwei Jahr.e als Nota
riatskandidat. Ist die Substituie-rung a.uf diese' 
Weise nicht möglich, so kann auf Antrag der 
Notariratskammer und mit Genehmigung des 
Bundesmini'steriUrriS für Justiz auch ,ein Substitut 
bestellt werden, der von der juristischen Praxis 

---------------
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des§ 6 Abs. 1 Et. d mindestens dne zweijährige 
Praxi,s als. Notariatskandidat lJuriickgdegt hat,' 
im übrigen aber die sonstigen Erfordernisse zur, 
ErlangU'ng einer NotarsteIle erfülLt." 

41. Der § 120 hat zu lauten: 

,,§ 120. Auf Antmg der Notariatskaimmer ist 
ei'ne von dem zu ~ubstituierenden Not-ar vorge
schlagene geeignete Person (§ 119 Abs. 3) für 
alle während eines KaJenderjahres eintr.etenden 
Substitution",fälrle im vorhinein zum Substituten 
zu bestellen (Dauersubstitut). Der vorgeschlagene 
Dauersubstitut muß schriftlich 'erklären, daß er 
mrt seiner Bestellung einverstanden ist. 

Der Dauersubstitut hat den Zeitpunkt des 
Beginnes seiner Amtstätigkeit und den Grund 
der Substitution, der Notar den Zeitpunkt dler 
Wiederaufnahme seiner Amt",tätigkeit unverzüg- , 
lich dem Präsidenten des Gerichtshofes erster 
Instanz am Sitze der Kammer (§ 119 Abs. 1), 
dem Präsidenten des Gerichtshofes erster Instanz, 
in dessen Sprengel der Notar s.einen Amtssitz 
hat (§ 21 Abs. 7), und der NotadatSlkammcr 
schriftlich anzuzeigen. Sofem es möglich ist, hat 
der Notar di'e Anzeige des Dauersubstituten, 
dieser die Anzeige des Notars mit zu unterschrei
ben. Fehlt direse Unterschrift, 'so h:lJt der Päsident 
des Gerichtshofes erster Instanz am Sitze der 
Kammer den l'·Totar vom Beginn der Amt.stätig
keit des Dauersubstitut,en, diesen von de,r 
Wiederaufnahme der Amtstät~gkeit des Notars 
zu verständirgen. 

Die BesteHung eines Dauersurbstituten 's,chließt 
d:ie Bestellung eines anderen SubstitU'ten für 
einen bestimmten Subs-titutionsfaU nicht a,U's, 
doch -ist davon auch qer Dauer.sUlbstrtut zu ver
ständigen. Während der Zeit, für die ein anderer 
Substitut bestellt wurde, ist es dem Dauersubsti
tuten nicht gestatoC't, notarielle Amfshandlungen 
vorzunehm·en; " 

42. Der § 122 hat zu lauten: 

,,§ 122. Ein Substitut, der nlicht Notar ist, muß 
vor dem Antritt seines Amtes dire Angelobung 
vor dem Präsidenten des Gerichtshofes erster 
Instanz abl:egen, von dem er bestellt worden iist, 
sofern er nicht bereits früher einmal als Substitut 
angelobt wurde. Er muß seine Unterschrift in der 
ertordedichen Anzahl von Ausfertigungen dem 
Prä!sirdenten dieses Gerichtshofes vorlegen und zu
glei-eh das Bestehen der Haftpflichtvel'sicherung 
(§ 22) nachwei,sen~ .' 

Der Präsident des Gerichtshofes erster Instanz 
hat den Tag zu bestimmen, an dem der SU'bstitut 
sein Armt aill'zutreten hat, oder das Kalendlerjahr 
zu hezei.chnen, für dals dier Dauel1substitut (§ 120) 
besteHt witXl. Davon sind di:e Notariatskammer 
und der Gerichtshof erster Instanz zu verständi
gen, in dessen Sprengel d.er im substiouierende 
Notar seinen Amtssitz hat; dieser Verständigung 
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ist eIDe Ausfertigung d<!r Untersd1rift de~ Sub
stituten anzuschließen, falls er ni'cht Notar ist. 
Dem Substituten ist ein Bestc1lungsdehet aus
zufolgen." 

43. Der erste und der zweite Abs,atz des § 123 
haben zu I.auten: 

"Der Substitut hat alle Geschäfte des Notars 
zu besorgen und die Geschäfts'l'legiste.r und Ver
zeichnisse des Notars weiterzuführen. Die dem 
Notar ert,eilten VoIlma,chten gelte'1 auch für den 
Substituten. 

De,r Substitut hat seiner Unters,chrift ,einen 
Hinweis auf seine Eigenschlft als Suhstitut bei
zufügen und das Bestell'Ungsdekret anzuführen." 

44. Dem § 123 wird als sechsoer Absatz ,ange
fügt: 

"Die Nichtbeachtung des Absatzes 5 oder des 
§ 120 Abs. 3 letzte:r Satz nimmt einer Notariats
urkunde nicht die Kraft einer öffentlichen Ur
kunde." 

daten als Mitgliedern. Falls elD~ Kandidaten
gruppe nicht gebildet ist (§ 124 Abs. 2), entfallen 
di'e Mitglieder aus dem Kandi,datenstand." 

48. Im dritten Absatz des § 129 wird die Ziti.c
rung des ,,§ 124 Abs. 3" in ,,§ 124 Abs. 2" ge~ 
ändert. 

49. Der erste Absatz des § 131 hat zu lauten: 

"In jeder Gruppe sind die von ihr zu ent
senJdenden Kammermitglieder gemeinsam zu 
wählen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte 
der Stimmen erhalten hat, sofern -dadurch nicht 
mehr Personen gewählt würden, als zu wählen 
,sind. Andernfalls gelten nur jene als gewählt, 
welche die meisten Stimmen ·erhalten haben. Be
steht jedoch hei einem mit niedrigster Stimmen
zahl erreichten Mandat Stimmengleichheit, so 
gelangen diese Personen in eineemgere Wahl. 
Bei Zählung der Stimmen sind umgültige Stimm
zettel nicht mitzuzählen." 

50. Im zweiten Absatz des § 134 wird loll der 
Z. 9 die Zitierung ,,§ 170 Abs. 2 ,Utntd 4" in 
,,§ 170 Abs. 2 und 3" geä,ndert. 

45. Die über~chrrift zum VIII. Hauptstück hat 
zu lauten: 51. Im zweiten Absatz de:s §. 134 wird in, der' 

Dele- Z. 13 die Zitierung ,,§ 124 Abs. 1 und 3" in 
,,§ 124" geändert. 

"Notariatskollegien, Notariatskammern, 
giertentag. " 

46. Der § 124 hat zu lauten: 

,,§ 124."Die Notare, :die im Gebiet eines Bun
deslandes ihren Amtssitz haben und die im 
Verzeichnis der Notariatskandidaten dieses Bun
deslande,s eingetragenen Notariatskandidaten 
biMen ein Notariatskollegi'um. Doch bilden die 
Notare und Notariatskandidiaten in Wien, Nie
clerösterreicp und im Burgenland sowie di,e 
Notare und Notariatskandidaten in Tirol und 
V orarlherg je ein gemeinsames Kollegium. Jedes 
Kollegium besteht aus der Gruppe der Notare 
und der Gruppe der Notariatskandidaten. 

Solange die Zahl der in das Verzeichnis einge
tragenen ~otariatskandidaten fünf ni'cht erreicht, 
haben sie am Kollegium nicht tei,lzunehmen." 

47. Der § 128 hat zu lauten: 

52. Der § 138 hat zu lauten: 

,,§ 138. Sofe~n gesetzlich ,nichts anderes be
stimmt ist, sind die auf Grund dieses Gese'tzes 
ergehenden Bescheide (Entscheidungen und Ver~ 
fügungen) mittels Berufung (Beschwerde) anfecht~ 
bar, und !Zwar 

1. Beschei.de der N otariatskaJillmer und ihres 
Präsidenten sowie Bescheide des Präsidenten des 
Gerichtshofes erster Instanz beim Oberlancles
gerichtspräsi.denten; 

2. Bescheide des Oberlandesgerichtspräsidenten, 
wenn er als erste Instanz entschieden oder wenn 
er im Rechtszug einen der in Z. 1 genannten 
Bescheide aibgeändert hat, beim Bundesministe
rium für Justiz. 

Die Berufungs(Beschwerde}frist beträgt 
14 Tage; sie kann nicht verlängert werden. Sie 
beginnt mit dem Tage nach der Zustellung des 
anzufechtenden Bescheides. Die Berufung (13e-,,§ 128. Jedes Notariatskollegiumhat 

seinen Mitgliedern eine Notariatskammer 
wählen. 

zu sdl'wende) ist bei der Stelle zu überreichen, die 
als erste Instanz ,entschieden hat. 

Die Kammer hai: ihren Sitz in der L'andes
hauptstad.t, die Kammer für Wien, Niede:röster
reich und Burgenland in Wien, die Kammer für 
Tirol und Vonlirlberg in Inns:hruck. 

Die Notariatskammer besteht aus 'einem 
Notar als Präsidenten, sechs Notar·en und drei 
Notariatskandidaten als Mitgliedern, die Nota
riatskammer in Wien aus einem Notar als r.rä
sidenten, zehn Notaren und fünf Notariatskandi-

Rechtzeitig eingebrachte Berufungen (Beschwer
den) ·haben aufschiebende Wirk!ung. Jede Stelle, 
die in der Hauptsa;che entscheidet, kann die auf.· 
schiebende Wirkung ausschließen, wenn die vor
zeitige Vollstreckung im Interesse d\!s öffent
lichen Wohles wegen Gefahr im Verzug dringend 
geboten ist. Ein solcher Ausspruch ist tunlichst 
schon in den über die Hauptsache· ergehenden 
Bescheid aufzunehmen. 
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V crspätete oder unzuläss-ige Berufungen (Be
schwerden) hat die Stelle zurückzuweisen, die als 
erste Instanz entschieden hat. 

Der Notariatskammer steht kein Berufungs
(Beschwerdle).recht zu." 

53. Der zweite und dritte Absatz des § 139 
haben 'zu lauten: 

"DasBundesministerrum für Justiz kann eine 
Kammer aus einem wichtigen Grund auflösen; 
ein sO'lcher Grund liegt insbesO'ndere dann vO'r, 
wenn die Bes-etzung der Stellen der Kammer
mitglieder aus dem NO'tarenstand ~ich aLs un
durchführbar erweist. Durch die Auflösung der 
Kammer erlöschen die Mandate. 

Die Geschäfte werden bis zum Amtsantritt der 
neuen Kammer durch einen vO'm '.Bundesministe
rium für J.ustiz zugleich mit der Auflösung der 
Kammer zu bestellenden NO'tar 'besO'rgt. Dieser 
h~t ·binnen zwei MO'naten nach seiner Bestellung 
die Neuwahl der Kammer anzuO'rdnen, die unter 
seinem Vorsitz stattfindet.'" , 

54. Der § 140 wird aufgeh<Yben. 

55. Der § 141 hat zu lauten: 

,,§ 141. Zur Vertretung der Standesinteressen 
zur Erfüllung der im § 134 Abs. 2 Z. 7 bezeich~ 
net.~n Aufgabe'n sowie zur Vermittlung bei 
Memungsverschiedenheiten und Streitigkeiten 
(§ 134 Abs. 2 Z. 3), vO'n Angehörigen verschie
dener Kammersprengel haben die NO'tariats
kammern ' Vertreter zu einem Delegiertentag zu 
e~tsenden. Er führt die Bezeichnung "Dele
giertentag der österreichis-chen NO'tariatskam
mern" und hat seinen Sitz in Wien. 

Die Beschlüsse des Delegiertentages, die das 
Verhalten der Standesmiöglieder regeln, sind 
dem Bundesministerium für Justiz bnnnen vier 
Wochen. mitzuteilen., Es hat sie aufzuheben, 
wenn sIe hestehenden Gesetzen O'der Verord
n'ungen widersprechen." 

. 56. ~ach § 141 werd'en die fO'~genden §§ 141 a 
biS h emgefügt: " 

,,§ 141 a. In' den Delegiertenta,g haben zu ent-
senden: . 

a) die NO't:l!ria,tskammer für Wien, Nieder
österreich und BurgelnL3Jnd sechs NO'tare 
und drei, Kandidaten, 

h) die NO'tariats,kammer_n für Oberösterreich 
und Steiermark je vier Notare und, zwei 
Kandidaten, 

c) alle übrigen Kammern je zwei NO'ta:re und 
einen Kandi~daten. ' 

Die Kandidaten müssen in die Kammer w,äthl
ba.r sein. 

Die Mitglieder des Delegiertentages müssen 
dem NotariatskO'1kg,illlm angehören, dessen 
Kamme,r sie entsendet. Gebören dem KO'llegium 
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Kal1ldida ten nicht an (§ 124 Albs. 2) oder sind 
wählbare K:I!ndidaten nicht vO'rhanden oder 
wer,den sie nicht gewählt, sO' sind an Stdle der 
fehlenden Kandidaten NO'tare zu entsenden. 

Die Mitglieder aus dem NO'tarenstand 
we1"den, vO'n den in die Kalmmer ,gewählten 
NO'ta'ren, die Mitglieder aus dem Kandida-ten
sta'nd vO'n den in die Kammer gewählten Kan
didaten gewählt (§ 134 Albs. 2 Z. 12). Die Kam
mer hat die Namen der -gewählten Mitglieder 
dem Bundesmimister~um für Justiz anzuze~gen,. 

Notare werden ,auf drei J ahre, Kand~daten 
auf ein Jahr gewä'hlt. Sie h3Jben ihr Amt bis zu 
einer Neuw,alhl fO',rtzuführen. 

§ 132 gilt siningemäß. 
§ 141 b. Der Ddegiertenta.g faßt seine Be

schlüsse mit Stimmenmehrheit. Jedes Mrtglied 
hat eine Sümme. Es kann sich hei der Beratung 
und Abstimmung durch einal1lderes von der
selben Kcam'mer entsendetes Mitglied; des Dele
giertemages vertreten laissen. Dazu beda-rf der 
Vertreter einer sch-riftlichen Vollma:cht. 

Zur Beschlrußfähigke~t ist die Anwesenheit 
von Vertretern mindestens dreuer Karrimennl mit 
mindestens zebhl Stimmen, Ulnter denen sieben 
NO'tarstimmen sein müssen, erfO'roerlich. 

§ 141 c. Der Delegiertentag wählt a.us seiner, 
Mitte einen Pr,äsidenten, ei,nen ersten u.nd einen 
zweiten Stellvertreter sowie einen Kassier, die 
dem NO'tarenstandangehören müssen, ferner 
fünf AusschußmitgJieder, vO'n denen zwei dem 
NO'ta-renst:!!nd ul1ld. drei dem Kandid\;ltenstarud 
anigehören müssen. § 141 a Abs. 2 zweiter Satz 
gilt sinngemäß. 

Der Präsident, seine Stellvertreter, de,r Kassier 
und die fünf Auss,chußmitglieder 'bilden den 
Ständigen Auss·chuß des Delegiertentages. 

§ 141 d. Der Präsident hat den -Delegierten
tag mindestens einmal jäh.rlich und dann ein
lJu1berufen, wenn mindestens sieben M'itglieder 
des Delegiertentages ,es verlangen. Die Tagung 
findet in Wien statt, wenn der Präsident den 
DeLeg,iertentag nicht am einen anderen 'Or.t in 
der Republik österreich einberuft . 

Der Präsident leitet die Verhandlungen des 
Delegiertentages und des Ständigen Auss,chusses. 
Er zeichfnet die v()(m Delegiertentag Ulnd vO'm ' 
Ständigenl Ausschuß ausgehenden Schriftstücke. 

Der Präsidentstvmmt bei ,der Bes,chJußfa-ssung 
des Deleg_iertentages und des Ständigen Arus
schusses mit. 

§ 141 e. Der Stänldige Ausschuß faßt sei,n'c 
Bes,ch,lüsse mit Stimmenmehrheit. Zur Beschluß
fassung ist die Anwesenheit von mindestens der 
Hälfte seiner Mitglieder notwendig, unter denen 
sich mindestens drei Notare befinden müssen. 

Der Ständige Ausschuß besO'rgt die laufenden' 
Geschäfte; in dringenden oder minder wichügen 
Bä11en kann sie auch der Präsident erledigen, 
doch muß er darüber in der nä-chsten' Sitzung 
berichten. 
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Der Delegiertentag kann den Ständigen Aus
schuß auch mit der Erledigung von Geschäften 
betrauen, die ihm selbst obliegen. 

§ 141 f. Der Delegiertentag kann zu seiner 
Unterstützung Famausschüsse bestell.en, in die 
auch Standesangehörige berufen werden können, 
die nicht Mitglieder des Delegiertentages sind. 
Diese haben bei Tagungen des Delegiertentages 
und seines Ständigen Ausschusses nur beratende 
Stimme. 

§ 141 g. Das Amt eines Mitgliedes des Dele
giertentages ist ein Ehrenamt. Mitgliedern, die 
nicht am Orte der Tagung ihren Amtssitz 
(Dienstort) haben oder Reisen im Auftrag des 
Delegiertentages ausführen, werden Reise- und 
Aufenthaltskosten in sinngemäßer Anwendung 
der für Bundesbedienstete geltenden Vorschriften 
vergütet, wobei die Notare den Beamten der 
allgemeinen Verwaltung der Dienstklasse VIII, 
die Notariatskandidaten jenen der Dienstklasse 
VII gleichgestellt werden. Die Mitglieder der 
Fachausschüsse erhalten Vergütungen nach den 
gleichen Bestimmungen. 

Die Notariatskammern haben im Verhältnis 
der Zahl der NotarsteIlen ihrer Sprengel zur 
Dedmng der Kosten des Delegiertentages und 
seiner Ausschüsse Beiträge zu leisten, deren Höhe 
vom Delegiertentag unter Bedachtnahme auf die 
ihm erwachsenden Kosten festgesetzt wird. 

§ 141 h. Das Bundesministerium für Justiz 
kann dUtrch Verordnung eine Geschäftsordnung 
für den Delegiertentag erlassen. Diese hat Be
stimmungen zu enthalten über 

a) eine Berichterstattungs- und Auskunfts
pflicht der Kammern und Kollegiumsmit
glieder über Standesangelegenheiten, ins
besondere über die Führung der Geschäfte 
und der Kanzlei, über Dienstverhältnisse, 
über die Höhe der Einnahmen und Aus
gaben und über persönliche Verhältnisse; 

b) allgemeine Weisungen in Standesangelegen
heiten und über die Führung der Ge
schäfte; 

c) die innere Organisation und Kassaführung 
des Delegiertentages und der Ausschüsse; 

d) Einberufungsförmlichkeiten, Verhandlungs
leitung, Referatsverteilung und Beiziehung 
von Nichtmitgliedern und Sachverständi
gen." 

57. Der § 142 wird aufgehoben. 

58. Der erste Absatz des § 146 hat zu lauten: 

"Nach dem Erlöschen des Amtes (§ 19 Abs. 1), 
dem Tode oder der Versetzung eines Notars sind 
die von ihm verwahrten Akten, Geschäftsregi
ster, Verzeichnisse und sein Amtssiegel durm die 
Notariatskammer an das Notariatsarchiv seines 
Sprengels abzuführen. Wenn eine Vorkehrung 
in Ansehung dieser Akten notwendig ist, hat die 

Notariatskammer für die mittlerweilige Ver
wahrung, Erteilung von Ausfertigungen, Beur
kundungen und Abschriften durch einen von ihr 
zu bestellenden Notar Sorge zu tragen." 

, 59. Im zweiten Absatz des § 146 werden die 
Worte "Gerichtshof erster Instanz" durch die 
Worte "Präsident des Gerichtshofes erster In
stanz" ersetzt. 

60. Der ,§ 156 wird aufgehoben. 

61. Der § 161 hat zu lauten: 

,,§ 161. Für die Zusammensetzung des Diszi
plinarsenates und für das Disziplinarverfahren 
sind die §§ 112 bis 120, 122 bis 129, 130 Abs. 2 
bis 4,131 bis 136, 137 Abs. 1 und 3, 138 bis 141, 
143, 151 bis 155, 157, 161, 163 bis 165 des Rich
terdienstgesetzes, BGBL Nr. 305/1961, sinngemäß 
anzuwenden, soweit nicht im folgenden etwas 
anderes bestimmt ist." 

62. Na'ch § 161 e wird der folgende'§ 161 f ein
gefügt: 

,,§ 161 f. Erachtet das Disziplinargericht, daß 
keine als Disziplinarvergehen zu ahndende 
Pflichtverletzung oder kein Grund zur Fort
setzung des bereits eingeleiteten Disziplinarver
fahrens vorli!egt, so hat es mit Beschluß im 
ersten Falle die Einleitung des Disziplinarver
fahrens abzulehnen, im zweiten Falle das Diszi
plinarverfahren einzustellen und in beidenFällen 
nach Rechtskraft des Beschlusses die Sache an die 
Notariatskammer abzutreten." 

63. Der zweite Absatz des § 163 hat zu lauten: 

"Der Spruch eines auf Suspension oder auf 
Entsetzung vom Amte lautenden Erkenntnisses 
ist im Amtsblatt zur ,Wiener Zeitung' kundzu
machen und den dem Oberlandesgericht unter
stellten Gerichtshöfen· erster Instanz mitzutei
len." 

64. Der vierte Absatz des § 163 hat zu lauten: 

"Die Bewirkung und überwachung des Voll
zuges der verhängten Strafe obliegt dem Präsi
denten des Gerichtsho'fes erster Instanz, in' dessen 
Sprengel sich der Amtssitz des Notars befindet. 
Im Falle der Suspension oder der Entsetzung 
vom Amte hat der Präsident oder der von ihm 
dazu bestimmte Richter dem Notar das Amts
siegel abzunehmen und der Notariatska~mer 
zur Verwahrung (§ 42) zu übergeben." 

65. Der fünfte Absatz des § 163 \~ird aufge
hoben. 

66. Der § 164 hat. zu lauten: 

,,§ 164. In den Verzeichnissen der Notare und 
der Notariatskandidaten sind auf Antrag des 
Bestraften zu löschen: 
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a) Ordnungsstrafen und schriftliche Verweise 
nach dreijähriger tadelloser Führung, 

b) andere Disziplinarstrafen mit Ausnahme 
der Amtsentsetzung oder der Streichung 
aus dem Verzeichnis der Notariatskandi
daten nach zehnjähriger tadelloser Füh
rung. 

Die Entscheidung über die Löschung von Ord
nungsstrafen steht der Notariatskammer zu, in 
der,en Sprengel der Bestra(te seinen Amtssitz hat 
oder in deren Verzeichnis 'der Notariatskandidat 
e.ingetra.gen ilSt. über die Lö.schung von Diszipli
narstrafen hat nach Anhörung der Notariats
kammer jenes Disziplinargeri'cht zu entscheiden, 
das in erster Instanz eingeschritten i'st; von der 
Löschung iJSt die Nota6atskammer zu verstän
digen. 

Auf eine gelöschte Strafe darf nicht mehr Be
dacht genommen werden." 

67. Der dritte Absatz des § 169 hat zu lauten: 

"Das Oberlandesgericht hat als Dienstgericht 
in der im § 161 a bestimmten Zusammensetzung 
unter sinngemäßer Anwendung der §§ 93 bis 95, 
97 und 98 des Richterdienstgesetzes, BGBl. 
Nr. 305/1961, mit Beschluß das Erlöschen des 
Amtes auszusprechen, wenn einer der Gründe des 
§ 19 Abs. 1 lit. g vorliegt." 

68. Der dritte Absatz des § 170 wird aufge-
hoben. \ 

69. Im ersten Absatz des § 184 wird die Zitie
rung ,,§ 181" in ,,§ 180" geändert. 

Artikel 11. 

1. Art. I Z. 22 gilt für die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits im 
Amt·e tätigen Notare oder Subsütuten mrt 
der Maßgabe, daß der Abschluß der Haftpflicht
versicherung späte-stens innerhalb dreier Monate 
nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
nachzuweisen ist. 

2. Art. I Z. 36 und Z. 52 sind nur anzuwen
den, wenn im Zeitpunkt des Inkrafttretens die
ses Bundesgesetzes über ein Rechtsmittel von der 
Behörde zweiter Instanz noch nicht entschieden 
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wurde. Wäre in einem solchen Falle nach den 
bisher geltenden Bestimmungen eine andel:e Be
hörde als nach diesem Bundesgesetz zur Ent
scheidung zuständig, so ist das Rechtsmittel an 
die nunmehr zuständige Behörde zu überweisen. 

3. Art. I Z. 38 gilt mit der Maßgabe, daß No
tariatskandidaten, die im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses Bundesgesetzes bereits eine Praxis 
von mehr als acht Jahren bei einem Notar zu
rückgelegt haben, die erfolgreiche Ablegung der 
Notariats-, Rechtsanwalts- oder Richteramts
prüfung binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes der Notariatskammer . 
nachzuweisen haben. 

4. Der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bestehende Delegiertentag der 
österreichischen Notariatskammern und seine 
Organe gelten als solche im Sinne dieses Bundes
gesetzes. 

Artikel m. 
(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit 1m Art. II 

nichts anderes bestimmt wird, mit 1. Jänner 1963 
in Kraft. 

(2) Gleichzeitig verlieren ihre Wirksamkeit: 
a) die Verordnung des Bundesministeriums. 

für Justiz vom 17. Dezember 1921, BGBl. 
Nr. 756, betreffend den Delegiertentag der 
N otaria tskammern, 

b) § 13 Z.2 der Verordnung des Bundesmini
steriums für Justiz vom 21. Dezember 
1921, BGBl. Nr. 748, über die Zusammen
setzung und den Wirkungskreis der Perso
nalsenate der Gerichtshöfe erster und zwei
ter Instanz, in der Fassung des Art. IV der 
VerordilUng des Bundesministers für Justiz 
vom 1. März 1930, BGBl. Nr. 74, womit 
im Einvernehmen mit den beteiligten Bun
desministern und dem Rechnungshofe eine 
neue Gesd1äftsordnung für die Gerichte 
1. und 11. Instanz (Geo.) erlassen wird. 

Artikel IV. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium für Justiz betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Einleitung. 

Im Hinblick auf die ständige Judikatur des 
Verfassungsgerichtshofes zur Trennung der 
Justiz von der Verwaltung (Art. 94 B.-VG.) 
ist eine verfassungsrechtlich einwandfreie Re
gelung des Rechtszuges in der Notariats
ordnung unaufschiebbar geworden. In diesem 
Zusammenhang hat der Delegiertentag der 
Notariatskammern eine umfassende Novcl
lierung der Notariatsordnung angeregt und 
den Entwurf einer solchen Novelle ausge
arbeitet. Als besonders dringlich wurde hie
bei die Änderung des § 19 Abs. 1 der No
tariatsordnung betrachtet, welche die Her
absetzung der Altersgrenze von 75 auf 72 Jahre 
vorsah. Diese Bestimmung stand im Zu
sammenhang mit der 5. Novelle des 
Notarversicherungsgesetzes 1938, BGBL NI'. 2, 
die am 1. Jänner 1960 in Kraft getreten ist 
(BGBL NI'. 295/1959). Daher ·wurde vorerst 
als "kleine Noyelle" zur Notariatsordnung 
der erste Absatz des § 19 in dem angeführten 
Sinn geändert; diese Novelle wurde im Bundes
gesetzblatt unter NI'. 294/1959 kundgemacht. 

Die anderen Bestimmungen des vom Dele
giertentag vorgelegten Entwurfes wurden vom 
Bundesministerium für Justiz mit Vertretern 
des Delegiertentages eingehend besprochen. 
Auf Grundedieser Besprechungen wurde der 
vorliegende Entwurf ausgearbeitet. 

Er verfolgt vor allem folgende Ziele: 
1. eine verfassungsrechtlich einwandfreie 

Regelung jener Bestimmungen, die Anlaß 
zu Bedenken geben, vor allem des Rechts
zuges, 

2. Verwaltungsvereinfachung, insbesondere 
durch Entlastung der Gerichte und der Staats
anwaltschaften, 

3. Einführung einer obligatorischen Haft
pflichtversicherung für Notare; 

4. Einbau der bisher in einer Verordnung 
enthaltenen Bestimmungen über den Dele
giertentag, 

5.' Änderung sonstiger Bestimmungen der 
Notariatsordnung zur Klärung von Zweifels
fragen in ihrer praktischen Anwendung, zur 

zweckmäßigeren Stalldesführung und ZUl' Be
seitigung überalteter, den Interessen der recht
suchenden Bevölkerung abträglicher Form-
vorschriften. ' 

Die Änderungen im einzelnen. 

Zu den einzelnen Änderungen ist, folgendes 
zu bemerken: 

Zu § 3: <) 

Der Abs. 1 wird aus Gründen der Über
sichtlichkeit gegliedert. 

Lit. a und b behandeln den Inhalt eines 
vollstreckbaren Notariatsaktes. Ein Nota
riatsakt ist derzeit seinem Inhalt nach nur 
dann vollstreckbar, wenn darin eine Schuld 
an Geld oder anderen vertretbaren Sachen 
festgestellt ist. Nunmehr soll darin jede Ver
pflichtung zu einer Leistung oder Unter
lassung aufgenommen werden können, jedoch 
mit einer Ausnahme: Räumungsvergleiche 
über Wohnungen sollen nur dann in einem 
Notariatsakt für vollstreckbar erklärt werden 
können; ,wenn es sich um Wohnungen handelt, 
die der Eigentümer oder ein Miteigentümer 
der Liegenschaft bewohnt. Durch die Er
weiterung des' vollstreckungsfähigen Inhaltes 
soll vermieden werden, daß über jene Ver
pflichtungen, die bisher ein vollstreckbarer 
Notariatsakt nicht enthalten kann, ein ge
richtlicher Vergleich geschlossen werden muß. 
Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, eine 
Angelegenheit, die verschiedenartige Verpflich
tungen umfaßt, durch einen vollstreckbaren 
Notariatsakt zu bereinigen, wodurch eine 
Entlastung der Gerichte erzielt werden kann. 
Bemerkt sei, daß diese Regelung den Ab
schluß von gerichtlichen Vergleichen nicht 
ausschließt. Eine Erweiterung soll auch inso
fern eintreten, als neben Gegensta,nd und Zeit 
der Leistung oder Unterlassung auch deren 
Art und Umfang' anzuführen sind. Damit 
soll die Regelung jener des § 7 Abs. 1 der 
Exekutionsordnung angepaßt werden. 

Lit. c soll klar zum Ausdruck bringen, daß 
der Inhalt eines vollstreckbaren Notariats
aktes auf jene Verpflichtungen eingeschränkt 
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bleibt, über die ein Vergleich, zulässig ist. 
VergleiQhe, die hinsichtlich des Gegenstandes 
ungültig sind, werden zum Beispiel in den 
§§ 1382 bis 1384 des allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches genannt. 

Lit. d will eine Erleichterung gegenüber der 
bisherigen Regelung schaffen. Die Zustim
mung des Verpflichteten zur Vollstreck bar keit 
des Notariatsaktes muß nicht wie bisher im 
Notariatsakt selbst abgegeben, vielmehr kanU' 
hierüber ein eigener Notariatsakt errichtet 
werden. 

Die Regelung des dritten Absatzes über die 
Form einer Vollmacht zur Errichtung eines 
vollstreckbaren Notariatsaktes kann hier ent
fallen, da im § 69 eine allgemeine Regelung 
für alle Vollmachten, die zur Errichtung eines 
Notariatsaktes dienen, getroffen werden soll. 

Zu § 5: 

Die derzeitige Fassung des Abs. 1 ist un
klar und hat in der Praxis zu Zweifeln Anlaß 
gegeben. Danach sind die Notife befugt, 
"Eingaben außer Streitsachen zur Über
reichung bei was immer für Behörden und 
Privaturkunden zu verfassen". Unbestritten 
ist, daß die Notare berechtigt sind, im Ver
fahren außer Streitsachen vor Gericht tätig 
zu werden. Die Anwendung des Begriffes 
"außer Streitsachen" gibt aber für das Ver
waltungsverfahren zu Zweifeln Anlaß. Die 
Frage, inwieweit die Notare zur Vertretung 
im Zivilprozeß und im Exekutionsverfahren 
befugt sind, wird von der Rechtsprechung 
dahin beantwortet, daß· diese Vertretung 
dann zulässig ist, wenn das Gesetz die Be
stellung von anderen. Personen als 'Rechts
anwälten zu Bevollmächtigten zuläßt; doch 
dürfen die Notare aus solchen Vertretungen 
kein Erwerbsgeschäft machen. 

Die neue Fassung der Abs. 1 und 2 will 
diese Fragen klären. Danach können die 
Notare wie bisher Privaturkunden verfassen, 
sie können die Parteien außerbehördlich oder 
vor Verwaltungsbehörden vertreten. Eine Be
schränkung besteht jedoch für das Verwal
tungsstrafverfahren und für das Verfahren 
vor Finanzstrafbehörden ; in diesen Straf
verfahren sollen nur jene Notare vertretungs
befugt sein, die in die Verteidigerliste ein
getragen sind. Dies entspricht für das Ver
fahren vor Finanzstrafbehörden dem § 77 
des Finanzstrafgesetzes, BGBL Nr. 129/1958. 
Außerdem können die Notare in Rechts
angelegen"heiten außer Streitsachen vor Ge
richt vertreten. Die Vertretungsbefugnis in 
Exekutionsverfahren soll sich nur auf jene 
Fälle beziehen, in denen kein Anwaltszwang 
besteht; nach § 52 der Exekutionsordnung be
steht ein solcher im Verfahren erster Instanz 

nicht, lediglich schriftliche Rekurse bedürfen 
der Unterschrift eines R~chtsanwa.ltes; solche 
Rekurse können daher von Notaren nicht ein
gebracht werden. 

Zur berufsmäßigen und damit' entgeltlichen' 
Vertretung im Zivilprozeß sollen die Notare 
nur befugt sein, wenn kein Anwaltszwang be
steht und wenn am Amtssitz des" Gerichtes 
nicht wenigstens zwei Rechtsanwälte ihren 
Wohnsitz haben. Dies bedeutet eine Ein
schränkung gegenüber der bisherigen Rechts
lage, soweit es sich darum handelt, daß am 
Amtssitz des Gerichtes nicht wenigstens zwei 
Rechtsanwälte ihren, Wohnsitz haben. 'In 
diesem eingeschränkten Ausmaß ist die Ver
tretungsbefugnis der Notare im Interesse der 
rechtsuchenden Bevölkerung geboten. Unter 
"Wohnsitz" des Rechtsanwaltes ist, entspre
chend der Auslegung des § 21 der Rechts
anwaltsordnung, der Sitz seiner Kanzlei (Be
rufssitz) zu verstehen. Gleichgültig ist es hin
gegen, ob der Notar am Sitz des Gerichtes 
seinen Amtssitz hat. 

Im Abs. 3 (dem bisherigen Abs. 2) sollen 
die Worte "gleich anderen beeideten Sach
waltern" als überflüssig gestrichen werden. 
An die Stelle des Wortes "Gesetzen" soll das 
Wort "Rechtsvorschriften" treten, da die 
Notare nicht bloß die Gesetze, sondern auch 
Verordnungen und Erlässe zu beachten haben. 
Die bisher in Abs. 3 enthaltene Bestimmung 
über die Haftung der Notare gegenüber den 
Parteien kann im Hinblick auf die Vorschriften 
des § 1299 des allgemeinen bürgerlichen Ge
setz buches entfallen. 

Die bisherigen Abs. 4 und 5 über die Ent
lohnung der Notare sollen entfallen, da in den 
§§ 171 bis 184 der Notariatsordnung und im 
§ 4 des Bundesgesetzes über den Rechtsan
waltstarif, BGBL Nr. 305/1923, diese Fragen 
ohnedies hinreichend geregelt sind. 

Der neue Abs. 4 entspricht deTh bisherigen 
Abs. 3, der neue Abs. 5 dem bisherigen Abs. 6; 
er wurde lediglich sprachlich geändert. 

Zur Überschrift zum 11. Hauptstück: 

In dieses Hauptstück soll auch die Regelung 
des Urlaubes der Notare übernommen werden, 
weshalb die Überschrift in diesem Sinn er
gänzt wird. 

Zu § 6: 

Die lit. a entspricht ihrem Inhalt nach der 
bisherigen Regelung. Die Worte "von unbe
scholtenem Lebenswandel" werden durch den 
im § 2 des Richterdienstgesetzes, BGBL 
NI'. 305/1961, enthaltenenen Ausdruck "von 
ehrenhaftem Vorleben" ersetzt. 
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In der lit. b sollen, entsprechend der tat
sächlichen Rechtslage, die Worte "theore
tischen PrüfuNgen" durch "Staatsprüfungen" 
ersetzt werden. 

13 

Praxisjahre bei einem Notar nicht, wie dies 
Abs. 1 lit. d verlangt, erst nach Ablegung der 
Prüfung geleistet worden sein ;' diese Ab
kürzung der Praxis wirkt nicht allgemein, 
sondern soll sich nur auf die Bewerbung um 
eine bestimmte Notarstelle beziehen, für die 
kein geeigneter, allen gesetzlichen Voraus
setzungen entsprechender' Bewerber aufge
treten ist; , 

b) es bedarf nicht einer ausdrücklichen 
Nachsicht durch den Bundesminister für Justiz, 
vielmehr soll die Möglichkeit geschaffen wer
den, auch Bewerber zu ernennen, die die er
forderliche Praxis nach Abs. 1 lit. d noch nicht 
haben, ohne vorher die Nachsicht erteilen zu 
müssen. Dadurch soll eine unnötige Doppel
geleisigkeit 'beseitigt werden, die einerseits 
in ,der Nachsicht, anderseits in der Ernennung 
durch den Bundesminister für Justiz besteht. 

Die lit. c entspricht der bisherigen Regelung. 
Die lit. d soll, einem Wunsche der Notare 

entsprechend, vor allem dahin geändert wer
den, daß die bisher vierjährige Praxis auf 
sieben Jahre erhöht wird, um eine' entspre
chende Ausbildung zu sichern. Hiebei soll 
klargestellt werden, was unter "praktischem 
Justizdienst" und unter "Gerichtspraxis" zu 
verstehen ist. Jedenfalls müssen drei Jahre 
als Notariatskandidat bei einem Notar zuge
bracht wordE{n sein, und zwar nach Ablegung 
einer der in lit. c benannten Prüfungen, um 
sicherzustellen, daß der Notar die für sein 
Fach, erforderliche Spezialausbildung genossen 
hat. Die übrige juristische Praxis kann sowohl 
vor als auch nach Ablegung der Prüfung ge
leistet worden sein. Eine Tätigkeit bei der 
Finanzprokuratur soll nur dann als hinrei- Zu § 8: 
chende Praxis gelten, wenn sie als rechts- Derzeit erstreckt sich nach Abs. 1 die Amts-, 
kundiger Verwaltungsbeamter zugebracht wirksamkeit des Notars auf den, Sprengel 
wurde, da jede andere dort entfaltete Tätigkeit des Gerichtshofes erster Instanz, in dem der' 
keine juristische Praxis darstellen, würde; Notar seinen Amtssitz hat. Nach dem Ent
diese Regelung entspricht der bereits be- wurf soll diese Einschränkung der Amts
stehenden Praxis und dient lediglich der Klar- wirksamkeit beseitigt werden, da auch sonst 
stellung. bei Berufen, insbesondere bei dem des Rechts-

,Die bisherige lit. e, die die erforderlichen anwaltes, eine solche Beschränkung nicht be
Kenntnisse der Landessprache verlangte, ist steht. Die Amtswirksamkeit des Notars soll 
durch den Zerfall der österreichisch-unga- sich daher ebenfalls auf das ganze Bundes
rischen Monarchie gegenstandslos geworden, gebiet erstrecken. 

da gemäß Art. 8 des Bundes-Verfassungs- Abs. 2 verpflichtet den Notar, außerhalb 
gesetzes in der Fassung von 1929 nur die seines Amtssitzes regelmäßig Amtstage abzu-' 
deutsche Sprache die Staatssprache der Re- halten. Es fehlt jedoch eine Bestimmung dar
publik ist. über, wer diese Verflichtung auszusprechen 

Der bisherige Abs. 2 soll entfallen. Er be- hat; nach der derzeitigen Praxis ist das Ober
sagt, daß die Strafgesetze bestimmen, inwieweit landesgericht hiefür zuständig. Zur Ent
eine strafgerichtliehe Verurteilung die Un- lastung der Gerichte soll diese Verpflichtung 
fähigkeit zur Erlangung einer. Notarstelle der Notariatska!p.mer übertragen werden, die 
nach sich ziehe. Diese Bestimmung enthält am'besten beurteilen kann, wann und wo solche 
lediglich einen Hinweis ohne normativen In- Amtstage erforderlich sind. Bei der An
halt; sie ist daher überflüssig. ordnung der Amtstage ist auf den Bedarf 

Der bisherige Abs. 3 sieht eine Nachsicht der Bevölkerung Rücksicht zu nehmen. 
durch den Bundesminister für Justiz vom 
Erfordernis der Praxis bei einem Notar vor, 
wenn sonst kein geeigneter Bewerber für die 
zu besetzende Stelle vorhanden wäre. 

Er soll nunmehr zum Abs. 2 und im Hin
blick auf die Änderung des Abs. I lit. d in 
mehrfacher Weise geändert werden: 

a) Die gesamte Praxis des Abs. 1 lit. d 
kann verkürzt werden und nicht bloß die bei 
einem Notar zugebrachte Zeit. Von dieser 
verkürzten Zeit müssen aber jedenfalls zwei 
Jahre bei einem Notar zugebracht worden 
sein, um die entsprechende Spezialausbildung 
zu sichern; allerdings müssen diese beiden 

Zu § 9: 

Abs. 2 sieht die Einholung eines Gutachtens 
der Notariatskammer vor, wenn die Zahl der 
Notarstellen vermehrt oder vermindert, der 
Amtssitz eines Notars an einen anderen Ort 
verlegt oder die Verpflichtung zur Abhaltung 
von Amtstagen angeordnet werden soll. Nach 
der neuen Fassung des § 8 Abs. 2 soll die Ver
pflichtung zur Abhaltung von Amtstagen 
durch die Notariatskammer ausgesprochen 
werden, so daß die Einholung eines Gutachtens 
der Notariatskammer zu entfallen hat. In 
diesem Sinn soll der Abs. 2 geändert werden. 
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, Zu § 10: 

Im Abs. 1 soll der der Verfassung nicht mehr 
entsprechende Ausdruck "Justizminister" 
durch "Bundesminister für Justiz" ersetzt 
werden. 

Diese Verordnung wurde durch das Richter
dienstgesetz zum größten Teil aufgehoben, die 
genannte Bestimmung jedoch. ausdrücklich 
aufrechterhalten. Sie soll nunmehr in die 
Notariatsordnung eingebaut werden, umso' 
mehr, als nach Möglichkeit alle die Notare 
betreffenden Bestimmungen in der ~otariatR
ordnung zusammengefaßt werden Bollen. 

Im Abs. 2 soll das in dem hier verwendeten 
Sinn veraltete Wort "Konkurs" durch die 
deutsche Bezeichnung "ausschreiben" ersetzt 
werden. Derzeit kiJinn die Ausschreibung auch 
auf die durch allfällige Übersetzungen frei- Zu § 13: 
werdenden Notarstellen ausgedehnt werden. Im ersten Absatz wird klargestellt, daß der 
Diese Bestimmung hat keine praktische Be- Notar nicht das bereits angeschaffte Sie'gel, 
deutung, da im Zeitpunkt der Ausschreibung sondern den Entwurf eines solchen zur Geneh
noch nicht feststeht, welche Stellen frei wer- migung vorzulegen hat. Dadurch soll die 
den und erfahrungsgemäß Bewerber um noch Anschaffung eines Siegels vor dessen Geneh
unbekannte NotarsteIlen nicht einschreiten; I migung vermieden werden. Weiters soll klar
diese Möglichkeit soll daher als überflüssig gestellt werden, daß der Notar das Siegel nur 
entfallen. Die Art der Bekanntmachung der in seiner amtlichen Funktion gemäß § 1 der 
Ausschreibung durch dreimalige Einschaltung Notariatsordnung oder als Gerichtskommissäe 
in der amtlichen Zeitung ist derzeit in einem verwenden darf; es soll daher das Wort "Ge
Erlaß aus dem Jahre 1887 geregelt; sie bedarf schäften" durch das Wort "Amtsgeschäften" 
aber der Regelung durch Gesetz. Die Aus- ersetzt werden. 
schreibung soll nicht mehl' wie bisher in der Der bisherige Abs. 2 soll entfallen. Die Stelle, 
amtliche~ Landeszeitung, sondern, einem die das Siegel zu genehmigen hat ~ das ist 

. Wunsche der Notare folgend, in allen' Fällen die Notariatskammer - wird bereits im erstcn 
im Amtsblatt zur "Wiener Zeitung" verlaut- Absatz genannt. Die Mitwirkung des Staats
bart werden. anwaltes in Standesangelegenheiten der Notare 

Nach dem .bisherigen Abs. 3 kann eine Stelle soll zur Erzielung einer Verwaltungsverein
auf Antrag der Notariatskammer auch ohne fachung entfallen. Aus diesen Gründen ist 
vorhergehende Ausschreibung besetzt werden. die Regelung des Abs. 2 entbehrlich. 
Diese Bm;timmung hatte nach der in den 
letzten zehn Jahren geübten Praxis lediglich Zu § 14: 
Bedeutung für den Fall eines Postentausches ; 
sie soll daher auf die~en Fall eingeschränkt, 
im übrigen aber der Grundsatz der öffentlichen 
Stellenausschreibung gewahrt werden. Ein 
solcher Postentausch ist dann ausgeschlossen, 
wenn wichtige Gründe entgegenstehen. Zwei 
solcher Gründe werden beispielsweise genannt: 
bei· einem Alter von mehr als 65 Jahren wird 
es einem Notar schwer. gelingen, sich in den 
neuen Wirkungskreis einzulel,>en, während die 
Mindestzeit von sechs Jahren an der bisherigen 
Notarstelle im Interesse der Bevölkerung an 
einer längeren ununterQrochenen Dauer der 
Amtsführung liegt. 

Der neue A bs. 4 ist dem bisherigen § 20 
entnommen, da diese Bestimmung infolge 
Anderung des § 20 besser zu § 10 paßt. 

Zu § 11: 
Nach § 13 Abs. 1 Z. 2 'der Verordnung des 

Hllndesministcriums' für Justiz vom 21. De
zember 1921, BGBL Nr. 748, Über die Zu
sammensetzung und den Wirkungskreis der 
Personalsenate der Gerichtshöfe erster und 
zweiter Instanz, in der Fassung des Artikels IV 
der Verordnung vom 1. März 1930, BGBl. Nr.74 
fallen in den Wirkungskreis des Person,al
senates "die Bcsetzungsvorschläge für er
'ledigte NotarsteIlen \§ 11 Abs. 3 NotO.)". 

Die Einführung der obligatorischen Haft
pflichtversicherung (§ 22) erfordert die, Er
gänzung des § 14 dahin, daß der Notar dem 
Ansuchen um Angelobung auch den Nachweis 
des Abschlusses dieser Haftpflichtversicherung 
anzuschließen hat. Bei dieser, Gelegenheit soll 
dieser Paragraph durch Aufzählung der anzu
schließenden Belege. klarer gefaßt werden. 
Schließlich soll er dahin geändert werden, daß 
um die Angelobung nicht beim Oberlandes
gericht, sondern bei dessen. Präsidenten anzu
suchen ist. Es handelt sich hiebei um eine 
Justizverwaltungsangelegenheit, die in die Zu
ständigkeit des Oberlandesgerichtspräsidenten 
fallen soll. 

Zu § 15: 

Die Angelobung soll als Justizverwaltungs
sache in die Zuständigkeit des Oberlandes
gerichtspräsidenten oder des von ihm beauf
tragten Präsidenten' des Gerichtshofes erster 
Instanz fallen. 

Die Gelöbnisformel ·soll geändert und der 
Fassung anderer Formeln dieser Art angepaßt 
werden; insbesondere soll der Ausdruck 
"Manneswort" und "staatsbürgerlichen Ehre" . 
dur cl]. "Ehre und Gewissen" ersetzt werden 
(vgl. die Angelobungsformel der Rechts-
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praktikanten, der fachmännischen Laienrichter, 
der Beamten der allgemeinen Verwaltung). 
Die ausdrückliche Erwähnung der Verfassungs
gesetze und das Wort "gültigen" vor dem Wort 
"Vorschriften" sollen als überflüssig gestrichen 
werden. 

Zu § 16: 

Die Ausfertigung des Dekretes an den Notar 
'soll als Verwaltungsangelegenheit ebenfalls in 
die Zuständigkeit des Oberlandesgerichtspräsi

15 

gleichzeitig die Enthebung vom Amt aus
;sprechen, da es sich hiebei um einen Sonder
fall des Erlösehens durch Zurücklegung des 
Amtes nach § 19 Abs. I lit. a handelt, bei 
dem ebenfalls das Bundesniinisterium für 
Justiz die Enthebung vom Amt auszusprechen 
hat. Durch diese Regelung wird a,uch be
wirkt, daß der Fall der freiwilligen Entsagung 
und der Fall des § 18 hinsichtlich der Wir
kungen der Enthebung im § 20 gleich behandelt 
werden können. 

denten fallen. Die Angelobung soll in allen Die Mitwirkung des Oberstaatsanwaltes soll, 
Fällen im Amtsblatt zur "Wiener Zeitung" wie im § 13 ausgeführt wurde, entfallen; an 
kundgemacht werden und nicht wie bisher in i Stelle des Oberstaatsanwaltes 1',911 die Nota~ 
der amtlichen Landeszeitung ; dies entspricht riatskammer gehört werden. 
einem Wunsche der Notare. Die V~rständi~ung Die besondere Regelung über den Rechts
von der Angelob:'lll? kann auf dIe Nota:Iats- zug ist hier entbehrlich, weil der Rechtszug 
ka~~er und auf dIe dem Ob~rland~~geI'lchts- im § 138 für alle Fälle einheitlich geregelt 
prasldenten unterstellten GerIchtshofe erster werden soll und außerdem das Bundes
Instanz beschränkt bleiben; letztere sind näm. ministerium für Justiz allein ent.scheidet. 
lieh für eine Beglaubigung der Unterschrift 
des Notars zuständig. Hingegen soll die Ver-
ständigung der Bezirksgerichte und des Staats- Zu § 19: 
anwaltes entfallen, wodurch eine Verwaltungs- Abs. 1, der die Gründe für das Erlöschen 
vereinfachung erzielt wird. Im übrigen soll § 16 des Amtes eines Notars enthält, wurde durch 
sprachlich besser gefaßt werden. das Bundesgesetz vom 18. Dezember 1959, 

Zu § 17: 

Auch die Mitwirkung des Oberlandesgerichtes. 
bei einer Versetzung des Notars durch Bestim
mungdes Tages, an dem der Notar von seinem 
bisherigen Amt abzutreten und sein neues 
Amt anzutreten hat, soll als Verwaltungs
angelegenheit in die Zuständigkeit des Ober
landesgerichtspräsidenten fallen. Diese beiden 
Tage müssen nicht immer zusammenfallen, so 
daß sich die Bekanntmachung nicht, wie es 
derzeit heißt, auf "diesen Tag", sondern auf 
"diese Tage" zu beziehen hat. In diesem Sinn 
soll der AbI',. 2 bei gleichzeitig sprachlich 
besserer Fassung geändert werden. 

Zu § 18: 

Nach AbI',. I hat jeder neuernannte oder 
versetzte Notar binnen drei Monaten seme 
Kanzlei an seinem Amtssitz zu eröffnen, 
widrigens sein Verzicht auf diese Stelle' an
genommen würde. Diese Frist kann vom 
Oberlandesgericht verländert werden; da es 
sich hiebei um eine Verwaltungsangelegenheit 
handelt, .soll der Oberlandesgerichtspräsident 
als zuständig erklärt werden. 

Der fingierte Verzicht wird nach Abs. 2 
derzeit vom Oberlandesgericht nach Anhörung 
des Oberstaatsanwaltes ausgesprochen, wo
gegen eine Beschwerde an' den Obersten 
Gerichtshof zulässig ist. An Stelle des Ober
landesgerichtes soll das Bundesministerium 
für Justiz den Eintritt der Rechtsfolge und 

BGBL NI'. 294, neu gefaßt; er soll unver
ändert bleiben. 

Die veffahrensrechtlichen Bestimmungen der 
Abs. 2 bis 4 hingegen sollen geändert werden. 
Nach der gegenwärtigen Regelung hat in 
den Fällen des Abs. 1 lit.b bis f das Ober
landesgericht ohne weitere Verhandlung nach 
Anhörung der Notariatskammer und des Ober
staatsanwaltes die Enthebung vom Amt aus
zusprechen; gegen diesen Bescheid steht der 
Rekurs an den Obersten Gerichtshof offen, 
der aufschiebende Wirk,ung hat. 

Nunmehr soll in allen Fällen das Bundes
ministerium für Justiz nach Anhörung der 
Notariatskammer die Enthebung aussprechen. 
Die Erlöschungsgründe der lit. b bis f sind von 
der N otariatskamm~r anzuzeigen, diese wird 
hievon am ehesten Kenntnis eflangen, da 
der Notar nach seinen Standesvorschriften 
verpflichtet ist, den Erlöschungsgrund der 
Notariatskammer anzuzeigen. Diese Anzeige
pflicht der Notariatskammer schließt aber 
nicht aus, daß eine andere, Behörde das 
Bundesministerium für Justiz vom Er
löschungsgrund verständigt (zum Beispiel das 
Bundesministerium für Inneres vom Verlust 
der Staatsbürgerschaft, das Entmündigungs
gericht von der Entmündigung, das Straf
gericht von der strafgerichtlichen Verurtei
lung). In solchen Fällen hat das Bundes
ministerium für Justiz die Notariatskammer 
vor der Enthebung des Notars zu hören. Bei 
einer Anzeige durch die Notariatskammer 
wird hingegen eine Anhörung der N otariats-
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kamnler in der Regel unterbleiben können, 
weil die Anzeige schon als Anhörung ange
sehen werden kann. 

Eine Regelung des Rechtszuges ist ent
behrlich, weil der Bescheid über die Ent
hebung in allen Fällen vom Bundesministerium 
für Justiz ausgesprochen wird, ein Rechts
mittel dagegen ausgeschlossen ist und nur 
der Verwaltungsgerichtshof angerufen werden 
kann. Außerdem soll der Rechtszug einheit
lich im § 138 geregelt werden. 

Der bisherige Abs. 3 wird unverändert als 
Abs. 4 übernommen, während die Verstän
digungspflicht des bisherigen Abs. 4 geändert 
und ars Abs. 3 übernommen wird. Von der 
Enthebung ist wie bisher die Notariatskammer 
zu . verständigen. Die Verständigung des 
Staatsanwaltes soi! unterbleiben, da, wie zu 
§ 13 dargetan wurde, die Mitwirkung des 
Staatsanwaltes in Standesangelegenheiten der 
Notare aus Gründen der Verwaltungsverein
fachung und mangels einer praktischen Be
deutung entfallen soll. Zu verständigen sind 
weiters der Oberlandesgerichtspräsident, der 
nach der neuen Regelung am Enthebungs
verfahren nicht mehr beteiligt ist, ferner, 
entsprechend der Regelung des § 16, die dem 
Oberlandesgerichtspräsidenten unterstellten 
Gerichtshöfe erster Instanz. 

Zu § 20: 

Nach der derzeitigen Regelung hat der 
Notar bei freiwilliger Entsagung oder bei 
Versetzung sein Amt noch so lange fort
zusetzen, . bis das Oberlandesgericht seine 
Enthebung ausgesprochen hat. ' 

Diese Bestimmung soll der neuen Regelung 
des § 19 Abs. 2 und des § 18 Abs. 2 angepaßt 
werden; hat der Notar sein Amt zurück
gelegt (§ 19 Abs. 1 lit. a) oder bei einer V{lr-

. setzung seine Kanzlei an seinem neuen Amts
sitz nicht rechtzeitig eröffnet (§ 18 Abs. 1), 
dann hat. das Bundesministerium für Justiz 
seine Enthebung vom Amt auszusprechen 
(§ 19 Abs. 2 und § 18 Abs. 2). Die Zustellung 
dieses Bescheides soll als Zeitpunkt gelten, 
bis zu dem der Notar berechtigt, aber auch 
verpflichtet ist, sein Amt fortzusetzen. 

Welche Wirkung das Erlöschen des Amtes 
in allen anderen Fällen hat, wird im § 32 
Abs. 2 geregelt. 

Die bisher im § 20 enthaltene Bestimmung, 
daß eine Versetzung von Amts wegen unzu
lässig ist, soll aus Zweckmäßigkeitsgründen 
in den § 10 übernommen werden. 

Zu § 21: 

.' Dieser Paragraph ,enthält Bestimmungen 
über die Mitwirkung des Staatsanwaltes. Diese 

soll, wie bereits zu § 13 Abs. 2 ausgeführt 
wurde, aus Gründen der Verwaltungsverein
fachung entfallen. Daher sollen die Be
stimmungen des geltenden § 21 aufgehoben 
werden. ' 

An seine Stelle s'ollen die Bestimmungen 
des § 142, die den Urlaub regeln, hier einge
fügt werden, da sie in dieses Hauptstück 
besser passen als in das VIII. Hauptstück, 
das die NotaI'iatskollegien, Notariatskammern 
und den Delegiertentag behandelt. 

Abs. 1 bestimmt derzeit, daß ein Notar, 
der sich länger als acht Tage zur Vornahme 
von Amtshandlungen von seinem Amtssitz 
entfernen wül, die Bewilligung der N otariats
kammer einholen muß. Diese Regelung soll 
im wesentlichen beibehalten werden; zur Klar
stellung wird lediglich gesagt, daß es sich 
um acht aufeinanderfolgende Tage handeln 
muß. 

Abs. 2 in seiner derzeitigen Fassung be
sagt, daß ein Notar, der sich nicht in Amts
geschäften von seinem Amtssitz entfernen 
will, bei länger als acht Tage dauernder Ab- . 
wesenheit, einen Urlaub zu erwirken hat, den 
ihm innerhalb eines Jahres, bis zur Dauer 
von zwei Monaten die Notariatskammer, 
bis zur Dauer von drei Monaten das Ober
landesgericht und für eine längere Dauer 
das Bundesministerium für Justiz erteilt. 
Eine Regelung darüber, welchen Urlaubs
anspruch der Notar hat, fehlt im Gesetz, 
Diese Lücke soÜ geschlossen werdeR; der 
neue Abs. 3 bestimmt daher, daß dem Notar 
ein Anspruch auf Erholungsurlaub in der 
Dauer von insgesamt 60 Tagen innerhalb 
eines Kalenderjahres zusteht; ein längerer 
Urlaub kann nur aus wichtigen Gründen er
teilt werden. Zur Erteilung eines 90 Tage 
nicht übersteigenden Urlaubes soll die No
tariatskammer, eines darüber hinausgehenden 
Urlaubes das Bundesministerium für Justiz 
zuständig sein. Die bisherige Einschaltung 
einer dritten Stelle, nämlich des Oberlandes
gerichtes, für die Erteilung eines Urlaubes 
von zwei bis drei Monaten soll entfallen, 
wodurch eine Entlastung der Gerichte er
zielt werden kann. Will oder kann der Notar 
sein Amt nur kurzfristig nicht ausüben
der Entwurf nennt eine Frist von drei auf
einanderfolgenden Tagen -, dann bedarf es 
keines Ansuchens uni Urlaub; dadurch' soll 
die wiederholte Inanspruchnahme der Kam
mer bei kurzfristigem Fernbleiben vom Amt 
vermieden wenjen. 

Abs. 3 bestimmt derzeit, daß die Bewilli
gung nach Abs. 1 - das ist die Entfernung 
des Notars länger als acht Tage von seinem 
Amtssitz in Amtsgeschäften - und die Er-· 
teilung eines Urlaubes von der. Bestellung 
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eines Substituten abhängig gemacht werden I schaden-Haftpflichtversicherung. Demnach ist 
~ann. Die ~inbeziehung der F~lle ~es Ab~; 11 nicht der Abschluß einer, Haftpflichtversiche-
1st bedenkhch, da der Notar In dIesem ] all rung, sondern das Bestehen einer solchen 
weiterhin, wenn auch nicht an seinem Amts- nachzuweisen. Der Nachweis ist der Notariats- ' 
sitz, tätig ist, so daß die Bestellung eines kammer zu erbringen. Einer ausdrücklichen 
Substituten bewirken würde, daß gleichzeitig Bestimmung, daß auch jede Unterbrechung 
zwei Notare im selben Amt tätig werden, oder Beendigung der Versicherung der Nota
Der neue Abs. 4 sieht daher die Bestellung riatskammer anzuzeigen ist, bedarf es nicht, da 
eines Substituten, falls dies erforderlich ist, § 158c des Versicherungsvertragsgesetzes 1958, 
nur mehr für den Fall der Urlaubserteilung BGBL Nr. 2/1959, hinreichenden Schutz ge
vor, währt; danach wirkt bei Pflichtversicherungen 

Der Abs. 5 des Entwurfes schafft eine Rege- ein Umstand, der das Nichtbestehen oder die 
lung für den Fall der Bestellung eines Dauer- Beendigung des Versicherungsverhältnisses zur 
substituten (vgl. die Ausführungen zu § 120). Folge hat, in Ansehung des Dritten erst mit 
Ist ein Dauersubstitut bestellt, dann tritt dem Ablauf des Monates, nachdem der Ver
dieser an die Stelle des Notars, falls der Notar sicherer diesen Umstand der hiefür zuständigen 
seinen Urlaub antritt. Der Eintritt des Sub- Stelle angezeigt hat; als zuständige Stelle muß 
stitutionsfalles ist anzuzeigen. Eines Ansuchens die Notariatskammer angesehen werden, die 
um Gewährung des Urlaubes bedarf es daher daher nach dieser gesetzlichen Bestimmung 
in diesem Falle nur dann, wepn der Notar einen ohnedies von der Unterbrechung oder Be
Urlaub von mehr als 60 Tagen in Anspruch endigung des Versicherungsverhältnisses durch 
nimmt; nicht aber dann, wenn er den ihm den Versicherer verständigt werden muß. Die 
gebührenden Urlaub von nicht mehr als Notariatskammer kann aber verlangen, daß 
60 Tagen antritt, es sei denn, daß der Dauer- der Versicherte die Aufrechterhaltung der Ver
substitut ihn nicht vertreten kann, weil er sicherung nachweist. 
zum Beispiel krank ist; in diesem Fall ist Die Versicherungssumme muß mindestens 
um Urlaub bei der Notariatskammer deshalb 100.000 S betragen; nur dieser Mindestbetrag 
anzusuchen, damit sie die Bestellung eines bietet einen gewissen Schutz und rechtfertigt 
anderen Substituten veranlaßt. die Eingehung der Versicherung und den damit 

Die neuen Abs. 6 und 7 entsprechen im 
wesentlichen den bisherigen Abs. 4 und 5. 

Zu § 22: 

Das Ur. Hauptstück betraf die Notariats
kautionen. Vor dem Jahre 1929 mußte jeder 
Notar vor seiner Ernennung eine Kaution 
erlegen, die den Zweck hatte, die Klienten des 
Notars, die durch seine Amtshandlungen zu 
Schaden gekommen waren, zu schützen. Durch 
die Geldentwertung nach dem ersten Welt
krieg wurden diese Kautionen wertlos. Man 
konnte den Notaren nicht mehr zumuten, 
hohe Beträge als Kautionen zu erlegen. Die 
Bestimmungen über die Notariatskautionen 
wurden daher durch Art. II Z. 5 des Bundes
gesetzes vom 2. Juli 1929, BGBL Nr. 257, auf
gehoben. 

Um sowohl den Notar als auch die Bevöl
kerung in jenen Fällen zu schützen, in denen 
der Notar durch seine Amtstätigkeit zum 
Schadenersatz verpflichtet wird, soll nunmehr 
zwingend eine Haftpflichtversicherung für 
solche Fälle eingeführt werden. 

Die Verpflichtung zur Versicherung gegen 
Haftpflicht trifft jeden Notar und jeden Sub
stituten. Der Substitut muß jedoch nicht selbst 
gegen Haftpflicht versichert sein; es genügt 
auch das Bestehen einer für den Betrieb des 
Notariats (der Notariatskanzlei) des sub
stituierten Notars abgeschlossenen Vermögens-

Zu 629 der Beilagen 

verbundenen Aufwand. 
Eine Verletzung 'der Vorschriften des § 22 

wäre als Disziplimlrvergehen nach §§ 157 ff. 
zu ähnden. ' 

Die Vorschrift über die Haftpflichtversiche
rungsoll als neuer § 22 in das IU. Hauptstück 
aufgenommen werden, dessen Überschrift dem
entsprechend "Haftpflichtversicherung" lauten 
soll. 

Zu § 31: 

Nach der neuen Fassung des § 8 Abs. 1 
sollen die Befugnisse des Notars nicht mehr 
auf den Sprengel des Gerichtshofes erster 
Instanz, in dem er seinen Amtssitz hat, be
schränkt sein, sondern sich auf das ganze 
Bundesgebiet erstrecken. Dadurch können die 
Abs. 2 und 3 des § 31 entfallen; Abs. 2 handelt 
nämlich ebenfalls von der Einschränkung auf 
den Gerichtshofsprengel, Abs. 3 bestimmt, daß 
eine von einem Notar außerhalb seines Spren
gels aufgenommene Notariatsurkunde nicht 
die Kraft einer öffentlichen Urkunde hat. Der 
Entfall der letztgenannten Bestimmung be
seitigt eine Härte gegenüber der Bevölkerung, 
die darin besteht, daß ein Notariatsakt nur 
deshalb nicht die Kraft einer öffentlichen 
Urkunde besitzt, weil er außerhalb des Spren
gels des Gerichtshofes erster Instanz, in der 
der Notar seinen Amtssitz hat, aufgenommen 
wurde. 

2 
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Zu § 32: 

Abs. 2 in der derzeitigen Fassung bestimmt, 
daß ein Notar sein Amt mit Wirksamkeit 
nicht fortsetzen kann, nachdem ihm die 
gerichtliche Verfügung über das Erlöschen 
seines Amtes oder die Suspension nach Vor
schrift des Gesetzes (§ 163) zugestellt worden 
ist. Diese Regelung geht davon aus, daß das 
Erlöschen des Amtes vom Oberlandesgericht 
ausgesprochen wird. 

Nunmehr soll die Regelung der neuen Fas
sung des § 19 angepaßt werden und stellt 
eine Ergänzung zu § 20 dar, der die Fälle des 
§ 19 Abs. 1 lit. a (Zurücklegung des Amtes) 
und § 18 (nicht rechtzeitige Eröffnung der 
Kanzlei am neuen Amtssitz bei einer Verset
zung) regelt. Zum Unterschied von §20, der 
eine Verpflichtung des Notars enthält, sein 
Amt bis zur Zustellung des Enthebungs
bescheides fortzusetzen, besteht in den übrigen 
Fällen der Enthebung für den Notar nur die 
Möglichkeit, nicht aber die Verpflichtung, sein 
Amt bis zum genannten Zeitpunkt fortzuset
zen. 

Nach der neuen Regelung darf der Notar 
sein Amt grundsätzlich nicht mehr fortsetzen, 
wenn ihm der Enthebungsbescheid des Bundes
ministeriums für Justiz (§ 19 Abs. 2) zugestellt 
worden ist. Es gibt aber Fälle, in denen dieser 
Zeitpunkt nicht maßgebend sein kann: 

1. Erlischt das Amt durch Erreichung der 
Altersgrenze (§ 19 Abs. 1 lit. e), so endet das 
Amt bereits mit dem Ablauf des Kalender
jahres, in dem der Notar das 72. Lebensjahr 
vollendet. Die Zustellung des Enthebungs
bescheides verlängert, wenn sie nach Ablauf 
dieses Kalenderjahres vorgenommen wird, nicht 
die Amtstätigkeit des Notars, vielmehr muß 
er seine Tätigkeit mit Erreichung der Alters
grenze beenäen. 

2. Wurde das Erlöschen des Amtes wegen 
körperlicher oder geistiger Gebrechen vom 
Dienstgericht gemäß § 169 ausgesprochen oder 
die Disziplinarstrafe der Suspension oder der 
Entsetzung vom Amt vom Disziplinargericht 
verhängt, dann darf der Notar sein Amt nicht 
mehr ausüben, sobald die gerichtliche Entschei
dung hierüber rechtskräftig geworden ist. 

Zu § 41: 

Die Beseitigung der Mitwirkung des Staats
anwaltes in Standesangelegenheiten der Notare 
erfordert eine Änderung des§ 41 in folgenden 
Punkten: 

a) im Abs. 1 entfällt die Anzeigepflicht an 
den Staatsanwalt bei Verlust des Amtssiegels; 

b) im Abs. 3 entfällt das Einvernehmen mit 
dem Staatsanwalt bei Änderung des Siegels. 

--------------------

Zu § 42: 

Die Mitwirkung bei Bestellung eines Notars 
soll nach den geänderten Bestimmungen der 
§§ 14 ff. dem Oberlandesgerichtspräsidenten 
zustehen, da es sich um Verwaltungsangelegen
heiten handelt. Daher ist auch die Anzeige 
nach § 42 Abs. 1 an den Oberlandesgerichts
präsidenten und nicht wie bisher an das Ober
landesgericht zu erstatten. 

Zu § 57: 

§ 56 sieht in gewissen Fällen, so auch bei 
Errichtung eines Notariatsaktes 'über einen 
Erbvertrag oder eine andere letztwillige Ver
fügung, die Beiziehung von zwei Aktzeugen 
vor. Nach § 57 Abs. 3 lit. b sind als Aktzeugen 
unter anderem ausgeschlossen "das Kanzlei
und Dienstpersonale des N.otars". Es ergibt 
sich in der Praxis häufig, daß bei Vornahme 
von Geschäften des Notars, die der Beiziehung 
von Aktzeugen bedürfen, solche von den 
Parteien nicht mitgebracht werden. In einem 
solchen Fall wäre das Personal des Notars 
besser hiezu geeignet als Personen, die sozusagen 
von der Straße her beigezogen werden. Um 
diese Schwierigkeit zu beseitigen, soll § 57 
Abs. 3 lit. b gestrichen werden, so daß auch 
das Personal des Notars als Aktzeuge verwendet 
werden kann. 

Zu § 69: 

Dieser Paragraph enthält derzeit eine Rege
lung über die Vollmachten und Beilagen zu 
Notariatsakten, mit Ausnahme der Voll
machten zu vollstreckbaren Notariatsakten, 
die bisher im § 3 Abs. 3 enthalten sind. 

Diese Bestimmungen sollen minmehr im 
neuen § 69 zusammengefaßt und hiebei 'zur 
Klärung von Zweifelsfragen. Vorschriften über 
die Form dieser Vollmachten, insbesondere 
über die Frage der Beglaubigung der Unter
schrift des Vollmachtgebers, geschaffen werden. 
Dadurch wird § 3 Abs. 3 hinfällig. 

Diese Bestimmungen sollen durch eine 
Regelung für die im Ausland errichteten Voll
machten ergänzt werden;' sie bedürfen keiner 
weiteren Beglaubigung. 

Von dieser Regelung unberührt sollen jene 
Vorschriften bleiben, die für die Verwendung 
von Urkunden vor Behörden etwas anderes 
bestimmen; es sind dies vor allem die Vor
schriften des Grundbuchsgesetzes 1955 und 
der internationalen Verträge. 

Die Bestimmungen über die Beilagen können 
entfallen, da die Regelung des § :18 hiefür 
genügt. 

Zu §§ 76 und 87: 
Der erste Absatz des § 87 ist zu eng gefaßt; 

er bezieht sich lediglich auf die Beurkundung 
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der Beschlüsse von Generalversammlungen der I Um diese Schwierigkeiten zu beseitigen, 
Aktiengesellschaften und anderer Vereine. Be- soll nunmW1r auch die Möglichkeit der An
urkundet werden aber Beratungen und Be- fertigung von Ausfertigungen von Notariats
schlüsse jeder Art. Nach der derzeitigen Fas- akten, die letztwillige Anordnungen enthalten, 
sung sind insbesondere die Beschlüsse des zugelassen werden. Den Ausfertigungen von 
Aufsichtsrates nicht gedeckt. Daher soll dem Notariatsakten entsprechen in jenen Fällen, 
ersten Absatz des § 87 eine erweiterte Fassung in denen vom Notar ein Protokoll über die 
gegeben werden, wobei er auch sprachlich letztwillige Anordnung aufgenommen wurde, 
geändert wird. Im Zusammenhang damit muß die Beurkundungen. Wenn kein Protokoll 
auch die Überschrift zu § 87 entsprechend aufgenommen wird, also eine letztwillige An
geändert werden; ordnung ohne Aufnahme eines Protokolls 

Der zweite Absatz des § 87 bestimmt derzeit, vom Not,ar bl~ß aufbewahrt ,,:erden so:l, 
daß das über Beratungen und Beschlüsse auf- dann können hlevon nur AbschrIften erteIlt 

werden. genommene Protokoll von demjenigen zu 
unterschreiben ist, der der Versammlung vor-
gesessen ist, und von zwei anderen Mitgliedern Zu § 100: 
der Versammlung. Es genügt die Unterschrift 
durch den Vorsitzenden allein; sofern aber 
kein Vorsitzender bestellt worden ist, ist die 
Unterschrift aller Teilnehmer erforderlich; in 
diesem Sinn soU Abs. 2, der ebenfalls sprachlich 
verbessert wird, geändert werden. 

Nach Abs. 4 muß die Urschrift der Be
urkundung den ganzen Inhalt des Protokolls 
umfassen. Dies ist überflüssig, wenn nur ge
wisse Teile hievon benötigt werden; diese 
Einschränkung ist unbedenklich, weil auch von 
Notariatsakten Auszüge erteilt werden können. 
Der Abs. 4 soll daher als entbehrlich gestrichen 
werden. 

§ 76 Abs. 11it. g muß der geänderten Rechts
lage angepaßt werden; dort werden unter den' 
Beurkundungen jene "über Beschlüsse von 
,Generalversammlungen von Vereinen" genannt. 
Diese Regelung entspricht der derzeitigen Fas
sung des § 87 und muß, entsprechend der 
Änderung des § 87, lauten: "über Beratungen 
und Beschlüsse". 

Zu§ 96: 

Nach der derzeitigen Regelung können von 
Notariatsakten über letztwillige Anordnungen 
und von letztwilligen Anordnungen, die vor 
einem Notar errichtet oder ihm übergeben 
werden, nur Abschriften erteilt werden. In 
solche letztwillige, Anordnungen werden aber 
auf Wunsch der Parteien häufig auch andere 
Verträge, zum Beispiel Übergabsverträge, auf

,.,genommen. Ein solcher Vertrag enthält unter 
Umständen vollstreckbare Leistungsverpflich
tungen, die in das Grundbuch eingetragen 
werden sollen. Für solche Eintragungen in 
das Gr,undbuch ist aber eine Ausfertigung 
notwendig; eine bloße Abschrift genügt nicht. 
Würde nun von jenem Teil der Notariats
urkunde, der den Vertrag enthält, eine Aus
fertigung angefertigt werden, so käme einem 
solchen Auszug nach § 102 Abs. 2 die Exeku
tionsfähigkeit 'nicht zu. 

Derzeit hat die Ausfertigung eines No
tariatsaktes, die entgegen den in diesem 
Abschnitt enthaltenen Vorschriften erteilt 
worden ist, nicht die Kraft einer öffentlichen 
Urkunde. Darunter ist auch die Vorschrift 
des § 98 zu verstehen, wonach in einem N 0-

tariatsakt nichts radiert werden darf. Es 
ist in der Praxis kaum möglich, daß ein No
tariatsakt größeren Umfanges von einer 
Schreibkraft ohne jeden Tippfehler geschrieben 
wird; da aber ein solcher Fehler nach dem 
Wortlaut des § 98 nicht verbessert werden darf, 
müßte jedc Seite, die einen Tippfehler ent
hält, neu geschrieben werden, ein Umstand, 
der eine ungeheure Belastung darstellt. 

Ein Notariatsakt wäre nach' der Vorschrift 
des § 98 auch dann unwirksam, wenn die Aus
fertigungen mit der Urschrift nicht wort
getreu übereinstimmen, Diese Regelung wider
spricht dem § 292 ZPO., wonach das Gericht 
nur die formellen Voraussetzungen zu prüfen 
hat, im übrigen aber eine formell einwandfreie 
Urkunde den Beweis dessen liefert, was darin 
bezeugt wird; doch ist der Beweis der Un
richtigkeit des bezeugten Vorganges oder der 
bezeugten Tatsache oder der unrichtigen :ße
urkundung zulässig. Danach ist der Umstand, 
daß eine Ausfertigung mit der Urschrift nicht 
wortgetreu übereinstimmt, nicht von Amts 
wegen wahrzunehmen, sonst müßte jedesmal 
die Urschrift der Urkunde angeschlossen wer
den. Vielmehr wird der Gegenbeweis nach 
§ 292 Abs. 2 ZPO. zu erbringen sein. 

§ 100 soll demnach dahin geändert werden, 
daß lediglich eine Ausfertigung, die den 
formellen Voraussetzungen des § 99 nicht ent
spricht, nicht die Kraft, einer öffentlichen 
Urkunde' hat. 

Zu § 116:' 

Dieser Paragraph bezeichnet die Bücher, 
welche die Notare zu führen haben. 
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In der Praxis hat sich die Notwendigkeit 
ergeben, dieses Verzeichnis zu ergänzen, Not
wendig ist noch die };'ührung folgender Ge
schäftsbehelfe: 

1. Eine geordnete Sammlung der Protest
vermerke ; diese Regelung entspricht dem 
Artikel 85 Abs, 3 des Wechselgesetzes 1955, 
BGBL NI'. 49, wonach eine geordnete Samm
lung der ProRtestvermerke zu führen ist; 
dies besagt die neue lit, d des § 116. 

2. Unbedingt erforderlich ist die Führung 
eines Tagebuches, in dem die gesamten Ein
und Ausgänge eines Jahres einzutragen sind, 
und zwar in getrennten Spalten a) für Bargeld, 
b) für Wert,papiere und Wertgegenstände, 
worunter auch Einlagebücher zu verstehen 
sind, und c) Ein- und Ausgänge auf den bei 
Kreditinstituten geführten Konten der' Notare 
für fremde Rechnung, den sogenannten Ander
ko'nten. 

3. Zur weiteren Aufgliederung muß auch 
noch ein Kassabuch geführt werden, in dem 
alle der zu 2, genannten Ein- und Ausgänge 
gesondert für jede einzelne Sache einzutragen 
sind; hiezu ist auch noch ein Namensverzeich
nis zu führen. 

Nicht ausgeschlossen soll werden, daß Tage
buch und Kassabuch in Karteiform geführt 
werden. 

die österreichische Staatsbürgerschaft und die 
Ablegung der Staatsprüfungen, Diese Voraus" 
setzungen sollen dahin ergänzt werden, daß 
der Notariatskandidat auch von ehrenhaftem 
Vorleben sein muß, eine Voraussetzung, 'die 
auch zur Erlangung einer NotarsteIle erforder
lich ist, Eine weitere Voraussetzung soll, einem 
Wunsche der Notare folgend, durch Ein
führung einer Altersgrenze geschaffen werden, 
Der Notariatskandidat darf bei seiner ersten 
Eintragung in das Verzeichnis das 35, Lebens
jahr noch nicht vollendet haben, Dadurch 
sollen eine zu große Belastung der Versiche
rungsanstalt des Notariats und Einschübe 
älterer Personen durch Übertritt aus anderen 
juristischen Berufen vermieden werden, Durch 
die Worte "bei seiner ersten Eintragung in 
das Verzeichnis" soll zum Ausdruck gebracht 
werden, daß für den Fall,' daß der Kandidat 
bereits einmal in einem Verzeichnis der 
Notariatskandidaten eingetragen war, in der 
Folge anderweitig tätig wurde und später 
sich wieder in ein Verzeichnis derselben oder 
einer anderen Kammer eintragen ließ, das 
Alter im Zeitpunkt der ersten Eintragung 
maßgebend ist, 

Nach der derzeitigen Regelung kann die 
Eintragung nur versagt werden, "wenn der 
Bewerber eine Handlung begangen hat, die 
ihn des Vertrauens unwürdig macht", Diese 
Fassung ist zu eng, Die Gründe sollen demon-

Zu § 118: strativ genannt werden, wobei sowohl Gründe 
Die derzeitige Fassung des zweiten Absatzes herangezogen werden, die in der Person des 

gibt zu Zweifeln Anlaß und entspricht, ins- Bewerbers liegen, als auch solche Gründe, bei 
besondere was die Bestimmungen über den denen di\.ls nicht der Fall ist, Aus dieser Auf
Rechtszug betreffen, nicht der verfassungs- zählung kann der Schluß gezogen werden, 
rechtlichen Vorschrift über die Trennung von I was un~er einem ,,~chtigen, Grund" zu ver-
Justiz und Verwaltung, I stehen 1st; es muß s~~h um emen <;l'rund ~an-

D' .. ß 11 d' Ab t ' ~ 1 d deIn, der dem auf gezahlten an GeWIcht gleICh-
,emge~a so leser sa z In 0 gen er kommt, 

WeIse geandert werden: , 
1 N h § 117 Abs 3 eschieh di E' _ Derzeit ste~t dem ~ntragsteller .und dem 

, ac, ' ,~ t e, m Notar gegen dIe VerweIgerung der Emtragung 
tragu,ng m das Ver~e1Ohms der Notanats- die Beschwerde an das Oberlandesgericht und 
kandIdaten auf AnzeIge des Notars, § 118 d cl Ob t G' ht h f D" 
h ' 'h d '" 'Ab so ann an .en ers en enc s 0 zu, leser 

mgegen SP~IC t erzelt m semem ~weIten - Rechtszug widers richt dem Grundsatz der 
satz von emem "Antrag auf Emtragung", Tr ' J P , d V I 'I 
D ' W'd h 11 d h d W ennung von UStIZ un erwa tung, wel 

leser I erspruc so urc, as ort d' E h 'd d N ' k 
A '" St 11 A ", d d h gegen le ntsc el ung er otarlats ammer 

" nZeIge an e e von" ntrag un urc d' R 'h ' G 'h h' d Hin' f § 117 Ab 3 b 't' t d er ec tszug an em er10 t vorgese en Ist. 
en weIs au" s. eSeI Ig wer en, Nach dem Entwurf ist eine ausdrückliche' 

I?as W or~. "kann soll aus ;;erfassungsrecht- Regelung über den Rechtszug in diesem be
hchen Grunden durch "darf ersetzt werden, deren Fall nicht mehr nötig da eine all
um das durch das Wort "kann" ausgedrückte, ;o~ 'ne Regelung im § 138 get~offen werden 
aber nicht näher bezeichnete Ermessen der s~ll, el Hingegen muß zum Ausdruck gebracht 
Notariatskammer auszuschließen. 

Durch die Worte "wer nachweist", soll zum 
Ausdruck gebracht werden, daß für die Ein
tragung das Einverständnis des Notariats
kandidaten vorliegen muß, da er es ist, der 
diesen Nachweis zu erbringen hat, Derzeit 
ist Voraussetzung für q.ie Eintragung in das 
Verzeichnis der Notariatskandidaten lediglich 

werden, wem das Berufungsrecht zusteht; 
denn einerseits steht die Berufung ,nur für 
den Fall der Verweigerung der Eintragung 
offen, so daß es sich um einen Sonderfall des 
§ 138 handelt, anderseits kommt aus den 
Bestimmungen der §§ 117 und 118 nicht klar 
zum Ausdruck, wer zur Erhebung der Be
rufung berechtigt ist, weil das Verfahren bei 
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Eintragung in das Verzeichnis der Notariats
kandidaten keinen Antragsteller, sondern nur 
einen Anzeiger, nämlich den Notar kennt; 

. trotzdem soll aber sowohl diesem als auch dem 
Bewerber das Recht der Berufung eingeräumt 
werden, weil beide ein Interesse haben, sich 
gegen abweisende Bescheide zur Wehr zu 
setzen. 

Der letzte Absatz des § 118 soll aufgehoben 
werden, weil die Streichung aus dem Ver
zeichnis der Kandidaten ausführlich im fol
genden § 118 a geregelt werden soll. 

Zu § 118 a: 

In diesem .Paragraphen sollen die Gründe 
für die Streichung aus dem Verzeichnis der 
Notariatskandidaten und das hiebei einzu
haltende Verfahren geregelt werden. Bisher 
enthält lediglich § 118 Abs. 6 eine kurze Be
stimmung, daß ein Notariatskandidat, der die 
österreichische Staatsbürgerschaft verloren hat, 
zu streichen ist. 

Im ersten Absatz sollen die Gründe für die 
Streichung aus dem Verzeichnis zusarnmen
fasselld geregelt werden, und zwar entspre
chend den im § 19 Abs. 1 genannten Gründen 
für das Erlöschen des Amtes eines Notars. 
Bisher mußten die Gründe für die Streiehung 
aus den allgemeinen Grundsätzen der N 0-

tal'iatsordnung geschlossen werden; das Be
dürfnis der Praxis erfordert jedoch, diese 
Fälle genau zu reg~ln. 

, Die lit. a entspricht dem § 19 Abs. 1 lit. a. 
Austritt und Unterbrechung der Praxis müssen 
nach § 117 Abs. 3 vom Notar unverweilt der 
Notariatskammer angezeigt werden. Auf 
Grund dieser Anzeige ist der Notariatskandidat 
aus dem Verzeichnis zu streichen. Unterläßt 
der Notar diese Anzeige, so hat die Notariats
kammer von Amts wegen darauf zu achten und 
die Streichung vorzunehmen. 

Die lit. b entspricht dem § 19 Abs. 1 lit. b 
und behandelt die Verletzung der Ausschließ
lichkeit der Praxis, die im § 118 Abs. 3 ge
regelt ist. 

Die lit. c, d und e entsprechen den mit der 
gleichen Bezeichnung versehenen Bestimmun
gen des § 19 Abs. 1. Die Bestimmung der 
lit. e soll verhindern, daß ein Notar, dessen 
Amt infolge Erreichung der Altersgrenze er
loschen ist (§ 19 Abs. 1 lit. e) sich nunmehr 
wieder in das Verzeichnis der Notariatskandi
daten eintragen läßt, und auf diese Weise 
etwa zum Substituten einer NotarsteIle be
stellt werden könnte. 

Die lit. f, g und h entsprechen den mit der 
gleichen Bezeichnung versehenen Bestimmun
gen des § 19 Abs. 1. 
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Lit. i enthält einen Grund für die Streichung 
aus dem Verzeichnis, der im § 19 kein Gegen
stück hat. Er soll den Notariatskandidaten 
veranlassen, die Prüfung hicht auf zu lange 
Zeit hinauE'zuschieben und Kandidaten, die die 
Prüfung innerhalb der vorgesehenen Zeit nicht 
erfolgreich abgelegt haben, zu entfernen. 

Der zweite Absatz verpflichtet die No
tariatskammer, den Kandidaten vor der Strei
chung zu hören. 

Die ausdrückliche Regelung, daß gegen die 
Streichung nur dem Notariatskandidaten die 
Berufung zusteht, ist trotz der allgemeinen 
Regelung des Rechtszuges im § 138 erforder
lich, weil es sich hiebei um einen Sonderfall 
in der Richtung handelt" daß. nur dem N 0-

tariatskandidaten das Berufungsrecht zusteht, 
ein Berufungsrecht des Notars demnach aus
geschlossen ist. 

Zu § 119: 

Dieser Paragraph handelt von der Be
stellung eines Substituten. Zuständig für die 
Bestellung ist derzeit der Gerichtshof erster 
Instanz. Da es sich um eine Verwaltungs
angelegenheit handelt, soll im Abs. 1 an die 
Stelle des Gerichtshofes der Präsident des 
Gerichtshofes treten. 

Abs. 3 bestimmt, wer als Substitut geeignet 
ist. Derzeit kommt als Substitut in Betracht 
entweder ein Notar oder ein Notariatskandidat, 
der alle zur Erlangung einer Notarstelle 
erforderlichen Eigenschaften besitzt. Falls 
ein solcher Substitut nicht zur Verfügung steht, 
so kann auch ein Kandidat zum Substituten 
bestellt werden, der nicht die nach § 6 lit. d 
erforderliche Praxis bei einem Notar hat. 

Es kann sich nun der Fall ergeben, daß ein 
Notariatskandidat, also eine in das Ver
zeichnis der Kandidaten eingetragene Person, 
nicht zur Verfügung steht. Daher soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, eine Person, 
die' zwar alle Erfordernisse zur Erlangung 
einer Notarstelle besitzt, in das V 0rzeichnis 
der Kandidaten aber nicht eingetragen ist, 
zum Substituten zu bestellen; denn ist je
mand für die Ernennung zum Notar geeignet, 
dann ist er es auch für die Bestellung zum 
Substituten. In Betracht, kommen zum Bei
spiel Personen, die in das Verzeichnis der 
Notariatskandidaten eingetragen waren, wegen 
Berufswechsels gestrichen wurden, dann aber 
wieder zum Notarenstand zurückgekehrt sind, 
in das Verzeichnis der Notariatskandidaten 
aber noch nicht wieder eingetragen wurden, 
oder Notare, die ihr Amt zurückgelegt haben. 
Durch das Wort "geeignete" werden Notare 
ausgeschlossen, die bereits die Altersgrenze 
erreicht haben. Die zum Substituten zu be
stellende Person muß aber die siebenjährige 

629 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 21 von 51

www.parlament.gv.at



22 

Praxis des § 6lit. d nicht nachweisen; vielmehr hat der Substitut diesen. Zeitpunkt und den 
genügt, so wie im § 6 letzter Absatz, eine vier· Grund der Substitution dem Präsidenten des 
jährige juristische Praxis, davon mindestens Gerichtshofes erster Instanz, der ihn zum 
zwei Jahre als Notariatskandidat. Nachwuchs· Dauersubstituten bestellt hat, dem Präsidenten 
schwierigkeiten können es aber mit sich des Gerichtshofes erster Instanz, in dessen 
bringen, d8,ß auch Personen mit dieser einge· Sprengel der Notar seinen Amtssitz hat, 
schränkten Praxis nicht zur Verfügung stehen; und der Notariatskammer schriftlich anzu· 
in diesem Falle kann auf Antrag der No· zeigen. Nach Beendigung des Substitutions~ 
tariatskammer mit Genehmigung des Bundes· falles hat der Notar die Wiederaufnahme 
ministeriums für Justiz auch ein Substitut seiner Amtstätigkeit in gleicher Weise anzu·' 
bestellt werden, der eine vierjährige juristische zeigen. Diese Anzeigen sollen zum Zeichen 
Praxis nicht nachweisen kann, aber wenig. des Einverständnisses vom anderen Teil mit· 
stens eine zweijährige Praxis als Notariats .. unterfertigt werden; ist dies aus irgendeinem 
kandidat zurückgelegt hat. Diese zweijährige Grund nicht möglich, dann ist die betreffende 
Praxis bei einem Notar ist zur ordnungs· Person zu verständigen. Alle diese Ver· 
mäßigen Tätigkeit als Substitut unbedingt ständigungen haben keine konstitutive, sondern 
erforderlich. nur deklaratorische Bedeutung. 

Zu § 120: 

Diesel' Paragraph ordnet an, daß in drin· 
genden Fällen auch ohne Antrag der Ndta
riatskammer der Gerichtshof erster Instanz 
einen Substituten bestellen kann. Dicse Be· 
stimmung ist entbehrlich; ihr kommt kaum 
praktische Bedeutung zu. Außerdem können 
sich Schwierigkeiten bei Beantwortung der 
Frage ergeben, ob ein dringender Fall vor
liegt, wenn Gericht und Notariatskammer 
in dieser Frage verschiedener Meinung sind. 

Die nach dem Entwurf an Stelle der bis
herigen Regelung aufzunehmenden Bestim
mungen wollen die Einrichtung des Dauer
substituten regeln. Grundsätzlich ist ein Sub
stitut für jeden einzelnen Verhinderungsfall 
des Notars, sei es durch Krankheit, Urlaub 
usw. vom Gerichtshofpräsidenten zu bestellen. 
Solche Verhinderungsfälle können sich im 
Laufe eines Jahres wiederholen, womit eine 
bedeutende Arbeitslast sowohl für die Nota· 
riatskammer als auch für den Gerichtshof
präsidenten / gegeben ist. Aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung soll daher die Ein
richtung des Dauersubstituten geschaffen wer
den. Er wird für alle während eines Kalender
jahres bei einem Notar eintretenden Sub
stitutionsfälle bestellt und muß die gleichen 
Eigenschaften besitzen wie der im § 119 
Abs. 3 genannte, für den Einzelfall zu he
stellende Substitut. Der zu substituierende 
Notar schlägt der Notariatskammer einen 
Substituten vor, dieser muß schriftlich er
klären, daß er mit seiner Bestellung einver
standen ist, die Notariatskammer stellt den 
Antrag beim Präsidenten des Gerichtshofes 
erster Instanz, der den Dauersubstituten be
stellt. 

Tritt nun im Laufe eines Kalenderjahres 
bei dem Notar ein Substitutionsfall ein, so 
nimmt der Dauersubstitut seine Tätigkeit 
sofort auf. Um klarzustellen, wann seine 
Tätigkeit beginnt und warum er tätig wird, 

Zur Beseitigung von Zweifeln bestimmt 
der Abs. 3, daß die Bestellung eines . Sub· 
stituten für den Einzelfall durch die Be· 
stellung eines Dauersubstituten nicht ausge
schlossen wird. Der Dauersubstitut muß 
von einer solchen Bestellung verständigt wer· 
den, damit nicht Dauersubstitut und Einzel
substitut gleichz~itig tätig werden. Der Dauer
substitut darf während der Bestellung eines 
Einzelsubstituten keine Amtshandlungen vor· 
nehmen. 

Zu § 122: 

Der erste Absatz wird sprachlich geändert, 
insbesondere soll an die Stelle des "Eides" 
die "Angelobung" treten, da der Substitut 
ebenso wie der Notar eine Angelobung leistet 
(vgl. Artikel VII des Bundesgesetzes vom 
1. Juli 1921, 'BGBL NI'. 375). Die Angelobung 
ist eine Verwaltungsangelegenheit, weshalb 
an die Stelle des Gerichtshofes erster Instanz 
der Präsident dieses Gerichtshofes treten soll. 
Außerdem wird der Nachweis des Bestehens 
einer Haftpflichtversicherung gemäß § 22 
vorgeschrie ben. 

Auch die Bestimmung des Tages, an dem 
der Substitut sein Amt anzutreten hat (Abs. 2), 
soll als Verwaltungsangelegenheit in die Zu
ständigkeit des Gerichtshofpräsidenten fallen. 
Der zweite Absatz muß im Hinblick auf die 
Einführung des Dauersubstituten (§ 120) 
dahin ergänzt werden, daß im Falle einer 
Dauersubstitution das Kalenderjahr zu be
zeichnen ist, für das der Dauersubstitut be
stellt wird. 

Die Verständigung aller im § 16 genannten 
Behörden, wie. sie derzeit vorgesehen ist, ist 
überflüssig, da es sich bei der Bestellung eines 
Substituten nur um eine vorübergehende 
Maßnahme handelt. Es genügt die Ver
ständigung der Notariatskammer und des 
Gerichtshofes erster Instanz, in dessen Spren
gel der zu substituierende Notar seinen Amts
sitz hat. 
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Zu § 123: 

Zu Auslegungsschwierigkeiten hat die Frage 
geführt, ob der Substitut zur Vornahme von 
Rechtshandlungen einer Vollmacht d!:)r Partei 
bedarf. Diese Frage ist von grundsätzlicher 
Bedeutung, insbesondere in Grundbuchsange
legenheiten, weshalb sie dahin geklärt werden 
soll, daß der Substitut einer solchen Voll
macht nicht bedarf. Der erste Absatz soll 
in diesem Sinne ergänzt werden. 

Im Abs. 2 soll klargestellt werden, daß der 
Substitut in allen Fällen seiner Unterschrift 
einen Hinweis auf seine Eigenschaft als Sub
stitut beizufügen und das Bestellungsdekret 
anzuführen hat. Derzeit wird dies nur bei 
der Unterzeichnung von Notariatsurkunden 
gefordert. 

Zweifelhaft ist auch die Frage, ob die Weiter
führung der Geschäfte durch einen Sub
stituten trotz seiner Enthebung den von 
ihm aufgenommenen Urkunden die Kraft 
von öffentlichen Urkunden nimmt. Diese 
Frage soll in einem neuen Abs. 6 im Interesse 
der Bevölkerung dahin beantwortet werden, 
daß die Urkunde trotzdem als' öffentliche 
anzusehen ist. 

Zur Überschrift zum VIII. Hauptstück : 

Die Aufnahme der Bestimmungen über 
den Delegiertentag in das Gesetz erfordert die 
Ergänzung der Überschrift zum VIII. Haupt
stück in diesem Sinn. 

Zu § 124: 

Die Sprengel der Notariatskollegien werden 
derzeit im Gesetz nicht genannt. Dem Bundes
ministerium für Justiz steht das Recht zu, 
die Vereinigung und Trennung von Notariats
kollegien auszusprechen. Diese Regelung ist 
verfassungsrechtlich bedenklich. Daher sollen 
im Abs. 1 die Sprengel der Notariatskollegien, 
entsprechend der derzeitigen Rechtslage, aus
drücklich genannt werden, sodaß der zweite 
Absatz aufgehoben werden kann. 

Der neue zweite Absatz entspricht dem bis
herigen ALs. 3; das WQrt "Liste" soll, ent
sprechend der Fassung des § 118, durch "Ver
zeichnis"ersetzt werden. 
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Abs. 2 soll den derzeitigen Verhältnissen 
angepaßt werden, wonach· die Kammern ihren 
Sitz in der Landeshauptstadt haben; lediglich 
die .. Kammer für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland hat ihren Sitz in Wien und die 
Kammer für Tirol und Vorarlberg in Inns
bruck. Durch diese Änderung kann die 
Regelung entfallen, wonach das Bundesmini
sterium für Justiz unter Umständen den 
Sitz der Kammer zu bestimmen hat, eine 
Vorschrift, die verfassung~rechtlich bedenk
lich ist. 

Im dritten Absatz soll die Zitierung des 
§ 124 Abs. 3 in § 124 Abs. 2 geändert werden, 
da nach der Fassung des Entwurfes der § 124 
nur mehr zwei Absätze haben soll. 

Zu § 129: 

Im dritten Absatz soll infolge Änderung 
des § 124 ebenfalls die Zitierung des § 124 
Abs. 3 in § 124 Abs. 2 geändert werden. 

Zu § 131: 

Zur Klarstellung soll im ersten Absatz eine 
Bestimmung über die :Form der Abstimmung 
vorangestellt werden. Da nicht einzeln, son
dern über eine Liste auf einmal abgestimmt 

. wird, kann sich der Fall ereignen, daß mehr 
Personen gewählt werden, als zu wählen sind, 
weshalb eine Regelung für diesen Fall ge
troffen werden soll. 

Zu § 134: 

Infolge .Änderung der §§ 124 und 170 
müssen folgende Zitierungcn im § 134 ge
ändert werden: In der Z. 9 die Zitierung 
des § 170 Abs. 2 und 4 in § 170 Abs. 2 und 3 
und in der Z. 13 die Ziticrung des § 124 Abs. 1 
und 3 in § 124. 

Zu § 138: 

Dieser Paragraph enthält die allgemeinen 
Bestimmungen über den Rechtszug. Die 
Regelung geht derzeit davon aus, daß die 
Gerichte als solche (Gerichtshof erster In
stanz und Oberlandesgericht) zu entscheiden 
haben, sodaß gegen eine Entscheidung des 
Gerichtshofes erster Instanz ein Rechtsmittel 
an das Oberlandesgericht, gegen dessen Ent
scheidungen ein Rechtsmittel an den Obersten 
Gerichtshof ergriffen werden kann. 

Zu § 128: Der Entwurf überträgt die Befugnisse in 
Der Abs. 1 nimmt Bezug auf § 140, wonach Verwaltungsangelegenheiten der Notare nicht 

unter Umständen der Gerichtshof erster In- mehr den 'Gerichten, sondern den Präsidenten 
stanz die Geschäfte der Notariatskammer der Gerichtshöfe. Demnach muß der Rechts
versehen ka:(lll. § 140 soll aufgehoben werden; zug dahin geregelt werden, daß gegen Be
daher soll auch die Bezugnahme darauf im. scheide der Notariatskammer und ihres Prä
§ 128 Abs. 1 entfallen. Das Wort "bestellen" sidenten sowie gegen Bescheide des Präsidenten 
soll, den Tatsachen entsprechend, durch des Gerichtshofes erster Instanz der Rechts
"wählen" ersetzt werden. zug an den Oberlandesgerichtspräsidenten und 
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gegen Bescheide des Oberlandesgerichtsprä
sidenten, die er in erster Instanz erlassen hat, 
der Rechtszug an das Bundesministerium 
für Justiz als oberste Verwaltungsbehörde 
vorgesehen ist; die gleiche Regelung soll 
Platz greifen, wenn der Oberlandesgerichts
präsident als Rechtsmittelinstanz einschreitet 
und den Bescheid der unteren Instanz ab
geändert hat. Hingegen soll gegen gleich
förmige Entscheidungen erster und zweiter 
Instanz, so wie bisher, ein weiterer Rechtszug 
ausgeschlossen sein. 

Die Terminologie folgt jener des A VG. 1950. 
Demgemäß wird von "Bescheid" und von 
"Berufung" gesprochen. Zur näheren Er
klärung werden nach dem Worte Bescheid, 

. entsprechend dem § 56 Abs. 1 AVG. 1950 in 
Klammern die Worte "Entscheidungen und 
Verfügungen" beigesetzt. Nach dem Wort 
Berufung wird das Wort "Beschwerde" an
geführt, da manche Bestimmungen der Nota
riatsordnung, die unverändert bleiben, diesen 
Ausdruck verwenden. 

Nach der derzeitigen Regelung des Abs. 3 
kann die Behörde, die in erster Instanz ent
schieden hat, einer Beschwcrde aufschiebende 
Wirkung zuerkennen. Der Entwurf folgt in 
diesem Punkt der Regelung des § 64 AVG. 
1950, wonach rechtzeitig eingebrachte Be
rufungen aufschiebende Wirkung haben; doch 
kanJ,l die Stelle, die in der Hauptsache ent
scheidet, die aufschiebende Wirkung ab
erkennen, wenn dies im Interesse des öffent
lichen Wohles wegen Gefahr im Verzug drin
gend geboten ist. Dem im § 64 AVG. 1950 
genannten weiteren Grund des Parteien
interesses kommt für den Wirkungsbereich 
der Notariatsordnung keine' Bedeutung. zu, 
weil es sich um kein Zweiparteienverfahren 
handelt. 

Zu § 139: 

Der Abs. 2, der von der Auflösung einer 
Kammer durch das Bundesministeriumfür 
,Tustiz handelt, soll geändert werden, weil 
die derzeitige Regelung keine Gründe für die 
Auflösung nennt, daher verfassungsrechtlich 
bedenklich ist. Diese Gründe können nicht er
schöpfend aufgezählt werden; beispielsweise 
soll der bisher im § 140 Abs. 2 angeführte 
Grund genannt werden, daß die Besetzung 
der Stellen der Kammermitglieder aus dem 
Notarenstande sich als undurchführbar er
weist. 

Nach der derzeitigen Regelung des Abs. 3 
hat die Kammergeschäftebis zum Amts
antritt der neuen Kammer der Gerichtshof 
erster Instanz zu besorgen. Die Einschaltung 
eines Gerichtshofes in solchen Angelegenheiten 
ist verfassungsrechtlich bedenklich; daher sol
len die Geschäfte durch einen Notar besorgt 

werden, der vom Bundesministerium für Justiz 
zugleich mit der Auflösung der Kammer be
stellt wird. Die gleiehzeitige Bestellung ist. 
erforderlich, um zu vermeiden, daß während 
einer gewissen Zeit die Kammergeschäfte von 
niemandem besorgt werden können. Die 
Tätigkeit dieses Notars soll nur eine vorüber
gehende sein, daher hat er binnen zwei Mo
naten nach seiner Bestellung die Neuwahl 
der Kammer anzuordnen und zu leiten. 

Zu § 140: 
Dieser Paragraph soll aufgehoben werden. 

Der erste Absatz ist durch Anführung der 
Notariatskollegien im § 124 überflüssig ge
worden, der zweite Absatz soll in den § 139 
übernommen werden, der dritte Absatz wird 
gegenstandslos, da nach § 139 in der Zwischen
zeit ein Notar die Geschäfte zu besorgen hat. 

Zu § 141: 
Dieser Paragraph enthält derzeit die Grund

sätze für den Delegiert,entag der Notariats
kammern, während die näheren 'Bestimmungen 
in der Verordnung BGBL Nr. 756/1921 ent
halten sind. Die im§ 141 enthaltene Ermächti
gung zur Regelung dieser Materie im Ver
ordnungswege dürfte der Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofes zu Artikel 18 B.-VG. 
nicht entspreehen. 

Die in der Verordnung enthaltene Regelung 
soll daher in das Ges,etz übernommen werden 
(§§ 141 abis 141 h). Damit entfällt der vierte 
Absatz des § 141, der die Verordnungsermächti
gung enthält. 

Der erste Absatz enthält den Aufgaben
bereich des Delegiertentages , seine offizielle 
Bezeichnung und seinen Sitz. 

Der zweite ~bsatz entspricht dem bisherigen 
dritten Absatz mit der, Änderung, daß die 
Aufhebung von Beschlüssen des Delegierten
tages durch das Bundesministerium für Justiz 
bei Gesetzwidrigkeit nicht in das Ermessen 
des Bundesministeriums für Justiz gestellt 
wird, sondern zwingend vorgeschrieben ist. 
Außerdem wird für die Mitteilung der Beschlüsse 
des Delegiertentages an das Bundesministetium 
für Justiz eine Frist vorgeschrieben. 

Die im bisherigen zweiten Absatz enthaltene 
Regelung über eine Geschäftsordnung des 
Delegiel'tentages soll den Inhalt' des neuen 
§ 141 h bilden. 

Zu §§ 141 abis h: 

In Anlehnung an die derzeit geltende Ver
ordnung BGBL NI'. 756/1921 enthalten die 
näheren Bestimmungen übel' den Delegierten-
tag folgendes: ' 

§ 141 a regelt die Zusammensetzung des 
Delegiertentages und die Voraussetzungen für 
die Wahlen der Mitglieder. 
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§ 141 b enthält die Art der Beschlußfassung -neuen Amtssiti mitzunehmen. Da es sich 
und die Beschlußfähigkeit. hiebei um eine Verwaltungsangelegenheit han-

§ 141 c bestimmt die Organe des Delegierten- delt, soll -an die Stelle des Gerichtshofes der 
tages, die einen Ständigen Ausschuß bilden. Präsident des Gerichtshofes treten. 

§ 141 d enthält nähere Bestimmungen über 
die Einberufung des Delegiertentages und die 
Funktion, die der Präsident dabei ausübt. 

Nähere Bestimmungen über den im § 141 c 
Abs. 2 genannten Ständigen Ausschuß enthält 
der § 141 e; er regelt die Beschlußfassung im 
Ständigen Ausschuß und den Umfang seiner 
Geschäfte. 

Nach § 141 f kann der Delegiertentag auph 
Fachausschüsse bestellen, die ihn zu unter
stützen haben. 

§ -141 g setzt den Ersatz von Reise- und 
Aufenthaltskosten für Mitglieder des Dele
giertentages fest, die nicht am Ort der Tagung 
ihren Amtssitz (bei Notaren) oder ihren Dienst
ort (bei Notariatskandidaten) haben oder die 
im Auftrag des Delegiertentages Reisen aus
führen. Außerdem sieht dieser Paragraph die 
Zahlung von Beiträgen der Notariatskammern 
an den Delegiertentag zur Deckung seiner 
Kosten vor. Die Höhe setzt der Delegiertentag 
fest, wobei er auf die ihm erwachsenden 
Kosten Bedacht zu nehmen hat. 

§ 141 h ermächtigt das Bundesministerium 
für Justiz, durch Verordnung eine Geschäfts
ordnung für den Delegiertentag zu erlassen. 
Im Hinblick auf Artikel 18 B.-VG. werden 
jene Bestimmungen genannt, die in dieser 
Geschäftsordnung geregelt werden können. 

Zu § 146: 

Abs. 1 regelt die Abgabe der Akten, Ge
schäftsregister, Verzeichnisse und des Amts
siegels eines Notars im Falle des Todes, der 
Entlassung oder Versetzung; sie sind an das 
Notariatsarchiv abzugeben. Dringende Vor
kehrungen in Ansehung der Akten hat das 
Bezirksgericht zu treffen. 

Diese Regelung soll nicht auf die drei ge
nannten Fälle beschränkt bleiben, sondern 
allgemein beim Erlöschen des Amtes .eines 
Notars gelten. Diese Erweiterung soll der 
Entwurf bringen. Außerdem soll an die Stelle 
des Bezirksgerichtes bei dringenden Vorkeh
rungen ein von der Notariatskammer zu be
stellender Notar treten, der auch Ausferti
gungen, Beurkundungen und Abschriften zu 
erteilen hat. Durch diese Regelung soll einer
seits eine Entlastung der Gerichte herbei
geführt, anderseits sollen . diese Befugnisse 
einer mit der Materie vertrauten Person, 
nämlich einem Notar, übertragen werden. 

Nach Abs. 2 kann bei Versetzung der 
Gerichtshof erster Instanz dem Notar in ge
wissen Fällen gestatten, seine - Akten an den 

Zu § 156: 

Nach der beabsichtigten NeuregelUI1g des 
§ 139 soll bei Auflösung einer Notariats
kammer ein vom Bundesministerium für Justiz 
zu bestellender N()tar und nicht mehr das 
Gericht die Geschäfte der Kammer besorgen; 
§ 140 soll aufgehoben werden. 

Diese Änderungen machen den § 156 ent
behrlich, da ein nur fur kurze Zeit bestellter 
Notar kaum in die Lage kommen wird, Ord
nungsstrafen zu verhängen; vielmehr wird bis 
zur Bestellung einer neuen Kammer zugewartet 
werden können. § 156 soll daher aufgehoben 
werden. 

Zu § 161: 

Abs. 1 in der derzeitigen Fassung bestimmt, 
daß in Ansehung der Zusammensetzung des 
Djsziplinarsenates und bezüglich des Diszi
plinarverfahrens die §§ 9 bis 26 und 39 bis 41 
des Gesetzes' RGBL Nr. 46/1868, betreffend 
die Disziplinarbehandlung der Richter, sinn
gemäß anzuwenden sind. 

Die Bestimmungen über das Disziplinarrecht 
der Richter wurden in das Richterdienstgesetz, 
BGBL Nr. 305/1961, übernommen; die Zitie
rungen müssen daher den neuen Bestimmungen 
angepaßt werden. 

Hiebei ist auf folgendes zu verweisen: 
a) Die§§ 121, 130 Abs. 1 des Richterdienst

gesetzes über die Verhängung von Ordnungs
strafen durch das Disziplinargericht sollen 
nicht übernommen werden, vielmehr soll die' 
Verhängung von Ordnungsstrafen nach der 
Regelung des § 155 der Notariatsordnung auf 
jeden Fall der Notariatskammer überlassen 
bleiben. 

b) § 120 des Richterdienstgesetzes bestimmt, 
daß der Beschuldigte einen Richter oder eine 
in die Ve:r:teidigerliste eingetragene Person als 
Verteidiger beiziehen kann. Die sinngemäße An
wendung dieser Bestimmung bedeutet, daß an 
Stelle eines Richters ein Notar als Verteidiger 
beizuziehen ist, weil nach dem Sinn dieser 
Bestimmung ein Kollege des gleichen Standes 
wie der Beschuldigte dessen Verteidigung über
nehmen soll. 

Der bisherige Abs. 2 sieht eine Zuständigkeit 
des Disziplinarsenates in Fällen vor, die keine 
eigentlichen Disziplinarangelegenheiten sind. 
Nach der neuen Regelung der §§ 18 und 19 
ist für diese Fälle eine andere Zuständigkeit 
vorgesehen, weshalb die Zitier~ng dieser beiden 
Paragraphe zu entfallen hat. Im Verfahren 
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über das Erlöschen des Amtes wegen geistiger 
oder körperlicher Gebrechen (§ 169) soll ebenso 
wie nach dem Richterdienstgesetz nicht das 
Disziplinargericht, sondern ein Dienstgericht 
entscheiden. Diese Regelung wird im § 169 
getroffen, weshalb der zweite Absatz des 
§ 161 entfallen soll. 

Zu § 161 f:. 

Die Nichtübernahme der §§ 121 und 130 
Abs. 1 des Richterdienstgesetzes über die Ver
hängung von Ordnungsstrafen durch das Diszi
plinargericht (vgl. die Ausführungen zu § 161) 
erfordert die Schaffung von Sonderbestim
mungen für diese Fälle. 

Zu § 163: 
I 

Während die Frist· für die Löschung der 
Ordnungsstrafen und der schriftlichen Ver
weise wie bisher drei Jahre betragen soll, soll 
bei anderen Disziplinarstrafen die Löschung 
erst nach zehnjähriger tadelloser Führung 
möglich sein. 

Die ,Entscheidung über die Löschung von 
Ordnungsstrafen soll wie bisher der N otariats
kammer zustehen, während über die Löschung 
von Disziplinarstrafen das Disziplinargericht 
zu entscheiden und hievon die Kammer zu 
verständigen hat, damit diese die Löschung 
durchführen kann. 

Der neue Abs. 3 soll aussprechen, welche 
Folgen die Löschung einer Strafe nach sich 
zieht. 

Nach der derzeitigen Regelung des Abs. 2 Zu § 169: 
ist ein Erkenntnis des Disziplinargerichtes, das 
auf Suspension oder Entsetzung vom Amte Wie bereits zu § 161 ausgeführt worden ist, 
lautet, auch in der amtlichen Landeszeitung soll, ebenso wie nach dem neuen Richter
kundzumachen und den im § 16 bezeichneten dienstgesetz, zwischen dem eigentlichen Diszi
Gerichten zur Kenntnis zu bringen. plinarverfahren und dem Verfahren infolge 

Amtsunfähigkeit wegen körperlicher oder gei-
An die Stelle der amtlichen Landeszeitung . stiger Gebrechen unterschieden werden. Für 

soll einheitlich das "Amtsblatt zur Wiener die letztgenannten Fälle soll das Odium eines 
Zeitung" treten (vgl. die Ausführungen zu Verfahrens vor dem Disziplinargericht ver
§ 16). Außerdem soll sich die Veröffentlichung mieden und hiefür ein eigenes Dienstgericht 
nur auf den Spruch des Erkenntnisses beziehen. für zuständig erklärt werden. 
Zu verständigen sind die gleichen Gerichte 
wie nach der geänderten Fassung des § 16. Diese Regelung erfordert eine Änderung des 

Im Abs. 4 sollen die Bewirkung und Über- Abs. 3. 
wachung des Vollzuges der verhängten Strafe, 
die bisher dem Gericht erster Instanz zustehen Zu § 170: 
- wobei nicht klar ist, ob darunter das Be
zirksgericht oder der Gerichtshof verstanden 
werden soll - dem Präsidenten des Gerichts
hofes erster Instanz übertragen werden, da es 

, sich hiebe i um eine Verwaltungsangelegenheit 
handelt. 

Der dritte Absatz soll aufgehoben werden, 
weil im Hinblick auf die beabsichtigte Neu
fassung des § 139 und die Aufhebung des 
§ 140 die Geschäfte der Notariatskammer nicht 
mehr vom Gerichtshof besorgt werden sollen. 

Im Abs. 5 soll der erste Satz, der von der 
Wirksamkeit der Strafe der Suspension oder Zu § 184: 
der Entsetzung vom Amte hlwdelt, auf- Dieser Paragraph enthält einen sinnstörenden 
gehoben werden, da die Regelung hierüber Redaktionsfehler, nämlich die Zitierung des 
nunmehr im § 32 Abs. 2 lit. c enthalten ist. § 181 statt richtig 180; dieser Fehler süll 
Die weiteren Bestimmungen über- den Vollzug beric.htigt werden. 
dieser Strafen sollen in den Abs. 4 übernommen 
werden, da dort bereits vom Vollzug gesprochen 

. d Zu Artikel 11, III und IV: 
WIr . 

Zu § 164:_ 

Dieser Paragraph handelt von der Löschung 
der im Verzeichnis der Notare eingetragenen 
Ordnungsstrafen oder schriftlichen Verweise. 
Im Entwurf soll die. Möglichkeit der Löschung 
aller sowohl über Notare als auch über No
tariatskandidaten verhängten Disziplinar
strafen mit Ausnahme der Amtsentsetzung und 
der Streichung aus der Liste vorgesehen 
werden .. 

Artikel II schafft die erforderlichen Über
gangsbestimmungen zu den §§ 22, 118, 118 a, 
138 und 141 ff., Artikel III setzt das Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes fest, Artikel IV 
enthält die Vollzu~sklausel. 

Die Durchführung dieses Bundesgesetzes 
erfordert weder cinen erhöhten Verwaltungs
aufwand noch vermehrte Kosten; wie in den 
Erläuterungen bei den einzelnen Bestimmungen 
ausgeführt ist, werden vielmehr die Gerichte 
und Staatsanwaltschaften. entlastet. 

629 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)26 von 51

www.parlament.gv.at



27 

Gegenüberstellung der bisherigen und der neuen Fassung 
.der geänderten Vorschriften. 

Alt e F ass u n g. 

§ 3. Notariatsakte, in welchen eine Schuld an 
Geld oder ander'en v,ertretbaren Sachen festgestellt 
ist und in welchen die Person des Berechtigten. 
sowie jene des Verpflichteten, der Rechtstitel, der 
Gegenstand und die Zeit der Leistung genau be
stimmt sind, sind gleich den vor Gericht abge
schlossenen Vel"gleichen exekutionsfähig, wenn 
ZUI~eich der Verpflidltete in ,der Urkunde zuge
stimmt hat, daß dieselbe in Ansehung der 
anerkannten Schuld sofort vollstreckbar sein soll. 

Ist die Verbindlichkeit von dem Eintritte einer 
Bedingung oder eines nicht kalendermäßig fest
stehenden Zeitpunktes ahhängig, so ist zur Voll
streckbarkeit erfor:derlich, daß auch der Eintritt 
der Bedingung oder ,des Zeitpunktes durch eine 
öffentliche Urkunde na,chgewiesen werde., 

Vollmachten, auf Gl'und welcher ein Notariats
akt errichtet werden soll, müssen, um dem Akte 
die Vollstreckbarkeit zu sichern, sofern sie nicht 
schon öffentliche Urkunden sind, gerichtlich oder 
notariell beglaubigt sein. 

§ 5. Nebst der im § 1 bezeichneten Amts
wirk~amkeit wird den Notaren auch gestattet, 
berufsmäßig über Verlangen von Pa.rte,ien Ein
gaben a'ußer Streitsachen zur überreichung bei 
was immer für Behöl"den und Privaturkunden 
zu verfassen. 

Neu e F ass u n g. 

§ 3. Ein Notariatsakt ist wie ein vor Gericht 
abgeschlossener Vergleich exekutionsfähig, wenn 

a) darin eine Verpflichtung zu einer, Leistung 
oder' Unterlassung festgestellt wir,d; aus
genommen ist die; Verpflichtung zur Räu
mung einer Wohnung oder dnzelner Woh
nungsbestandteile, sofern es sich nicht um 
die Räumung durch den Eigentümer oder 
Miteigentümer der Liegensmaft handelt; 

b) die Person des Beredltigten und des Ver
pflichteten' der Rechtstitel, der Gegenstand, 
die Art, der Umfang und die Zeit der 
Leistung oder Unterlassung genau bestimmt 
sind; 

c) über die Verpflichtung nam lit. a ein Ver
gleim zulässig ist; 

d) der ,verpflichtete in diesem oder in einem 
gesonderten Notariatsakt zugestimmt hat, 
daß ,der Notariatsakt sofort vollstreckbar 
sein soll. 

Unverändert. 

Aufgehoben. 

§ 5. Neben den Befugnissen nach § 1 steht den 
Notaren auch das Remt zu, Privaturkunden zu 
verfassen, Parteien außerbehördlich 'und vor 
Verwaltungsbehörden, in Rechtsangelegenheiten 
außer Streitsachen und, soweit kein Anwalts
zwang besteht, 'auch im Exekutionsverfahren vor 
Gericht zu vertreten. Zur Vertretung im Ver
waltungsstrafverfahren und vor Finanzstraf
behörden sind Notare jedoch nur dann befugt, 
wenn sie in die VerteidigerIiste eingetragen sind. 

Die Notare sind auch berechtigt, Parteien in 
Zivilprozessen, für die kein Anwaltszwang be
steht, vor Gerimt zu vertreten, wenn am Amts
sitz des Gerichtes nicht wenigstens zwei Rechts
anwälte ihren Wohnsitz haben. 
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Alt e F ass u n g. 

Die Notare haben gleich anderen beei\deten 
Sachwaltern diese Geschäfte mit Redlichkeit, 
Genauigkeit und Fleiß nach den hestehenden 
Gesetzen zu versehen, jede Mitwinkung zu ver
botenen, verdächtiJgen oder zum Scheine vor
gegebenen ,Geschäften zu versagen Ulnd den Par
teien für jeden durch ihr Vers,chulden ver
ursachten Schaden zu haJten. 

. Alle Eingaben, welche die Notare verfassen, 
müssen von ihnen Ulnterzeichnet sein. 

Die' ihnen für die Verfassung von Eingaben 
gebührende Entlohnung ist bei mangelndem 
übereinkommen nach den gesetzlichen Bestim
mun,gen über den Lohnvel"trag zu beme~en. 

In Ansehung der Entlohnung für die Verfas
sung von Privaturkunden findet das XI. Haupt
stück dieser Notariatsordnung mit den dort 
bezeichneten Abweichungen Anwendung. 

Die Aufsicht und die Disziplinargewalt über 
die Notare steht auch in Ansehung der Besorgung 
dieser Geschäfte den im X. Hauptstück bezeich
neten Behörden nach den dort gegebenen V or
schriften z'u. 

§ 6. Zur Erlangung einer NotarsteUe wird 
erfordert, daß der Bewerber 

a) österreichischer Bundeshürger, volljährig 
und von unhescholtenem Lebenswandel sei 
und die freie Verwaltung seines Vermögens 
besitze; 

b) die rechts- und staatswissensd1<aftlichen Stu
dien zm'Ückgelegt mid die vorgeschriebenen 
theoretis,chen Prüfungen abgelegt habe; 

c) die Notariats-, Rechtsanwalts- oder 
Richteramtsprüfurig mit Erfolg bestanden, 
und 

d) sich dur<:h 4 Jahre im praktischen Justiz
dienste verwendet habe, wovon mindestens 
2 Jahre in der Praxis bei einem Notare 
zugebracht worden sein müssen, die übrige 
Zeit aber auch in der gerichtlichen oder 
in der Praxis bei einem Rechtsanwalt oder 
emer Fina\nzprokuratur zugebracht sein 
kann; 

e) die für die Stelle, für welche er ernannt 
werden will, erforderliche Kenntnis der 
Landessprachen besitze. 

Inwieferne eine srrafgerichtliche Verurteilung 
die Unfähigkeit zur ErlangUing einer Notarstelle 

. nach' sich ziehe, bestimmen die angemein~n Straf
gesetze. 

Von dem unter lit. d angeführten Erforder
nisse der ,zweijährigen Praxis hei einem Notare 
kann der Justizminister, ,bei Vorhandensein der 
übrigen gesetzlichen Erfordernisse, die Nachs\icht 

Neu e Fa s s u n,g. 

Die Notare haben alle Geschäfte mit Redlich
keit, Genauigkeit und Fleiß l}.ach den bestehenden 
Rechtsvorschriften zu versehen und jede Mit
wirkung zu ve'rbotenen, verdächtigen oder. zum 
Scheine vorgegebenen Geschäften zu versagen. 

Alle Eingaben, welche die Notare verfassen, 
müssen von ihnen unterzeichnet sein. 

Entfällt. 

Entfällt. 

Auch bei Besorgung dieser Geschäfte unter
stehen die Notare der Aufsicht und Disziplinar
gewalt der im ~. Hauptstück bezeichneten Be
hörden nach den dort angeführten Vors.chriften. 

§ 6: Zur Erlangung einer Nota,rstelle wird 
erfordert, daß der Bewerber 

a) österreichiseher Staatbürger, volljährig, von 
ehrenhaftem Vorleben ist und die freie 
Verwaltung seines Vermögens hat; 

b) die rechts- und staatsw,issen.:.chaftlid1,en Stu
dien zurückgelegt und dte vorgeschriebenen 
Staatsprüfungen bestanden hat; 

c) die Notariats-, Rechts'anwalts- oder 
Richteramtspriifung bestanden hat; 

cl) eine siebenjährige juristische Praxis nach
weist, und zwar mindesten~ drei Jahre als 
Notariatskandidat nach Ablegung einer der 
in lit. c genannten Prüfungen, die übrige 
Zeit als Notariatskandidat, Rechtsprakti
kant, Richteramtsanwärter , Hilfsrichter, 
Richter, Rechtsanwaltsanwärter , Rechts
anwalt oder als rechtskundiger Beamter 
bei der Finanzprokuratur. 

Entfällt. 

Entfällt. 

Wenn um die zu besetzende Stelle kein 
geeigneter, allen gesetzlichen Voraussetzungen 
entsprechender Bewerber einschreitet, so wird 
für diese Bewerbung die im Abs. 1 Ht. d ge-
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Alte Fassung. 

erteilen, wenn um die zu besetzende Stelle kein 
mit allen .gesetzlichen Erfordernissen versehener, 
für diese Stelle gee~gneter Bewerber einschreitet. 

§ 8. Die Amtswirksamkeit des Notars erstreckt 
sich auf den garuzen Sprengel des Gerichtshofes 
erster Instanz, für welchen er ernannt wird. 

Nach Maßgabe des Bedürfnisses kann der 
Notar verpflichtet werden, außerhalb semes 
Amtssitzes periodisch Amtstage zu halten. 

§ 9. Die Bestimmung de·r Zahl der Notar
stellen in jedem Sprengel eines Gerichtshofes 
erster Instanz, sowie jene der Amtssitze im 
Sprengel erfolgt durch Verordnung des J ustiz
ministers. 

über die Vermehrung oder Verminclerung der 
Zahl der Nota-rstellen eines Sprengels, sowie über 
die Verlegung des Amtssitzes an -einen andern 
Ort und fiber Verfügungen, wodurch mit einer 
Notarstelle die V eI1pflich turig zur Abhaltung von 
Amtstagen verbunden wird, ist vorerst das Gut
achten der Notariatskammerzu hören. 

29 

Neu e Fa s s u n g. 

forderte Praxis auf vier Jahre verkürzt; davon 
müssen ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der 
Ablegung einer der im Abs. 1 lit. c genannten 
Prüfungen mindestens zwei Jahre als Notariats
kandidat zurückgelegt worden sein. 

§ 8. Der Notar darf alle seine Befugnisse im 
ganzen Bundesgebiet ausiiben. 

Di.e Notariatskammer kann ·den Notar unter 
Berücksichtigung des Bedarfes der Bevölkerung 
verpflichten, außerhalb seines Amtssitzes regel
mäßig Amtstage abzuhalt~n. 

Unverändert. 

Vor der Vermehrung oder Verminderurug der 
Zahl der Notarstellen und vor Verlegung des 
Amtssitzes a.n einen anderen Ort ist ein Gut
achten der Notariatskammer einzuholen. 

§ 10. Die Ernennung der Notare steht dem § 10. Die Ernennung der Notare steht dem 
Justizminister zu.' Bun1desminister für Justiz zu, .. 

Behufs der Besetzung. ~st in der Regel ein Jede zu be&etzerude NotarsteIle ist Von der 
Konkurs auszuschreiben, welcher auch auf die Notariatskammer auszuschreiben; die Ausschrei
durch anfällige übersetzungen in Erledigung ,bung ist im Amtsblatt zur "Wiener Zeitung" 
kommenden NotarsteIlen ausgedehnt werden durch dreimalige Ei.nschaltung bekanntzumachen. 
kann. Die Ausschreilbung und Bekanntma-chung 
desJelhen steht derjenigen Notariat!>kammer zu, 
in deren Sprengel die zu hesetunde Stelle gelegen 
ist. 

Nur aus wichtigen Gründen kann über Antrag 
der Notariatskammer, auch ohne vorgängige 
Konkul1Sauss.chreibung, mit der Besetzung vor
gegangen werden. 

Bisher im § 20. 

§ 11. Die Kompetenzgesuche sind, mit' den 
erforderlich-en Belegen versehen, an die No
tariatskammer zu richten; Bewerbe-r aus dem 
Notarenstande ei.nes anderen Sprengels haben 
dieseIhen durch die Notariatskammer, welcher 
sie unterstehen, Bewerber aus dem Rechts
anwaltsstande durch die Rechtsanwaltskammer 
vorzulegen. 

Die Notariatskammer erstattet den Besetzungs
vorschla.g um:! leitet denselben an den Gerichts
hof erster Instanz, in dessen Sprengel die zu 
besetzende Stelle gelegen ist. 

Der Bundesminister für Justiz kann auf An
trag der Notariatskammer einen Tausch von 
Notarstellen ohne vorherige Ausschreibung be
willigen, wenn nicht ein wichtiger Grund ent
gegensteht; - ein solcher ist insbesondere ein 
Lebensalter von mehr als 65 Jahren eines der 
beiden Notare oder eine Amtszeit von weniger 
als sechs Jahren in der letzten Notarstelle. 

Eine Versetzung von Amts wegen ist unzu
lässig. 

Unverändert. 

Unverändert. 
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30 

Alt e Fa s s u n g. 

Dieser hat den Vorschlag mit seinem Gutachten 
dem Oberlandes~erichte vorzulegen·, welches 
denseihen sohin mit dem eigenen Gutachten an 
den Justizminister einbegleitet. 

§ 13. Der neuernannte Notar hat vor der 
Angelohung die Genehmigung des Siegels, das 
er bei seinen Geschäften gebrauchen will, zu 
erwirken. 

Die Genehmigung des Amtssiegels erfolgt 
durch die Nota.riatskammer im Einvernehmen 
mit dem StaatsaIllwalte über die durch den Notar 
vorzulegende Zeichnung des Si,egels. 

Das Amtss,iegel muß enthalten: das österrei
chische Wa.ppen, den Vor- und Zunamen des 
Notars, seine Eigenschaft als öffentlimer Notar, 
den Namen des Landes rund seines Amtssitzes. 

§ 14. Nach Genehmi.gung des AITItssiegels hat 
der Notar unter· Vorlage eines Nachweises 
darüber und der erforderlim,en Zahl von Siegel
abdrücken und von Ausfertigungen seiner 
Unterschrift, die seinen Vor- und Zunamen und 
seine Eigenschaft als öffentlicher Notar enthalten 
muß, bei dem Oberlandesgerichte um seine An
gelobung na,chzusumen. 

§ 15. Die AngelobuIllg ist beim Oberlandes
gericht oder. bei dem von diesem beauftragten 
Gerichtshof e~ster Inst:ll11z nach folgender Ge: 
löbnisformel zu leisten: 

"Ich geLobe mit meiriem M'anneswOIrt und bei 
meiner staatsbürgerlich'en Ehre, der Republik 
österreich treu zu sein, die Verfassungsgesetze 
sowie alle anderen Gesetze und gültigen V or
schriften unverbrüchli,ch zu heobachten und 
mein~ Pflichten als öffentlicher Notar gewissen
haft zu erfüllen." 

§ 16. Nalch ernfolgter Beeidigung wird dem 
Notar von dem Oberlandesgerichte ein Dekret 
dahin ausgefertigt, daß er nunmehr s,ein Amt 
antreten könne. Der Tag der Eides,ablegung wird 
in der amtlichen Landeszeitung kundgemacht, 
der Notariatskammer, dem Staatsanwalte am 
Sitze derselhen und allen Gerichten erster Instanz 
des Gerichtshofsprengels, für welchen der Notar 
e,rnannt ist, besonders mitgeteilt und diesen Be
hörden zugleich je eines der vom Notare ein
gelegten Exemplare ,des Siegelabdruckes und der 
N amens'Unterschrift übersendet. 

Neu e· F ass u n g. 

Di'eser hat den Vorschlag der Notariatskammer 
mit seinem Besetzungsvorschlag. dem Oberlandes
gericht vorzulegen, das beide Vorschläge' mit 
seinem eigenen Besetzungsvorschlag an das 
Bundesministerium für Justiz weiterzuleiten hat. 
Die Erstattung der Besetzungsvorschläge der 
Gerichtshöfe erster und zweiter Instanz obliegt 
deren Personalsenaten. 

§ 13. Der neuernannte Notar hat vOir seiner 
Angdobung den Entwurf des Siegels, das er bei 
seinen Amtsgeschäften gebrauchen will, der 
Notariatskammer zur Genehmigung vorzulegen. 

Aufgehoben. 

Unverändert. 

§ 14. Nach ,der Genehmigung des Amtssiegels 
hat der Notar beim Oberlandesgerichtspräsiden
ten um seine Angelobung anzus·uchen. Diesem 
Ansuchen sind anzuschließen: 

a) der Nachweis der Genehm~gung des Amts
siegels, 

b) die erforderliche Zahl von Siegelabdlrücken 
und von Ausfertigungen der Unters·chrift 
des Notars, die seinen Vor- und Zunamen 
und seine Eigenschaft als öffentlicher Notar 
enthalten muß, und 

c) der Nachweis des Abschlusses der Haft
pflichtversicherung (§ 22). 

§ 15. Die Angelob\IJng ist vor dem Oberlandes
gerichtspräsidenten oder vor dem von ihm 
beauftragten Präsidenten des Gerichtshofes erster 
Instanz nach folgender Gelöbnisformel zu leisten: 

"Ich gelobe .bei meiner Ehre und bei meinem 
Gewissen, der Republik österrei,ch treu zu sei~, 
die Gesetze und alle aIllderen V ors,chriften Ußlver
brüchlich zu beachten und meine Pflichten als 
öffentlicher Notar gewisseIllhaft zu erfüllen." 

§ 16. Nach der Angelorbung hat der Ober
landesgerichtspräsident ein Dekret auszufertigen, 
in dem die Angelobung des Notars und dessen 
Ermächtigung zum Antritt seines Amtes beur
kundet wird. Der Tag der Angelobung ist vom 
Oberlandesgerichtspräsidenten im Amtsblatt zur 
"Wiener Zeitung" kundzumachen und der 
Notariatskammer sowie den unterstellten Ge
richtshöfen erster Instanz unter Anschluß je eines 
Siegelabdruckes und der Unterschrift des Notars 
minzuteilen. 
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Alt e F ass u n g. 

§ 17. Wird der Notar an einen anderen Ort 
übersetzt, so ist eine neue Angelo\:lU'ng nicht 
erforderlich. Er hat nur die Genehmigung seine's 
neuen Siegels bei deT Notariatskammer seines 
neuen Amtssitzes zu erwirken. 

Dem Nota:re liegt ob, unter Beobachtung der 
V orsduiften des § 14 bei dem Oberlandesger.ichte 
um die Bestimmung des Tages einzuschreiten, an 
welchem er von seinem bisheri.gen Amte abzu
treten und sein neues Amt anzutre
nen hat. Das Oberlan&elsgericht veranlaßt die 
Bekanntmachung dieses Tages gemäß den Vor
schriften des § 16. Ist die Versetzung in den 
Sprengel eines anderen Oberlandesgerichtes 
erfolgt, so hat das Oberlandesgericht des bis
herigen Amtssitzes sidJ. mit dem Oberlandes
gerichte, in dessen Sprengel der Notar versetzt 
wurde, .diesfalls ins Einvernehmen zu s,etzen. 

§ 18. Jeder neuernannte oder an einen anderen 
Amtssitz verseUzte Notar muß hinnen der Frist 
von 3 MOl1!a~~n, von dem Tage der Zustellung 
des Elrnennungs- oder Vers,etzungs·dekretes, oder 
b~nnen der über sein Ansuchen durch das Ober
hndesgericht ihm etwa erweiterten Frist den 
gesetzlichen V orschriften Genüge leisten und 
seine Kanzlei an se~nem Amtssitze eröfFnen, 
widrigens er als auf die' ihm verliehene Stelle 
verzi,chtend ang,esehen wiil.1d. 

Der Eintritt dieser Rechtsfolge ist durch das 
Oberlandesgericht nach Anhörung des Ober
staatsanwaltes ohne weitere Verh;lioolung, mit 
VOI1behalt der Beschwerde an den Obersten 
Gerichts- und Kassationshof, auszusprechen und 
na'ch Rechtskraft dem Justizminister anzuzei.gen. 
Die Notar~atskammer hat die diesfalls not
wendige Anzeige aln ,das Oberlandesgeric~t zu 
erstatten. 

§ 19. Das Amt eines Notars erJi.scht: 
a) i,nfolge der dem Bundesministerium für 

Justiz schriftli,ch anzuzeigendenunbeding
ten Zurücklegung; 

b) durch den übertritt zur Rechtsalllwaltschaft 
oder ~u einem na,ch § 7 Abs. 1 mit dem 
Notariat nicht vereinbaren Amt; 

c) durch den Verlust der österrej,chischen 
Staats bürgerschaft; 

d) durch den Verlust 4er freien Vermögens
verwaltung; 

e) mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der 
Notar ,das 72. Lebensj;lihr vollendet; 

f) durch eine strafge'I1ichtliche Verurteilung, 
mit der nach dem Gesetz der Verlust der 
Notariatsbefähigung oder des Notaren
amtes ver:bunden ist; 

g) in.foLge der bleibenden Unfähigkeit zur 
Führung des Notariats wegen körperlj,cher 
oder geisüger Gebrechen (§ 169); 

h) in.folge eines auf Entsetzung' vom Amte 
lautenden· Dis:ziplina'rerkenntnisses. 

. 31 

Neu e F ass u n g. 

Unverändert. 

Der Notar hat unter Einhaltung deT Vor
schriften des § 14 beim· Oberlandesgerichts
präsidenten um die Bestimmung des Tages 
anzusuchen, an dem er von seinem bisherigen 
Amt ahz·utreten und an dem er sein neues Amt 
anzutreten hat. Der Oberlandesgerichtspräsident 
hat diese Talge nach § 16 bekanntzumachen. Bei 
Versetzung in den Sprengel eines anderen, Ober
landesgerichtes hahen die in Betracht kommenden 
Oberlandesgerichtspräsi,denten das Einvernehmen 
hetl'iZustellen. 

§ 18. Jeder neuernannte oder an einen anderen 
Amt!>sitz versetzte Notar muß bi·nnen der Frist 
von drei Monaten, von ,dem Tage der Zustellung 
des Ernennungs- oder Versetzungsdekretes oder 
binnen der über sein Ansuchen dur,ch den Ober
landesgerichtspräsidenten ihm etwa erweiterten' 
Frist den gesetzl~chen Vorschriften Genüge 
leisten und seine Kanzlei a.n seinem Amtssitze 
eröffnen, widr.tgens er als ·auf .cl'ire ihm ver
liehene SteLle ve!r,zichtend a:ngesehen wird. 

Der Eintritt dieser Rechtsfolge ist durch das 
Bundesministerium für Justiz nalch Anhörung 
der Notariatskammer festzustellen. Zugleich ist 
die Enthebung vom bisherigen Amt auszu
sprechen. Die Notariatskammer hat dem Bundes
ministerium für Jusrj,z anzuzeigen, wenn die 
Frist nach dem ersten Absatz nicht ei;"gehalten 
wurde. 

Unverändert. 
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32. 

Alt e F ass u n g. 

In den unter lit. b bi~ f angeführten Fällen hat 
das Oberlandesgericht, an wdch'es die Anzeige zu 
erstatten ist, nach Anhörung der Notariatskam
mer und des Oberstaatsanwaltes, ohne weittre 
Verhandlung die Enthebung des Notars vom 
Amte, mit Vorbehalt des Rekurses an den Ober
sten Gerichts- und Ka~,ationshof, auszusprechen. 
Der etwa ergriffene Rekurs hat keine aufschie
bende Wirkung. 

Das Ve'rfahren bei der Enthebung vom Amte 
weg,en Unfähi,gkeit (lit. g) und bei der Ent~ 
setzung ,eines' Notars im Dis:ziplinarwege (lit. h) 
ist im X. HauptsItücke geregelt. 

Jede Erlöschung des Amtes eines Notars ist, so
bald diesdhe endgültig fest:steht, dem Justizmini
ster anzuzeigen und der Notariatskammer, dem 
Staatsanwalte und allen Geri.chtsbehörden in dem 
Sprengel, für welchen der Notar ernannt war, 
bekannt zu machen. . 

§ 20. Jed~r Notar, der seinem Amte freiwillig 
entsa,gt hat' oder an eine andere Stelle übersetzt 
wOl'den ist, hat sein bisherioges Amt noch so lange 
fortzUsetzen, bis! das Oberlandesgericht seine Ent
hebung von demselhen ausgesprochen hat. Eine 
Versetzung von Amts wegen ist unzuläs,sig. 

§ 21. In d:en FäUen, in welchen nach den Be
stimmung,en dies,es Gesetzes die Nota'riatskammer 
im Einvernehmen mit dem Staatsanwalte e'ine 
E.ntscheidung zu treffen hat (§§ 13,41, 169), hat 
die Notariatska:mmer, wenn s,ich'zwis,chen ihr und 
dem Staatsanwalte ,eine Meinungsverschi,edenheit 
,ergi'bt, die Sache dem OberJ.a.ndesge'richte zur Ent
sch.eidung vorzuIegen. 

§ 142. Ein Notar, der sich auf die Daue'r von 
mehr als acht Tagen zur Vornahme von Amts
handlungen von seinem Amtssitz entfernen will, 
muß di,e' Bewilligung der Notariatskammer ein
holen. 

WilJ. sich der Notar aber nicht in Amtsgeschäf
ten von seinem Amtssitze entfernen, so hat er, 
wenn die Abwes,enheit länger als acht Tage 
dauern soll, einen Urlaub zu erwil'ken, der ihm 
innerhalb ein,es Jahres bis zu'r Dauer ':on zwei 
Monaten von drcr Nota'riats,kammer, bis' zur 
Dauer von drei Monaten vom Oberla.ndesge
richte, für längere, Zeit vom Bundesministerium 
für Justiz erteilt werden kann. 

Neu e F ass u n g. 

Das Bund~sministerium für Justiz hat in den 
im Abs. 1 Ut. abis f genannten Fällen na,ch An
hörung der Notariatskammer die Enthebung des 
Notars vom Amt auszusprechen; die Notariats
kammer hat die unter lit. b bis f genannten Fälle 
dem Bundesministerium für Justiz unverzüglich 
anzuzeigen. 

Das Bundesministerium für Justiz hat die Ent
hebung der Notariatskammer, dem Oberlandes
geriditspräsidenten und den diesem unterstellten 
Gerichtshöfen erster Instanz mitzuteilen. 

Das Verfahren wegen Unfähigkeit (Abs. llit. g) 
und, bei der Entsetzung 'eine's Notars im Diszi
plinarwege (Abs. 1 Et. h) ist im X. Hauptstück 
g,er.egel t. 

§ 20. Jeder Notar, der sein Amt zurückgelegt 
(§ 19 Abs. 1 Ht. a) oder nach Versetzung seine 
Kanzlei an seinem neuen Amtssitz nicht recht
zeitig eröffnet hat (§ 18), hat sein bisheriges Amt 
noch so lange fortzusetzen, bis ihm der Bescheid 
des Bundesministeriums für Justiz über seine Ent
hebung zugestellt worden ist. Wird aber der No
tar bei Zurilcklegung des Amtes mit einem nach 
der Zustellung des Enthebungsbescheides ge
legenen Zeitpunkt enthoben,· so hat er sein bis
heriges Amt bis zu diesem Zeitpunkt fortzu
setzen. 

Entfällt. 

§ 21. Ein Notar, der auf die Dauer yon länger 
als acht aufeinanderfolgenden Tagen zur v'or
nahme von Amtshandlungen von seinem Amts
sitz entfe'tnen w'iH, muß die Bewilligu'ng der No
tariatskammer einho,len. 

Ein Notar, der sein Amt länger als drei auf
einanderfolgende Tage nicht persönlich ausüben 
will oder kann, hat um Urlaub anzusuchen; 

Sonntage und gesetzliche Feiertage bleiben 
außer Betracht. 

Ein Notar hat Anspruch auf Erholungsurlaub 
in der Dauer von insgesamt 60 Tagen innerhalb 
eines Kalenderjahres; ein darüber hinausgehender 
Urlaub kann nur aus wichtigen Gründen, ins
besondere wegen vorübergehender Erkrankung, 
erteilt werden. Sofem der Urlauh 90 Tage inner
hal1b eines! Kalenderjahres nicht übersteigt, ent
scheidet üher das, Ansuchen die Notariatskammer, 
darüber hinaus das Bundesministerium für Justiz. 
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Alt e F ass u n g. 

Die BewiUigung gemäß Abs. 1 und die Er
teilung eines Urlaubes kann von der Bestellung 
eines SubstitUten abhängig gemacht werden, wenn 
die oronung,smäßige Fortführung der Geschäfte 
es verlangt. 

Der Präsident der Nota,riatskammer hat No
tare, die diesen Vorschriften ent.gegen sidt von 
ihrem Amtssitz entfernen, zur Rückkehr aufzu
fordern. 

Jede Urlaubserteilung ist dem Geri,chtshof 
erster Instanz, in des~en Sprengel der Notar 
seinen Amtss~tz hat, mitzuteilen. 

Bisher keine entspre(;:hende Bestimmung. 

§ 31. Der Notar muß a,n dem ihm angewie~ 
senen Orte seinen Amtssitz nehmen und darf 
außer dieSiem Orte ein ständiges Geschäftslokal 
nidt,t halten. 

Er kann s,ein Amt nur innerhalb des Sprengels 
des Gerichtshofes erster Instanz, für weLchen er 
ernannt ist, ,innerhalb dieses Sprengds aber ohne 
Rücksicht auf den Wohnsitz der Partei ausüben. 

Eine von dem Notare außerhalb seines Spren
gels aufgenommene Notariats'llrkunde hat nicht 
die Kraft einer öffentlichen Urkunde. 

§ 32. Ein neu ernannter Notar daJrf sein Amt 
nicht vor Ablegung des vot;ges,chriebenen Eides 
ausüben, ein Notar, welcher an eine andere Stelle 
über,setzt worden ist, nicht früher, als er zur 
übernahme seiner neuen Stelle für berechtigt er
klärt ist (§ § 16, 17). 

Der Notar kann sein Amt mit Wirksamkeit 
nicht fortsetzen, na,chdem ihm die ~eriditliche 
Verfügung über die Erlöschung seines Amtes 
oder die Suspension nach V ors,chrift die\'les' Ge
setzes (§ 163) zugestdlt worden ist. 

629 der Beilagen 

33 

Neu e F ass u n g. 

Die Erteilung eines UrlaJUlhes kann von der Be
stellung eines Substituten abhängig gemacht 
werden, wenn es die ordnungsmäßige Fortfüh
rung der Gesdtäft.e verlangt. 

Ein Notar, für den ein Dauersubstitut (§ 120) 
bestellt ist, muß um Urlaub nur ansuchen, wenn 
die Urlaubsdauer insgesamt 60 Tage innerhalb 
eines Kalenderjahres übersteigt oder wenn er 
nicht von seinem Dauersubstituten vertreten 
werden kann. 

Der Präsident der NotariQtskammer hat No
tal'e, die diesen Vorschriften zuwiderhandeln. im 
Falle des Abs. 1 zur Rückkehr an den Amts
sitz, in den Fällen des Ah~. 2 zur Aufnahme 
der Amtstätigkeit aufzufordern. 

Jede Urlaubserteilung ist dem Präsidenten des 
Gerichtshofes, erster Instanz, in dessen Sprengel 
der Notar seinen Amtssitz hat, mitzuteilen. 

§ 22. Jeder Notar und jeder Substitut ist ver
pflichtet, vor Aufnahme seiner Berufstätigkeit 
der Notariatskammer auf Verlangen nachzu
weisen, daß zur Deckung der aus dieser Tätigkeit 
gegen ihn entstehenden Schadenersatzansprüche 
eine Versicherung bei einem inländischen Ver
sicherer besteht. Er hat die Versicherung während 
der Dauer seiner Berufstätigkeit aufrechtzuer
halten und dies der Notariatskammer auf Ver
langen nachzuweisen. 

Die Mindestversicherungssumme hat 100.000 S 
zu betragen. 

Unverändert. 

Aufgehoben. 

Aufgehoben. 

Unverändert. 

Der Notar kann sem Amt mit Wirks,amkeit 
nicht .fortsetzen 

a) in den Fällen des § 19 Abs. 1 lit. b, c, d 
und f, sobald ihm der Enthebungsbescheid 
des Bundesministeriums für Justiz zugestellt 
worden ist, 

b) im Falle des § 19 Ab~, 1 Ht. e, sobald sein 
Amt erloschen ist, 

o 

3 
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34 

Alte Fassung. 

Eine diesen Vorschriften zuwider aufgenom
mene Notariatsurkunde hat nicht die K:raft einer 
öffent1~chen Urkunde. 

§ 41. Der Notar muß sein Amtssiegel unter 
Sperre verwahren. Gerät ihm da~~elbe in Verlust, 
so muß ,er so,gleich die Anzeige an die N otariats~ 
kammer und an den Staatsanwalt am Sitze der
selben erstatten. 

Die Genehmigung des anzuschaff,enden neuen 
Sieg,els, welches von dem verlorenen unterscheid
bar sein muß, hat er auf die im § 13 bezeichnete 
Weis,e zu e,rwirken. 

Außer diesem Falle findet eine Knderung des 
Siegels nur aus wichtigen Gründen über die im 
Einvernehmen mit dem Staatsanwalte zu ertei
lende Bewilli'gung der Notariatskammer statt. 

Die Bestimmung des vorhergehenden Absatzes 
gilt auch für deri, Fall, daß ein Nota·r seine Unter
schrift ändern will. 

§ 42. Wenn ein Notar sein Siegel oder seine 
Unters·chrift ändert, ist die Verständigung der im 
§ 16 bezeichneten Behörden na.ch Vors,ch'rift dieses 
Paragraphen durch die Notariatskammer einzu
leiten und zugloeich die Anzeige an das Oberlan
deSigericht zu erstatten. 

Neu e F ass u n g. 

c) in den Fällen des § 19 Abs. Llit.g sowie 
im Falle der Suspension oder. der Ent
setzung vom Amte (§§ 158, 165), sobald die 
gerichtliche Entscheidung darüber rechts
kräftig wird. 

Unverändert. 

§ 41. Der Notar muß sein Amtssiegel unter 
Sperre verwahren. Gerät ihm d~s~elbe in Verlust, 
so muß er sogleich die Anzeige an die Notariats
kammer erstatten. 

Unverändert. 

Außer diesem Falle findet eine Knderung des 
Siegels nur aus wichtigen, Gründen über Bewilli
gung der Notariatskammer statt. 

Unverändert. 

§ 42. Wenn ein Notar sein Siegel oder seine 
Unterschrift ändert, ist die Verständigung der im 
§ 16 bezeichneten Boehörden nach V orsch'rift 
dieses Paragraphen durch die Notariatskammer 
einrzuIeiten und zugleich die Anzeige an den 
Oberlandesgerichtspräsidenten zu erstatten. 

Hört die Amtswi'rksamkeit eines Notars gänz- Unverändert. 
lich auf, wird er versetzt oder wird ihm eine ' 
Knderung des' Amtssiegels gestattet, so ist das bis-
her gebrauchte Amtssiegel, und wenn das in Ver-' 
lust geratene Siegel wieder gefunden wird, dieses 
an das Notarlats,archiv abzuliefern, durch einen 
Einschnitt, der das Erkennen nicht hindert, un-
brauchbar zu machen und in dieS\em' Zustande 
aufzubewahren. 

§ 57. Die Aktszeugen müssen mindestens 20 Unverändert. 
Jahre alt und dem Notare persönlich bekannt 
seID, oder es muß ihm ihre Identität auf die im 
§ 55 bezeichnete Art bestätigt sein. 

Die Aktsz:eugen müssen außer dem im § 65 be- Unverändert. 
zeichneten Falle die Sprach,e verstehen, in weIcher 
der Akt aufg,enommen wird, und wenigstens 
einer dersdben muß lesen und schreiben können. 

Ausgeschlossen von der Mitwirkung als Akts
zeugen sind: 

a) diejenigen, wdche nach ihrer Körper- oder Unverändert. 
Geistesheschaffenheit ein Zeugnis abzu-
geben unvermögend sind; ~ 

b) das Kanzlei- und Di'enSltpersonale des No- Aufgehoben. 
tars; 
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Alt e F ass u n g. 

c), diejenigen Personen, ,welchen entweder 
, selbst ,ein Vorteil aus dem Akte zugedacht 

ist ader die ,mit einer bei dem Akte be
teiligten oder darin begünstigten Person 
oder mit dem Notare in einem der im § 33 
bezeichnete'n Verhältnisls,e stehen. 

§ 69. Vollmachten und andere Beilagen wm 
Notariats,akte können die Parteien im Originale 
oder in Abschrift hinterlegen. Durch die Hinter
legung bei dem Notare erlangen jedoch diese Ur
kunden, wenn sie nicht von dem Ausl!>teUer im 
Notariatsakte bestätigt werden, keine größere 
Glaubwürdigkeit, als sie vorher hatten. 

Beilagen, welche niCht schon von den Parteien 
unterfertigt oder öffentlich,e Urkunden' sind" mÜ9-
s,en v0!l den Parteien, den allfälligen Aktszeugen 
oder dem zweiten Notare unterz,eichnet werden. 
Die Vorlesung der Beilagen ist nur insoweit er
forderlich, aLs die Parteien' sie verlangen. 

§ 76. Die Notare sind berufen, gemäß den Be
stimmungen dieses Abschnittes, Beurkundungen 
zu erteilen: 

a} über die Ü'bereinstimmungvon Ab!>chriften 
mit Urkunden (Vidimierung); 

b) übe,r die Richtigkeit von übersetzungen; 

c) über die Echtheit von Unterschriften (Le
galisierung) ; 

d} über den Zeitpunkt der Vorweisung von 
Urkunden; 

'e) über das Leben von Personen; , , 

f) über Bekanntmachung von Erklärungen; 
g) über Beschlüsse von Generalversammlungen 

von Vereinen; 
h) über Proteste vQn Wech"eln' u;d kauf

männischen Papieren; 
i) über andere tatsächHch,e Vorgänge. 

Di,e Beweiskraft öffentlicher Urkunden kommt 
diesen Beurkundungen dann zu, wenn diesdben 
mit Beobachtung der für die Erteilung jeder der
.selben in den folgenden §§ 77 bis 90 gegebenen 
V ors1chriften aufgenommen und erteilt worden 
s,ind. 

§ 87. Behufs der Beurkundung der Beschlüss1e 
'deI" Generalversammlungen von Aktiengesell
schaften oder anderen Vereinen hat der Notar, 
unter Angabe des Ortes und der Zeit der Ver
sammlung, ein Protokoll aufzunehmen und darin 
die gefaßten Beschlüs\Se sowie alle in seiner Ge
genwart inder VersammLung vorgekommenen 
Erei,gnungen und abgegebenen Erklärungen, 
welche fü.r d,ie Beurteilung der Regelmäßigkeit 
des Vorganges von Erheblichkeit sind, genau an
zuführen. 

629 der Beilag en 

N e'u e F ass u n g. 

b) Unverändert wie c). 

35 

§ 69. Vollmachten, ,die Zur Errichtung eines 
Notariatsaktes dienen" müssen entweder öffent
liche Urkunden oder solche Privaturkunden sein, 
auf denen die Unterschrift des Vollmachtgebers 
gerichtlich~ notariell oder von einer österreichi
sehen Vertretungsbehörde im Ausland beglaubigt 
ist; die Vollmachten bedürfen, sofern sie im Aus
land errichtet wurden, keiner weiteren Beglaubi
gung. Vorschriften, die für die Verwendung von 
Urkunden vor Behörden etwas anderes bestim
men, bleiben unberührt. 

Die Vollmachten sind dem Notariatsakt in Ur
schrift oder in einer Ausfertigung oder beglaubig
ten Abschrift anzuschließen. ' 

U n v'erändert. 

Unverändert. 

Unverändert. 
Unverändert. 

Unverändert. 

Unverändert. 
Unverändert. 
g) über Beratungen und Beschlüs~e; 

Unverändert. 

Unverändert. 
Unverändert. 

§ 87. Beratungen und ß.es,chlüs~'e sind durch ein 
Protokoll zu beurkunden, in dem der Notar Ort 
und Zeit sowie den Inhalt der Beratungen und 
der Beschlüsse und aUe in sein:er Gegenwart vor-, 
gekommenen Ereignisse und abgegebenen Erklä
rungen, die für die Beurteilung der Regelmäßig
keit des Vorganges von Bedeutung' sind', anzu
führen hat. 

4 
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'A I te F ass u n g. 

Das Protokoll ist von demjenigen, der der Ver
sammlung vorgesessen hat, und 2 anderen Mit
gliedern derselben zu unterSIchreiben. 

Sofern die Vora,ussetzungen hiezu vodiegen, 
kann in dem Protokolle auch die Bestätigung 
über dtie Idlenti·tätdesVorsitz.endien oder ;anderer, 
in der Versammlung anwesenden Personen auf
genommen werden (§ 79). )steine solche Bestäti
gung nicht aufgenommen, so haftet der Notar für 
di'e Identität der In dem Protokolle gen;tnn.'t~ 
Perwnen nicht;. . ' 

, ' 

, Die in Urschrift zu erteilende Beurkundung 
muß ,den~nzell Inhalt d~s Protokolls umfa'SlS'en. 

§ 96. V0n den über letztwillige Anordnungen 
aufge'nommenen Protokollen und den dem No
,tare' s,chriftlich ühergebenen letztwilligen Anord
nungen werden beglaubigte und einfache Ab
schriften erteilt. Das~ gleiche gilt auch dann, wenn 
tiber die ,·letztwillig.e Anordnun.g ein Notariats-
akt erri,chtetwurde. ' 

Die Erteiluu,g findet jedoch, solange der Erblas
ser lebt,ruur an ihn oder s.einen mit einer amtlich 
heglauhilgt~n; auf .dieses Geschä€t lautenden Voll
macht vers.ehenen Machthaber und na,ch dem 

. Tode d~s Erhl,assers erst dann statt, wenn die 
gerichtli,che Kundmachung erfolgt ist. 

Der Tag I der Xundmadlung ist auf der hinaus
gegeheneri Abschrift anzumerken. 

§, 100. Eine Ausfertigung, welche mit Außer
achtlassung. der in diesem Abschnitte gegebenen 
Vorschriften erteilt worden ist, hat nicht die 
Kraft eineröffentlich,en Urkunde. 

§ 116. Außer ,dem allgemeinen Geschäftsregister 
,hatjed.er N<)t<l;rnoch folgende Bü,cher Zu führen: 

. a) eirl. alphabetisches; Verzeichriis aller Par
t.eien, rück·sichtlich· 'widcher in' dem Ge
schäftsregister Eintragungen vorkoI11men, 
mit Beifügung aller Geschäftszahlen der 
di,es·e Partei betreffenden Bintragungen iPl 
Register; 

b) ein besonderes alphabetismes Verzeichnis 
aller Personen, rücksidltli,ch welcher er 
letztwillige Erklärungen aufgenommen oder 
zur Verwahrung übernommen h:l!t, gleich
falI!> mit Beifügung der betl'effenden Ge
schäftszah1en. StiI"bt die Person oder wider
·ruft sie ihre letztwillige Erklärung oder 
nimmt sie dieselbe zurück, so ist dies in dem 
Verzeichnis. w~ichtlich zu machen; 

------~~~------

Neu e F ass u n g. 

Das Protokoll ist vom Vorsitzenden, der die 
Beratung oder Beschlußfassung geleitet hat, wenn 
aber niemand .den Vorsitz 'geführt hat,. von allen 
Teilnehmern zu unterschreiben. 

Unverändert. 

Aufgehoben. 

§ 96; Von Notariatsakten, die letztwillig.e An
ordnungen enthalten, können Ausfertigungen so
wie beglaubigte und einfache Abschriften, von 
den über letztwillige Anordnungen' aufgenom
menen Protokollen und den dem Notar über
gebenen schriftlich·en letztwilligen Anordnungen 
können Beurkundungen sowie -beglaubigte und 
einfache Abschriften erteilt "':erden. 

Die im ersten Absatz genannten Ausfertigun
gen, Beurkundungen und A'bSiChriften dürfen er-
teilt werden, , 

a) bei Lebzeiten des ErblasSlers' nur an ihn 
oder an seinen mit einer gemäß § 69 be
glaubigten". auf. di'e.ses 'Geschäft lautenden 
Vollmacht versehenen Machthaber; 

b) nach dem Tode des' Er:blassers erst dann, 
wenn die letztwiUige Anordnung gerichtlich 
.kundgem:IJcht worden ist; der Tag der 
Kundmachung ist auf der Ausfertigung, Be
urkundung oder Abschrift anzumerken . 

. § 100. Eine A usfertigung, die den V onchriften 
des § 99 nicht entspricht, hat nicht die Kraft 
einer öffentlichen Urkunde. 

U ll\Verändert. 

U nve·rändert. 

Unverändert. 
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Alte F~ssung'. 

c)ein Verzeichnis über die:" übernommenen 
Beträge an Geld und Wertpapieren(§§ 107 
bis ,109), mit Beifügung der betreffenden 
Geschäftszahl 'des, Registers und des Na
mens des Obergebers sowie des begimmten 
Empfängers. ' 

Bisher keine entsprechende' Bestimmung. 

Bisher keine entsprechende Bestimmung. 

Bish~rkeine entsprechende Bestimmung. 

Bisher keine entsprechende' Bestimmung., 

§ 118. Die Notariatskamrrier 'führt ei~ Ver
zeichnis über sämtliroe, Nötariatskandidaten ihres 
Sprengels. 

Als Notariatskandidat kann nur eirfge'tragen 
werden, wer sich bei der Eintra'@ung' ,auswei'st, 
daß er· österreichiseher Bundesburg'cr ist u'nd daß 
er' die, drei vorgeschriebenentheäi"etisChen. Staats~ 
prüfungen mit Erfolg abgelegt" hat. Ober den 
Antrag ,auf Eintragung in das Verzeichnis der 
Nötariatskandidaten entscheidet die Notariats
kammer. Die Eintragung ist zu verweigern, wenn 
der Bewerber eine" Handlung begangen hat', die 
ihn des Vertrauens unwürdig macht: Die Kam
mer hat die notwendigen Erhebungen zu pflegen 
und, wenn die Eintragung' verweigert werden 
soll, den Bewerber'vorher einzuvernehmen. Ge
gen die Verweigerungder'Eintragungsteht dem 
Antragsteller und dem Notar, der den Eintritt 
des Kandidaten anmeldet, die Beschwerde an das 
Oberlandesgericht und sodann an den Obersten 
Gerichtshof zu. 

Die Praxis bei dem Notare muß eine aus
schließliche sein; es ist dem Kandidaten nicht ge
stattet, sich gleichzeitig in der Rechtsanwalts
oder Gerichtspraxis oder in einemal1derell die 
Ausschließlichkeit qer Notariatspraxis beein
trächtigenden Staats- oder Privatdienste zu ver
wenden. 

Die Kammer und insbesondere der Pr:isident 
derselben haben darüber zu wachen, daß die No
tariatskandidaten sich auch wirklich bei dem 
Notar der Praxis in der gesetzlich vorgeschriebe
nen Weise widmen. 

N eu e Fa s s li n g. 

Unverändert; • 

d) eine geordnete Sammlung, der',Protestver
merke; 

e) ein Tagebuch (Journal); in diesem ist in 
zeitlicher Reihenfolge unter eine durch das 
Kalenderjahr fortlaufende Nummer jeder 
Ein- und Ausgang an Bargeld, an Wert
papieren und Wertgegenständen' sowk, auf 
Konten für fremde Rechnung (Anderkon
ten) in gesonderten Spalten einzutragen; 

f) ein Kassabuch, in dem gesondert alle zur 
gleichen Sache gehörenden ,Ein- und Aus
gänge in der Reihenfolge und Gliederung 

, des Tagebuches einzutragen sind, sowie ein 
Namensverzeichnis ,dazu. 

Das Tagebuch und das Kassabuch können 
auch in KarteHorm geführt werden. 

Unverändert. 

A.ufdie Anzeige des Notars (§ 117 Abs.3) 
darf als Notariatskarididat in dieses Verzeichnis 
nur eingetragen werden, 'wer 'nachweist, daß er 
österreichischer 'Staatsbürger von'· ehrenhaftein 
Vorleben ist und die Voraussetzungen des § 6 
Abs. 1 lit. b erfüllt; außerdem darf er"bei ,seiner 
ersten Eintragung ,in ein. Verzeichnis das, 35,L~
bensjahr noch nicht vollendet haben. Die Eintr~
gung kann nur aus einem wichtigen Grund ver
weigert werden; ein solcher, Grund ist insbeson
dere mangelnde Vertrauenswürdigkeit, Trunk
sucht, anstößiger odl!r Jiderlicher Lebenswandel, 
zerrüttete Vermögensverhältnisse • od~r ,.unzurei
chende Ausbildungsmöglichkeit. Ober die Eintra
gung entscheidet die Notari,atskammer. 'Sie hat die 
Voraussetzungen zu prüfen und, wenn die Eintra
gung verweigert, werdel1' soll,' den' Bewerber 'imd 
den Notar 'zu hören. Gegen die Entscheidung 
über die Eip.trag\lng steht, sowohl dem Bewerber 
als auch dem anzeigenden Notar die Berufung 
(§ 138) zu, 

Unverändert. 

U nveräridert. 
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Alt e F ass u n g. . Neu e F ass u n g. 

Die Zeugnisse über die zurückgelegte Praxis Unverändert. 
werden vom Notare ausgestellt und sind von der. 
Notariatskammer allenfalls nach vorläufiger Er-
hebung der Umstände zu bestät.igen.v 

Ein Notariatskandidat, der die österreichische Aufgehoben. 
Bundesbürgerschaft verloren hat, ist in der Liste 
zu streichen. 

§ 118 a. Ein Notariatskandidat ist VQn der 
Notariatskammer aus dem Verzeichnis der No
tariatskandidaten zu streichen, 

Bisher- keine entsprechende Bestimmung. a) sobald sein ,Austritt oder die Unterbre-

Bisher keine entsprechende Bestimmung. 

§ 119. Wird durch Urlaub, Krankheit, Abwe
senheit, -Suspension, Amtsentsetzung, Tod oder 
Austritt eines Notars oder aus anderen Gründen 
die Substituierung. desselben notwendig, so ist auf 
Antrag der Notariatskammer von dem Gerichts-· 
hofe erster Instanz am Sitze der Kammer ein 
Substitut zu bestellen. 

Im Falle eines Urlaubes oder einer Krankheit 
hat der zu substituierende Notar, in anderen 
Fällen die Notariatskammer einen geeigneten 
Substituten in Vorschlag zu bringen. 

Als Substitut ist ein Notar desse!benK ammer-
sprengels, zu welchem die zu versehende Stelle 
gehört, oder ein Notariatskandidat, welcher alle 
zur Erlangung einer Notarstelle erforderlichen 
Eigenschaften besitzt, zu bestellen_ Kann auf 
diese Weise die Substituierung nicht bewirkt 
werden, so kann auf Antrag der Nota~i,atskam-

chung seiner Praxis nach § 117 Abs. -3 an
gezeigt oder von der Kammer nach § 118 
Abs. 4 festgestellt wurde, 

b) wenn ~r der Vorschrift des § 118 Abs.3 
zuwiderhandelt, 

c) bei Verlust der österreichischen Staatsbür
gerschaft, 

d) bei Verlust der freien- Vermögensverwal
tung, 

e) wenn er das 72. Lebensjahr vollendet hat, 
f) wenn er durch eine strafgerichtliche Ver

urteilung die Notarbtsbefähigung ver
liert, 

g) wenn er wegen körperlicher oder geistiger 
Gebrechen zur Verwendung als Notariats
kandidat dauernd unfähig ist (§§ 169, 
170 a), 

h) bei Verurteilung zur Disziplinarstrafe der 
Streichung aus dem Verzeichnis der N ota
riatskandidaten (§ 158 Abs. 3), 

i) wenn er eine zehnjährige Praxis als No
- tariatskandidat zurückgelegt und die No

tariats-oder Rechtsanwalts- oder Richter
amtsprüfung noch nicht bestanden hat. 

Vor der Streichung ist der Notariatskandidat 
zu hören. Gegen die Streichung steht nur dem 
Notariatskandidaten die Berufung (§ 138) zu. 

§ 119. Wird durch Urlaub, Krankheit, Ab
wesenheit, Suspension, Amtsentsetzung, Tod oder 
Austritt eines Notars oder aus anderen Gründen. 
die Substituierung desselben notwendig, so ist auf 
Antrag der Notariait.skammer von- dem Prä
sidenten des Gerichtshofes erster Instanz am 
Sitze der Kammer ein Substitut zu bestellen. 

Unverändert. 

'Als Substitut ist ein Notar desselben Kammer
sprengels oder eine andere geeignete Person zu 
bestellen, die -alle Erfordernisse zur Erlangung 
einer Notarstelleaufweist; hinsichtlich des Erfor
dernisses des §6 Abs. 1 lit: cl genügt jedoch fiir 
diese Person eine vierjährige juristische Praxis, 
davon mindestens zwei Jahre als Notariatskan-
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Alt c F ass u n g;. 

mer und mit Genehmigung des Justizministers 
auch ein Suhstit"ut bestellt werden, welcher dem 
unter 1it. d des § 6 bezeichneten Erfordernisse 
der zweijährigen Praxis bei einem Notare nicht 
entspricht, im übrigen aber die zur Erlangung 
einer Notarstelle . erforderlichen Eigenschaften 
besitzt. 

§ 120. In dringenden < F~llen kann auch der 
Gerichtshof erster Instanz, zu dess,en Sprengel die 
zu versehende Stelle gehört, ohne einen Antrag 
oder Vorschlag der Notariatskammer abzuwar
ten, einen Substituten vorläufig bestellen. Gleich
zeitig hat derselbe zum Zwecke der Bestellung 
eines Substituten nach Vorsdlrift des. § 119 
die Mitteilung an die Notariatskammer und a11 
den Gerichtshof am Sitze derselben zu .machen. 

Bisher kei~e entsprechende Bestimmung. 

§ 122. Ein als Substitut bestellter Kandidat 
muß vor dem AntJritte seil1!es Amtes den Eid 
als Notarsubstitut bei dem Gerichtshofe erster 
In~anz, von welchem er bestellt wurde, a:ble
gen, sofern er nicht b~reits früher einmal in der 

39 

Neu e F a 5 S U n g. 

didat. Ist die Substituierung auf diese Weise nicht 
möglich, 50 kann auf Antrag der Notatiatskam
mer und mit Genehmigung des Bundesministc-
riums für Justiz auch ein Substitut bestellt wer
den, der von der juristschen Praxis des § 6 Abs. 1 
lit. d mindestens eine zweijährige Praxis als No
tariatskandidat zurückgelegt hat, im übrigen aber 
die sonstigen Erfordernisse zur Erlangung einer 
Notarstelle erfüllt. 

Entfällt. 

§ 120. Auf Antrag der Notariahkammer ist 
eine von dem zu substituierenden Notar vorge
schlagene geeignete Person (§ 119 Abs. 3) für 
alle während eines Kalenderjahres eintretenden 
Substitutionsfälle im vorhinein zum Substituten 
zu bestellen (Dauersubstitut). Der vorgeschlagene 
Dauersubstitut muß schriftlich erldären, daß .er 
mit seiner Bestellung einverstanden ist.; 

Der Dauersubstitut hat den Zeitpunkt des Be
ginnes seiner Amtstätigkeit und den Grund der 
Substitution, der Notar den Zeitpunkt der Wie
deraufriahme seiner Amtstätigkeit unverzüglich 
dem Präsidenten des Gerichtshofes erster Instanz 
am Sitze der' Kammer (§ 119 Abs. 1), dem Prä
sidenten des Gerichtshofes erster Instanz, in 
dessen Sprengel der Notar seinen Amtssitz hat 
(§ 21 Ahs. 7), und der Notariatskammer schrift
lich anzuzeigen. Sofern es möglich ist, hat der 
Notar die Anzeige des Dauersubstituten, dieser 
die Anzeige des Notars mit zu unterschreiben. 
FehJt diese Unterschrift, so hat der Präsident des 
Gerichtshofes erster Instanz am Sitze der Kam
mer den Notar vom Beginn der Amtstätigkeit 
des Dauersubstituten, diesen von der Wiederauf
nahme der Amtstätigkeit des Notars zu ver
ständigen. 

Die Bestellung eines Dauersubstituten schließt 
die Bestellung eines anderen Substituten für einen 

-bestimmten Substitutionsfall nicht aus, doch ist 
davon auch der Dauersubstitut zu verständigen. 
Während der Zeit, für die ein anderer Substitut 
bestellt wurde, ist es dem Dauersubstituten nicht 
gestattet, notarielle Amtshandlungen vorzuneh
men. 

. § 122. Ein Substitut, der nidlt Notar ist, muß 
vor dem Antritt seines Amtes die Angelobung 
vor _ dem Präsidenten des Gel'ichtshofes erster 
Instanz ablegen, von dem er besteHt worden ist, 
sofern er nicht bereits früher einmal als Substi-
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ALte'Fassung. 

Eigenschaft als Substitut beeidet wurde. Auch 
muß er seine Unterschrift in der erforderlichen 
Anzahl von Exemplaren diesem Gerichtshofe 
vortegen. 

Der Tag, an welchem der Substitut sein .Amt 
anzutreten hat, ist von dem Gerichtshofe Zu be
stimmen, den im § 16 bezeichneten Behörden, 
und wenn ein Notari.at~kandidat zum Substituten 
bestellt' wurde, gleichzeitig unter Mitteilung je 
eines Exemplars dler vorgelegten Unti61'ochrift 
bekanntzu<geben. Dem Substituten ist ein Bestel
lungsdekret ausz'uferti'gen: 

& 123. Der Substitut hat an Stelle des Notars 
alle Geschäfte desselben ,zu besorgen und dessen 
Geschäftsregister und Verzeichnisse fortzuführen, 

Notariatsurkunden unterz6chnet er unter An
führung seiner Eigenschaft als Substitut mit 
BClJugnahme auf sein Bestellun,gsdekret. 

Sofern er nicht selbst Notar ist, hat ·er sich des 
Amtssiegels des Notal"'S zu bedienen, dessen SteHe 
er vertritt. 

Die für N ota,re gegebenen V o:rs·chriften finden 
auch auf ihn Anwendung. 

Solallge die, Substitution . dauert, list dem sub
stituierten Notare·nicht gestattet, selbst notarielle 
Amtshandlungen vorzunehmen. 

Bisher keine entsprechende Bestimmung. 

§ 124. Die Notare, die im Sprengel eines 
Ger~chtshofes erster Instanz [hren Amtssitz 
haben, und ·die im Verzeichnisse der Notariats
kandidaten dieses Sprengels eingetra.genen No
tari-atskandidaten bilden das Notariatskollegium. 
Es besteht aus der Gruppe der Notare und der 
Gruppe der Notariatskandidaten. . . , 

Das Bundesministerium für Justiz kann nach 
Anhörung der betej1,igten Notariatskollegien die 
Vereinigung der Notare und Nota·riatskandidaten 
mehrerer benachbarter Gerichtshofsprengel eines 
Oberlandesgerichtssprenge1s zu einem Notariats
kollegi,U\l11 oder die Trennung solcher vereinigter 
N ol!aJriatskolle.gien anorOnen. 

Ne u e F ass TI n g, 

tut angelobt wurde. Er muß seine Untcrsd1rift 
in· der erforderlichen Anzahl von Ausfertigun: 
gen dem Präsidenten ,dieses .Gerichtshofes vor
legen und zugleich das Bestehen der Haftpflicht
versicherung (§ 22) nachweisen. 

Der Präsident des.Gerichtshofes erster Instanz 
hat den Tag zu bestimmen, an dem der Substitut 
sein Amt anzutr'eten hat, oder das Kalenderjahr 
zu bezeichnen, für das der Dauersubstitut (§ 120) 
bestellt' wird. Davon sind die Notariatskammer 
und der Gerichtshof erster Instanz zu verstän
digen, in dessen Spre~geI der zu substituierende 
Notar seinen Amtssitz hat; dieser Verständigung 
ist eine Ausfertigung der Unterschrift des Sub
stituten anzuschließen, falls' er nicht Notar' ist. 
Dem Substituten ist ein Bestellungsidekn:t' aus
Z!ufolgeri. 

§12.3. Der Substitut hat alle Gc~chäfte' des 
Notars zu besorgen und die G~chäftsregister und 
Verzeichnisse des Notars weiterzuführen. Die 
dem N obir erteilten V oBmachten, gelten auch 
für den Substituten. 

Der Substitut hat' seiner Unterschrift einen 
Hinweis auf seine EigenschaJt al~ Substitut bei
zufügen 'llpd das Bestellungsdekret anzuführen. 

. U.nverändert. 

U nveräl),dett. 

'Unverändert. 

Die Nichtbeachtung des Abs. 5 oder des 
§ 120'Abs; 3 letzter Satz nimmt einer Notariats
urkunde nicht die Kraft einer öffentlichen Ur
kunde. 

'f124. Die Notare,die im Gebiet eines Bundes
landes ihren Amtssitzhaben, und die im Velr" 
zei'chnis der Notariats:kandidaten dieses Bundes
landes· dng'etra.gene'rl NÖtariatskarididaten bilden' 
ei,n Notariatskollegium. Doch bilden die Notare 
und' N otatiatskandidaten in Wien, Niederöster
reich und im Burgenland sowie .die Notare und 
Notariatskandidaten in. Tirol und. V orarlberg 
j~ ein gemeinsames Kollegium. Jedes Koll~ium 
besteht aUf der Grupp~\ der ,Notare undde.r.' 
Gruppe' der Notariatllk.mdid!aten.., c' 
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Alte Fassung. 

Solange die Z'!-hl der in einer Liste eingetra
genen Kandidiaten fünf nicht·· erl'ei'cht, haben 
sie a,in Kollegium nicht teilzunehmen. 

4"1 

Neu e F ass un ,go 

Solainge die Zahl der in das Verzeichnis ein
getragenen Notariatskandidaten fürtfnicht er
reicht,. habeil sie ahl Kollegium nicht teilz.u
nehmen. 

§ 128. In der Regel (§ 140) hat jedes Notariats- § 128. Jedes Notariatskollegium hat aus seinen 
kollegium aus se~ne'n Mitgliedern eine Notariats- Mitgliedern eine Notariatskammer iu wählen. 
kammer zu bestellen. 

Die Kammer' hat ihren Sitz am Orte des 
Gerichtshofes erster Instanz. Wenn das Notal"iats
kolLegium mehrere Gerichtshofsprengel umfilßt, 
bestimmt das Bundesministel'ium für Justiz den 
Sitz de'r Kammer. 

Die Notariatskammer b~steht aus einem Notar 
als Präsidenten, sechs Notaren und drei Nota
riatskandidaten als Mitgliedern, die Notarioats
kammer in Wien aus einem Nota.r als Präsiden
ten, zehn Notaren und fünf Notariatska'ndidaten 
als Mitgliedern. Wqeine Kan,didatengruppe nicht 
gebildet ist (§ 124 Abs. 3), entfallen die Mit
glieder aus dem Kadidatenstande. 

§ 129. Der Präsident der Notariatskamrner 
wird auf drei Jahre in der gemeinsamen Ver
sammlung beider Gruppen aus der Gruppe der 
Nota!re in geheimer Wa:hl mit Stimmzetteln ße
wählt. 

Die dem Notarenstand angehörigen Mit
glieder der K<limmer werden auf drei Jahre in 
der Versammlung der Notarengruppe des Kol
legiums aus ihrer Mitte, die dem Kandidaten
stande angehörigen Mitglieder auf ein Jahr in der 
Versammlung der Kandidatengruppe aus ihrer 
Mitte in geheimer W'ahl mit Stimmzetteln ge
wählt. 

Der Präsident und die Kammermitglieder 
haben nach Ablauf dieser Zeit ihre Amtstätigkeit 
bis ?our Neuwahl fortzusetl!en und sind auch 
nach Ablauf der Amtsd3lUer wieder wählbar. 
Sinkt im Laufe des Jahres ,die Zahl der in einer 
Liste eingetragenen Kandidaten unter fünf (§ 124 
Abs. 3), so bleiben ,die dem Kandidatenstande 
angehörigen Mitglieder bis zum Ablauf des 
Jahres, für das sie gewählt sind, im Amte. 

Der P~äsident und mindestens die Hälfte der 
Mitglieder müssen am Or,te der Kammer oder ~n 
solcher Entfernung von diesem Orte ,ihren Amts
sitz oder Dienstort haben, daß sie mit den v:or
handenen Verkehrsmitteln leicht und in kurrzer 
Zeit a,n den Sitz der Kammer gelangen kön'nen. 

Das Ergebnis der Wahlen (§ 125 Abs.2 Z.1, 
Abs; 4 Z. 5 und § 126 Abs. 2) ist dem Präsidiutll' 
des Gerichtshofes erster Instanz am Sitze der 
Kammer' und dem Präsidium des Oberlandes
gerichtes sowie' dem Bundesministerium für 
Justiz, d~s Er,gebnis der Wahlen der Kandidaten
gruppe auch dem Präsidenten der Kammer anzu
zeigen. 

Die' Kammer hat ihren Sitz in der Landes
hauptstadt, die Kammer für Wien, Niederöster
reich und Burgenland in Wien; die Kammer für 
Tirol und Vorarlberg in Innsbruck. 

Die Notariatskammer besteht aus einem Nota,r 
als Präsidenten, sechs Nota;en und drei Nota
ri'atskandidaten aIs Mitgliedern, die Notariats
kammer in Wien aus einem Notar als Präsi
denten, zehn Notaren und fünf Noiariatskandli~ 
daten als Mitgliedern. Falls eine Kadidatengruppe 
nicht gebildet ist (§ 124 Abs. 2), entfaUen die 
Mitglieder aus dem Kandidatenst3lnd. 

Unverändert. 

Unverändert. 

Der Präsident und die . Kammermitglieder 
halben nach Ablauf dieser. Zeit ihre Amtstätigkeit 
bis zur Neuwahl fortzusetzen und sind auch nach 
Ablauf der' Amtsdauer wieder wähLbar. Sinkt im 
Laufe des, Jahres die Zahl der in einer Liste ein
getragenen Kandidaten unter fü,nf (§ 124 Abs. 2), 
so bleiben die dem Kandidatenstande angehörigen 
Mitglieder bis zum Ablauf des Jahres, für das sie 
gewählt sind, im Amte. 

Unverändert. 

Unverändert. 
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Alte Fassung~ 

§ 13L Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte 
der Stimmen erhalten hat. Hiebei sind leere 
Stimmzettel nicht mitzuzählen. 

Notare und Notariatskandidaten, die außer
halb des Wahlortes ihren Amtssitz oder Dienst
ort haberi, können' auch durch Einsendung von 
Stimmzetteln an die Kammer' oder an den Leiter 
der Wahl ihre Stimme aJbgeben. Diese Stimm
zettel sind gü1tig, wenn sie mit der Unterschrift 
des Notars oder des Kan,didaten versehen sind 
und vor Schluß der Stimmenabgabe einlangen. 
Die Unterschrift des Kandidaten bedarf, wenn 
sie der Kammer noch nicht vorliegt, der Beglau
bigung. 

Wird bei dem ersten W:l'hlgange die Mehrheit 
über die Hälfte nicht er,zielt, so gelangen die Per
sonen, die die meisten Stimmen erhalten haben, 
in die engere Wahl. 

In die engere Wahl sind doppelt so viele Per
sonen zu ,bringen, als zu wählen sind. Haben 
mehrere Personen die gleiche Stimmenzahl er
halten und sind sie nicht alle in die engere Wahl 
zu bringen, so ents'cheidet das Los, wer von ihnen 
in die engere Wa,hl kommt. 

Jede Stimme, die bei dies~r Wahl auf eine nicht 
in die engere '\{T ahl gebrachte Person fällt, ist 
ungültig. Ergibt skh bei der engeren Wahl 
Stimmengleichheit, so entscheidet das Los. 

Ist die Wahl für eine neuerrichtete oder ein€ 
aufgelöste Ka'mmer vorzunehmen, 'so hat der 
Präsident des Gerichtshofes erster Instanz am 
Sitz der Kammer die Wahl auszuschreiben und 
zu leiten~ 

§ 134. Der Notariatskammer obliegt die Wah-, 
rung der Ehre und Würde des Sta,ndes und die 
Vertretung der Standesinte'ressen. 

Z~ ihrem Wirkungskreis gehören: 
1. die Aufsicht über das Benehmen und die 

Geschäftsführung der Notare und der Notariats
kal1-didaten ihres Sprengels sowie die Führung 
der Verzeichnisse der Notare und Notariats
kandidaten; die Einrichtung und Führung dieser 
Verzeichnisse wird durch Verordnung geregelt; 

2. die Handhabung der Disziplin über Notare 
und Notariatskam,didaten; 

3. die Vermittlung bei Meinungsverschieden
heiten und Streitigkeiten zwischen Notaren oder 
zwischen Notariatskandi,daten oder zw~~chen No-

Neu e F ass u h g. 

§ 131. In jeder Gruppe' sind die von ihr zu 
entsendenden Kammermitglieder gemeinsam' zu' 
wählen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der 
Stimmen erhalten hat, sofern dadurch nicht mehr 
Personen gewählt würden, als zu wählen sind. 
Andernfalls gelten nur jene als gewählt, welche 
die meisten Stimmen erhalten haben. Besteht 
jedoch bei einem mit niedrigster Stimmenzahl 
erreichten Mandat Stimmengleichheit,so gelangen 
diese Personen in eine engere Wahl. Bei Zählung 
der' Stimmen sind ungültige Sümmzettel nicht 
mitzuzählen: 

Unverändert. 

Unverändert. 

Unverändert. 

Unverändert. 

Unverändert. 

,U nverändert. 

Unverändert; 

Unverändert. 

Unverändert. 
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taren und Kandidaten ihres Sprengels in Bezie
hung auf ,die Ausübung 1hres Berufes' oder auf 
das Dienstverhältnis; die Notare (Notariats
kandidaten) sind verpflichtet, die Vermittlung 
der Kammer anzurufen, bevor sie eine Diszi
plinaranzeig~ machen; , 

4. das vermittelnde Einschr,eiten, wenn ZWI

schen Notaren ihres Sprengels und Parteien 
Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkeiten 
in Ansehung der Amtsführung oder der vom 
Notar angesprochenen Gebühren sich ergeben; 
von der Kammer beurkundete Vergleiche über 
Gebühre,pansprüche des Notars sind Exekutions
titel im Si/1Jne des § 1 der Exekutionsordnung; 

5. di'e EntSocheiduPlg über Beschwerden 'in den 
im Ges:etze bezekhneten Fällen; 

6. die BeS'tätigung (Ausstellung) der Zeugnisse 
über die Praxis der Notariatskandidaten; , 

7. die Erstattung von Anträgen u,nd Gutachtc'n 
in Gesetzgebungsfragen, über Anderungen in der 
Organisation d<es: Notariates sowie über Vermin
derung oder Vermehrung von NotarsteUen, ü'ber 
die Verlegung der Amt,ssitze der Notare, über 
Knderungen im Geibührenta,rif u. dgl.; 

8. die Mitwirkung bei der Besetzung von No
tarstelIe.n, die Abgabe von Gutachten Ü'ber Fähig
keit und Verwendung von Notaren und Nota
riatskanditaten; 

9. die Besorgung der wirtschaftlichen Ange
legenheiten und die Einbringung der Jahresbei
träge und Kostenersätze (§ 170 Abs. 2 und 4), 
nötigenfalls durch ZwangSvolLstreckung; Rück
standsausweise und 'rechtskräftige Bes,chlüsse der 
Kammer über die a.n di'e Kammer zu leistenden 
B~iträge und Ersätze sind Exekutionstitel im 
Sinne des, § 1 de,r Exekutionsordnung; 

10. die Einberufung des Notari:atskoLlegiums 
lind seiner Gruppen (§ 126 A,bs. 1 und 2); 

11. die Wahl der Richter aus: dem Notaren
stande für die Disziplinargerichte und der Prü
fungskommissäre; 

12. die Wahl der Vertreter zum Delegierten~ 
tage der Notariatskammern (§ 141); 

13. die Entscheidung über die Teilnahme der 
Kandidaten am Notariatskollegium (§ 124 Abs~ 1 
und 3) und über ihre ~ählharkeit (§ 130 Abs. 1); 

14. die Vorbereitung von, Kollektivverträgen. 

§ 138. eeg,en Beschlüsse und Verfügungen der 
Kammer oder des Präsidenten sowie gegen Be
schlüsse eines: Gerichtshofes erster Instanz in: no
tariellen Angelegenheiten kann, in~ofern das Ge
setz nichts anderes anordnet, die Bes,chwerde bin
'nen v.ierzehn Tagen an das Oberlandesgericht er
griffen werden. 

43 

Neu e F ass u n g. 

Unverändert. 

Unverändert. 

Unverändert. 

Unverändert. 

Unverändert. 

9. die Besorgung, der wi-rtschaftlichen Ange
legenheit,en und die Einbringung der Jahresibei
träge und Kostenersätze (§ 170 Abs. 2 und 3), 

'nöthgenfalls durch Zwangsvollsq-eckung; Rück
standsiauSlweise und rechtskräftige Besdllüsse der 
Kammer über die an die Kammer zu leistenden 
Beiträge und Ersätze sind Exekutionsti-td 1m 
Sinne des § 1 der ExekutioDSordnung; 

Unverändert. 

Unverändert. 

Unverändert. 

13. die Entscheidung über die Teilnahme der 
Kandidaten am Notariatskollegium (§ 124) und 
über ihre Wählbarkeit (§ 130 Abs. 1); 

Unverändert. 

§ 138. Sofern gesetzlich nichts anderes be
stimmt ist, sind die auf Grund dieses Gesetzes er
gehenden Bescheide (Entscheidungen und Verfü
gungen) mittels Berufung (BesIchwerde) anfecht
ba'r, und zwar _ 

1. Bes,cheide der Notariatskammer und ihres 
Präsidenten ,sowie B,esicheide des Präsidenten des 
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A,J te F ass u n g. 

Gegen abändernde 'Entscheidungen des Ober
landesgerichtes findet in der gleichen Frist die Be
schwerde an den Obersten Gerichtshof statt. 

. Di,e Frist beginnt mit dem Tage nach Zustel-
lung des anzufechtenden Beschlusses. Die Be
s,<:hwerde ist bei der Behörde zu überreichen, die 
als erste Instanz entschieden hat. Diese Behörde 
kann der Beschwerde auf Antrag hemmende Wir
kun'g zue,rkennen. Verspätete oder unzulässige 
Beschwerden sind von der ersten Instanz zurück
zuweis'en. 

Der Nota,riats:kammer steht em B'esch,werde
recht ni,cht zu. 

§ 139. Kammermitglieder, die ihre Pflichten 
verna,chllä,ssigen~ können du:rch Erkenntnis de5 
Disziplinarger:ichtes (§§ 157 bis 163) aus der 
Kammer ausgeschlos,sen werden. 

Di'e Auflösung der Kammer steht dem Bun
desministerium für ,Justiz zu: Si,e hat das Er
löschen der Ma~date Zur Fo~ge. 

Die Geschäfte werden bis, zum Amts,antritte 
der neuen Kammer vom Ge,richtshof erster In
stanz gemäß § 140 vers,ehen. 

§ 140. Wenn das Notariatskollegium weniger 
als fünfz·ehn Notare (sys~emisierte NotarsteIlen) 
zählt, hat der Geric\1tshof, erster Instanz am Sitze 
der Kammer dIe der Notariatskammer z:ugewie-
sen'en Ges,chäfte zu versehen. " 

,\v enndasrf otariatskoll~giumzwa~ mindestens 
fünfzehn Notare zählt', die B'esetzungqe\" Stellen 
der Kammermitglieder aus. detnNotarenstande 
sich aher alsl undurchführbar trweist; hat das 
Bundesministerium für Justl~"'die 'Fiihrung der 
Kammergeschäfte"dem ,Gerichtshof er-ster Innanz 
am Sitze <ler Kammer zu übertragen. " ,', 

Neu e Fa s s u n g. 

Gerich tshofes' erster Instanz heim Oberlandesge
richtspräsidenten; , 

2. Bes,cheide des: Oberlandesgerichtspräsidenten, . 
wenn er als erste Instanz entschieden oder wenn 
er im Rechtszug einen der in Z. 1 genannten Be
sch,eide abgeändert hat, beim, Bundesministerium 
für Justiz. ' 

Die Berufungs(Beschwerde)frist beträgt 14 
Tag,e; sie kann nicht verlängert werden. Sie be
ginnt mit dem Tage na,ch der Zustellung des an
zufed~tenden Bescheides. Die Berufung (Be
schwerde) ist bei der Stelle zu überreichen, die 
als erste Instanz entschieden 'hat. 

Rechtzeitig eingebrachte Berufungen (Beschwer
den) haben aufschiebende Wirkung. Jede Stelle, 
die in der Hauptsache entscheidet, kann die auf
schiebende Wirkung ausschließen, wenn die vor
zeitige Vollstreckung im Interesse des öffentlichen 
Wohles wegen Gefahr im Verzug dringend ge
boten ist. . Ein solcher Ausspruch ist tunlichst 
schon in den über die Hauptsache. ergehenden 
Bescheid aufzunehmen. 

Verspätete oder unzuläsisige Berufungen (Be
schwerden) hat die Stelle zurückzuweisen, die als 
erste Instanz ents,chieden hat. 

Der Notariatskammer steht kein Berufungs
(Beschwerde}recht zu. 

Unve·rändert. 

Das Bundesminist'erium für Justiz kann 'eine 
Kammer aus einem wichtigen Grund auflösen; 
ein solcher Grund liegt insbesondere dann vor, 
wenn die Besetzung der Stellen der Kammermit
glieder aus dem· Notarenstand sich als undurch
führbar erweist. Durch die Auflösung der Kam
mer erlö.schen die Mandate. 

Die Geschäfte werden bis zum AmtSantritt der 
neuen Kammer durch einen vom Bundesmini
sterium für Justiz zugleich· mit der Auflösung 
der Kammer zu bestellenden Notar besorgt. Die
ser hat binnen zwei Monaten nach seiner Bestel
lung die Neuwahl der Kammer anzuordnen, die 
unter sei,nem 'Vorsitz stattfindet. . 

Aufgehohen. 

, Aufgehoben. 
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per Gerichtshof versieht in den Fällen der 
A'bs. 1 und 2 die Kammergeschäfte in einem Se~ 
nate von vier Stimmführ·ern und einem Vor
sitzenden. Den Vorsitz führt ein bleibend mit 
derLeitung dieser Geschäfte betrauter Rat. Dieser 
Rat hat· den Wirkungskreis des Präsidenten einer 
Notariatskamme·r. Er führt auch den Vorsitz im 
Notariatskollegium. Auf Anordnung des Bundes
minist:eriums für Justiz sind von der Notaren
gr1.lppe zwei Notare und .von der Kandidaten
gruppe .ein in dem Verzeidmisse dieses Sprengels 
eingetragener Notariatskandidat, der die Wähl
barkeit für die Kammer besitzt, als Stimmführer 
indies'en fü.nfgliedrigen Senat zu wählen. Die 
Vorsch.rift des § 129 Abs. 4 findet sinngemäß 
Anwen;dung. . 

§ .141. Zur Verü·.etung der Standes,interessen 
und zur Erfüllung der in § 134 Abs. 2 Z. 7 be
zeichneten Aufgaben habeh die Nora~iaJtskammern 
Vertreter zu .einem Delegiertentag zu entsenden, 
die zu zwei Dritteln aus dem Notarenstande, zu 
,einem Drittel aus den Kandidaten, die in die 
Kammer wählbar sind, zu entnehmen sind. 

Diese Versammlung kann einen Ausschuß be
stellen, in dem Notare und Kandidaten in dem 
eben angeführten Verhältnisse vertreten sein 
müssen, sowie ,eine Ges.chäftsordnJUng beschließen, 
die der Genehmi.gung des Bundesministeriums für 
Justiz bedarf. 

Beschlüsse des' Delegiertentag:es' oder des. Aus
.schusses ü'ber das Verhalten der Standesmitglieder 
sind d~m Bundesminis.rerium für Justiz mitzu
teilen.Es kann sie aufheben, wenn sie bestehen
den Gesetzen oder Verordnungen wider.sprechen. 

Näher.e Be~timmungen sind durch Verord'nung 
zu edassen. 

Verordnung des Bundesministeriums für Justiz 
vom' 17. ·Dezember 1921, BGBI. Nr. 756,· be
treftend·den ,Ddegienentag der Notariatskam
mern,. 

§ 1. In den De1egiertentag der Nota,ri-atskam
mern (§ 141 NO.) ,entsenden die Notariatskam
mer in Wien vier Notare und zwei Kandid'aten, 
alle anderen Kammern je zwei Notare und einen 
Kandidaten. 
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Neu e Fass u n g. 

Aufgehoben. 

§ 141. Zur Vertretung der Standesinteresstll, 
zur Erfül1ung der im § 134 Abs. 2 Z. 7 bezeich
neten Aufaben sowie zur Vermittlung bei Mei
nungsverschiedenheiten und Streitigkeiten (§ 134 
Abs. 2 Z. 3) von Angehörigen verschiedener 
Kammersprengel haben die Notariatskammern 
Vertreter zu einem Delegiertenta.g zu entsenden. 
Er führt die Bezeichnung ,.Delegiertentag der 
österreichischen Notariatskammern" und hat 
seinen Sitz inWi'en. 

Entfällt. 

Die Beschlüs~e des Deleg.ie.rtentages:,. die das 
Verhalten der Standesmitglieder regeln, s.ind dem 
BUl1'desministerium für Justiz binnen vier 
Wochen mitzuteilen. Es hat sie aufzuheben, wenn 
sie bestehenden Gesetzen oder Verordnungen 
widersprechen. 

Entfällt. 

§ 141 a. In den Delegiertentag haben zu ent-
senden·: ' 

a) die Notariatskammer . für Wi'en, Niedere 
österreich und Burgenland sechs Notare und' 
drei Kandidaten, . . 

b) die Notariatskammern für Oberösterreich 
und .Steiermark je vier Notare und' zwei 

. Kand'idaten, , , . 

'~);all~ 'ilbrigen KaITl1nenl:j~ z~eiN~ta,re·un~· 
. einen Kandidaten. . . . 

Die-, ~aadidaten m1i~~rt. in, die', Kammer ".:w.ähl~· 
bar sein. ...,_ ' ,. ,,~ .. ' ,"'"'' ',:,' .,:<; ':)~:":~ y, •. 
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Die Mitglieder des Delegiertentages müssen 
dem Notariatskollegium angehören, dessen Kam
mer s:ie ents'endet. Die Kandidaten müssen in die 
Kammer wählbar sein. Gehören dem Kollegium 
Kandidaten nicht an (§ 124 Abs, 3) oder sind 
wählbal'e Kandidaten nicht vorhanden oder 
werden sie ni,cht gewählt, so sind an Stelle der 
fehlenden Kandidaten Notare zu ents1enden. 

Die Mitglieder aus dem Notarenst:tnde werden 
von den in diie Kammer g.ewählten Notaren, die 
Mitglieder aus! dem Kandidatenstande von den 
in die Kammer gewählten Kandidaten gewählt 
(§ 134 Absl. 2 Z. 12). Die Kammer hat die Na
men der Igewählten Mitglieder dem Bundesmini
sterium für Justiz anz.uzeigen. 

S. § 3 Abs.3. 

§ 2. Der Ddegi1ertentaghat s·emen Sitz In 

Wien.' 

Der Delegiertentag faßt seine Beschlü·sse mit 
der Mehrheit der Stimmen. 

, 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Mitglied 

kann sich bei der Beratung und Abstimmung 
durch ein anderes von derselben Kammer cnt
sendetes Mitglied des Delcgiertentages vertreten 
lassen. Dazu bedarf es einer schriftlichen Voll
macht. 

Zur Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit von 
Vertretern mindestens dreier Kammern mit min
destens zehn Stimmen, worunter sieben Notar
stimmen sein müssen, erforderlich. 

§ 3. Der Delegiertentag wählt aus 'seiner Mitte 
einen Vorsitzenden und seinen Stellvertreter, 
die dem Notarenstande angehören müssen,. und 
vier Ausschußmitglieder, von denen zwei dcm 
Notarenstande und zwei dem Kandidatenstande 
angehören müssen, 

Der V or,si'tz·ende, sein Stellvertr.eter und die 
vier Ausschußmitglieder bilden den Ausschuß. 
Der Vorsitzende des Delegierten~ages führt auch 
im Ausschusse den Vorsitz. 

Die Mitglieder aus dem Notarenstande werden 
auf drei Jahre, die Kandidaten auf ein Jahr ge
wählt, sie haben ihr Amt bis zur Neuwahl fort
zuführen.· 

§ 4. Der Vorsitzende hat den Delegiertentag 
nach Bedarf mindestens einmal jährlich und je
desmal dann einzuberufen, wenn mindestens 
sieben Mitglieder des Delegiertentages es ver
langen. Die Tagung findet in Wien statt, wenn 
nicht der Vorsitzende aus besonderen Gründen 
den Delegiertentag nach einem ande~en Orte im 
Gebiete der Republik österreich einberuh. 

Neu e Fa s s u n g. 

Die . Mitgli~der des De1egi1ertentages müssen 
dem Notariatskollegium angehören, dessen Kam
mer sie entJsendet. Gehören dem Kollegium Kan
didaten nicht an (§ 124 Abs. 2) oder sind wähl
bare Kandidaten nicht vorhanden oder werden 
sie nicht gewählt, so sind anStelle der fehlenden 
Kandidaten Notare zu entsenden. 

Die Mitglieder aus de~ Not~renstande werden 
von den in die Kammer gewählt1en Nota,ren, die 
Mitglieder aus dem Kmdidatenstand von den in 
die Kammer gewählten Kandidaten g,ewählt 
(§ 134 Abs. 2 Z. 12). Die Kammer hat die Namen 
der ,g,ewählten Mitglieder dem Bundesminist1erium 
für Justiz anzuzeigen. 

Notare werden auf drei Jahre, Kandidaten auf 
ein Jahr gewählt. Sie hahen ihr Amt bis zu einer 
Neuwahl fortzuführen. 

§ 132 gilt sinngemäß. 

S. § 141 Abs,. 1. 

§ 141 h. Der Delegiertentag faßt s,eme Be
schlüsse mit Stimmenmehrheit. 

Jedes Mitglied hat eine Stimmc. Es kann sich 
bei der Beratung und Abstimmung durch ein 
anderes von derselben Kammer entsendetes Mit
glied des Delegiertentages vertreten lassen. 
Dazu bedarf der Vertreter einer schriftlichen 
Vollmacht. 

Zur Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit von 
Vertretern mindestens dreier Kammern mit min
destens zehn Stimmen, unter denen sieben No
tarstimmen sein müssen, erforderlich. 

§ 141 c. Der Delegiertentag wählt aus seiner 
Mitte einen Präsidenten, einen ersten und einen 
zweiten Stellvertreter sowie einen Kassier, die 
dem Notarenstand angehören müssen, ferner 
fünf Ausschußmitglieder, von denen zwei dem 
Notarenstand und drei dem Kandidatenstand 
angehören müssen. § 141 a Abs. 2 zweiter Satz 
gilt sinngem~ß. 

Der Präsident, seine Stellvertreter, der. Kassier 
und die fünf Ausschußmitglieder bilden den 
Ständigen Aus~chuß des Delegiertentages. 

S. § 141a;Abs. 4. 

§ 141 d. Der Präsident hat den' Delegiertentag 
mindestens einmal jährlich und dann einzube
rufen, wenn mindestens si'cben Mitglieder des 
Delegiertentages es v.erlangen. Die Tagung findet 
in Wien statt, wenn der Präsident den Delegier
tentag nicht an einen anderen Ort in der Repu
blik österreich einberuft. 
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Den ersten Delegiertentag beruft das Bundes
minister,ium für Justiz ein. 

Der Vorsitzende oder sein Stell vertreter leiten 
die Verhandlungen des Delegiertentages und des 
Ausschusses. Sie fertigen die gefaßten Beschlüsse 
aus und zeiichnen di,e vom Delegi1crtentag und 
dem Auss·chuß aus.gehenden Schriftstücke. 

Der Vorsitzende stimmt bei der Beschlußfas
sung des Delegiertentages und des Ausschusses 
mit, bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den 
Ausschlag. 

§ 5. Der Ausschuß faßt seine Beschlüsse mit 
der Mehrheit der Sitmrri.en. Zur Beschlußfassung 
ist die Anwesenheit von mindestens drei Mitglie
dern erforderlich, unter denen sich der Vorsit
zendie oder sein Stellvertreter'und, wenn nicht 
beide anwesend sind, noch ein anderes Mitglied 
aus dem Notarenstande befinden muß. 

Der Ausschuß besorgt die laufenden Geschäfte; 
in dringenden und in minder wichtigen Fällen 
kann sie auch der Vorsitzende oder sein Stell
vertreter gegen nachträgliche Genehmigung 
durch den Ausschuß erledigen. 

Der Delegiertentag kann den Ausschuß mit 
der Erledigung der Geschäfte betrauen, die ge· 
mäß § 141 Abs. 1 NO. ihm selbst obliegen. 

Bisher keine entsprechende Bestimmung. 

§ 7. Das Amt eines Mi~gliedes des Delegierten
tages ist ein' unentgeltliches Ehrenamt.Mitglie
dern, die nicht am Orte der Tagung ihren Amts
oder Dienstort haben, werden die Reise- und 
Aufenthaltskosten nach den jeweils vom Aus
schus'se fe'stzustellenden Ansätzen vergütet. 

Die Kosten des Delegiertentages und seines 
Ausschusses einschließlich der Reise- und Aufent
haltskosten der Mitglieder tragen die Notariats
kammern im Verhältnisse der Zahl der systemi
sierten Notarstellen ihres Sprengels. 

§ 6. Der Delegiertentag kann für seme und 
seines Ausschusses Geschäftsführung eine Ge
schäftsordnung beschli~ßen. Sie bedarf der Ge
nehmigung des Bundesministeriums für Justiz. 
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Neu e F ass ci n g. 

Entfällt. 

Der Präsident leitet di,e Verhandlungen des 
Delegiertentages und des Ständigen Ausschusses. 
Er zeichnet die vom Delegiertentag und vom 
Ständigen Ausschuß aus~ehenden Schriftstücke. 

Der Präsident stimmt bei der Beschlußfassung 
des Delegiertentages und des Ständigen Aus
schusses mit. 

§ 141 e. Der Ständige Ausschuß faßt seine Be,· 
schlüsse mit Stimmenmehrheit. Zur Besch!uß
fassung ist die Anwesenheit von mindestens der 
Hälfte seiner Mitglieder notwendig, unter denen 
sich mindestens drei Notare befinden müssen. 

Der Ständige Ausschuß besorgt die laufenden 
Geschäfte; in dringenden oder minder wichtigen 
Fällen kann sie auch der Präsident erledigen, 
doch muß er darüber in der nächsten Sitzung 
berichten. 

Der Delegiertentag kann den Ständigen Aus
schuß auch mit der Erledigung von Geschäften 
betrauen, die ihm selbst obliegen. 

§ 14i f. Der Delegiertentag kann zu seiner 
Unterstützung Fachausschüsse be~tellen, in die 
auch Standesangehörige berufen werden können, 
die nicht Mitglieder des Delegiertentages sind. 
Diese haben bei Tagungen des Delegiertentages 
und seines Ständigen Ausschusses nur beratende 
Stimme. 

§ 141 g. Das Amt eines Mitgliedes des Dele
giertentagesist ein Ehrenamt. Mitgliedern, die 
nicht am Orte der' Tagung ihren Amtssitz 
(Dienstort) haben oder Reisen im Auftrag des 
Delegiertentages ausführen, werden Reise- und 
Aufenthaltskosten in sinngemäßer Anwendung 
der für Bundesbedienstete geltenden Vorschriften 
vergütet; wobei die Notare den Beamten der 
allgemeinen Verwaltung der Dienstklasse VIII, 
die· Notariatskandidaten jenen der Dienst
klasse VII gleichgestellt werden.· Die 'Mitglieder 
der Fachausschüsse erhalten Vergiitungen nach 
den gleichen Bestimmungen. . 

Die Notariatskammern haben im Verhältnis 
der Zahl der NotarsteIlen ihrer Sprengel zur 
Deckung der Kosten des Delegiertentages und 
seiner Auss,chüsse Beiträge zu leisten, deren Höhe 
vom Delegiertentag unter Bedachtnahme auf die 
ihm erwachsenden· Kosten festgesetzt wird. 

§ 1.41 h~ Das Bundesministerium für Justiz 
kann durch Verordnung eine Geschäftsordnlfng 
für den Delegiertentag erlassen. Diese hat Be-' 
stimmungen zu enthalten über 

a) eine Berichterstattungs- und Auskunfts
pflicht der Kammern und Kollegiumsmit-
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Alt e Fa s su n g. 

§ 146. Nach dem Tade, der Entlassung ader 
der Versetzung eines N atars an einen ,anderen 
Ort sind di'e in seiher Verwahrung befind:lichen 
Akten, Geschäftsregister und Verzeichnisse nebst 
seinem ,Amtssiegel" durch Vermittlung der Na
tiriatskammer" an das, N atariatsarchiv seines 
Sprengels abzugeben. Wenn eine Varkehrung in 
Ansehung di~ser Akten dringend natwendig ist, 
hat das nächstgelegeneBezirksgericht für die 
mittlerweilige Verwahrung Sarge zu tragen. 

, 1m Falle oer Versetzulng von einem Orte an 
einen anderen innerhaJb <des Sprengelsd'essel'ben 
Natariats,ar,chivs kann der Geri,chtshaf eI1ster 
LnstanlZ dem Natare 'llia,eh Einvennehnnlng der 
Notariatskammer s'eines bisherigen Amtssitzes 
aus besonders rücksichtswürdigen GrÜlnden ge
statten; seine Akten in denneuen Amtssitz 
mitzunehmen. Eine salche Gesta'ttung ist, so. wie 
die übergabe der Akten an das A.rchiv, jedes
mal öffentlich kuoozugeben. 

§ 156. Wenn ein Gerkhtshaferster Instanz 
die Geschäfte der Nata.riatskammer zu besargen 
hat, so. können van ,diesem in der i,n Gemäßheit 
des § 140 gebildeten Versammlung nach. Vor
schrift des vorhergehenden Paragraphen gegen 
Nota,re und Natariatskandidaten Mahnulligen 
und Rügen als OI1dnungsst,I1afen ausgesprochen 
werden. 

Gegen die Verhängung' ei.ner Rüge von seiten 
des Gerichtshofes steht dem Gerügten die Be
schwerde an das Ober:Lande~gerich.t affen. 

§ 161. In Ansehung der Zusammensetzunß des 
Dis~iplina.rsenatesund' bezügl~ch des Disziplina,r
verfahrens finden die in dem Gesetze vom 
2LMai1868, RGBl. Nr; 46, betreffend die Diszi
plinarbehitndlungrichterlicher Bea.mten, in den 
§§ 9 bis 26 und 39 bis 41 für das Verfahren in 
erster und zweiter 1nsta,llJIZ gegebenen Vorsduif
ten sinngemäße Anwendung, saweit nicht in den 
folgenden Paragrophen 'besondere, Bestimmun- ' 
gen enthalten sind. 

Die in den ,§§" i8,19 und 169 :NO. dem 
Oberlandesge:richt votibehailtenen Entscheidun
gen werden vom Disziplillianenategefällt; 

----- - ---------

Neu 'e F ass u n g. 

glieder über Standesangelegenheiten,ins
besondere über die Führung der Geschäfte 
und der Kanzlei, über Dienstverhältnisse, 
über die Höhe der Einnahmen und Aus
gaben und über persönliche Verhältnisse; 

b) allgemeine Weisungen in Standesangelegen~ 
heiten und über die Führung der Geschäfte; 

c) die innere Organisation und Kassaführung 
des Delegiertentages und der Ausschüsse; 

d) Einberufungsförmlichkeiten, Verhandlungs
leitung, Referatsverteitung und Beiziehung 
von Nichtmitgiieder~ und Sachverständi": 
gen. 

§ 146. Nachdem Erlöschen des Amtes (§ 19 
Abs. 1), dem Ta,de ader der Versetzung eines 
Natarssind die van, ihm verwahrten Akten, 
Geschäftsregister, Verzeichnisse und sein Amts
siegel durch die Natariatskammer an das Nata
r,i'atsar,chiv semesSpr,eng,eIs. abzuführen. ,Wenn ei:ne 
Varkehrung in Ansehung dieser Akten notwen
dig ist, hat die Notaria~skammer fürdie mittler
weilige Verwahrung, Erteilung von Ausfertigun
gen, B'eurkundungen und Abschriften durch einen 
von ihr zu bestellenden Notar Sarge zu tragen, 

Im Falle der Versetz'\lIng van einem Orte an 
einen anderen ,innerha~b des Sprengels desseLben 
Not,ariatsarchivs kann der Präsident des Ge
richtshafes erster Instanz dem Natare nach Ein
vernehmung der Natari~tskammer s,eines bis
herig'en Amts5itzcs aus besanders rücksichtswürdi
gen Gründen, gestatten, seine Akten in den 
neuen Amtssitz mitzu,nehmen. Eine salche Ge
stattung ist, so. ,w~e' di:e .Überg;abe der Akt'en an 
das Archiv, jedes'Illia.löffellidich lwndfzugeben. 

Auf gehoben. 

A uf gehOlben~ 

§ 161. Für die Zusammensetz,ung. des DiSIZipli
naorsenatesUJflId für ,das Disziplinarverfahren 
si.nd die §§112 bis 120, 122 bis 129, 130 
Abs. 2 bis 4, 131 bis 136, 137 Abs. 1 und 3; 
138 bis 141, 143, 151 bis 155, 157, 161, 163 bis 
165 des Richterdienstgesetzes, BGBI. Nr. 3051 
1961, sinngemäß anzuwenden, saweit :ni,ch,t im 
folgenden etwas anderes bestimmt ist. 

S. § 169 Abs. 3. 
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Alt e F a s 5'\1111 g. 

Bisher keine entspr~chende BestimmlUng. 

§ 163. Jeder Beschluß auf Einleitung der Diszi
pli;nar,untersuchung und jedes freisp.I1echende 
oder verurteilende' Disziplinarerkenntnis ist 
na'ch eingetretener Rechtskraft der Nota.riats
kammer mitzuteilen. 

Lautet das Erkenntnis auf Suspension oder 
auf Entsetzung vom Amt,e, so ist dasselhe auch 
in der amtlichen Landeszeitung kundzumach.en 
und den im § 16 bezeichneten Gerilcht.en zur 
Kenntnis zu bringen .. 

Die Amtsentsetzung iist überdies dem Justiz
miri,i,ster .anzuzeig~n. 

Die Bewirkung und überw:l!chung des Voll
zuges der verhängten Strafe liegt .dem Gerichte 
er·ster Instanz ob, in dessen Sprengel sich der 
Amtssitz des Notars \,Jefindet. 

Die Strafe der Suspension oder der -Entsetzung 
yom Amte wird von dem Tage w;irksam, an 
welch.em dem Notare die Vollzugsverol"ldnung 
oder ,das einer weiteren Berufung nicht mehr 
unterliegoode Erkenntnis zugesteLlt wUl'de. Das 
mit dem Vollzuge beauftragte Gericht hat dem 
Notare unmittelbar oder durch einen Richter 
das Amtssiegel abzunehmen und dier Notariats
kammer zur, Verwahrung (§ 42) zu übergeben. 

§ 164. Nach dreijähriger tadelloser Auffüh
rung kann der Notar um die Lö~chung jeder im 
Verzeidlllisse der Notareernget!1agenen Ord
nungsstrafe oder des daselbst eingetragenen 
sch:rifdichen. Verweises ansuchen. Di,e Entschei
dung darübersteht,dler Notaria'tskammer und 
beziehungswei5e dem Diziplinargerichte zu. 
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Neu e Fa s s 1). n g. 

§ 161 f. Erachtet das Disziplinargericht, daß 
keine als Disziplinarvergehen zu ahndende 
Pflichtverletzung oder kein Grund zur Fortset
zung' des bereits eingeleiteten Disziplinarver
fahrens vorliegt, so hat es mit Beschluß im 
ersten Falle die Einleitung des Disziplinarver
fahrens abzulehnen, im zweiten Falle das Diszi
plinarverfahren einzustellen und in beiden 
Fällen nach Rechtskraft des Beschlusses die Sache 
an die Notariatskammer abzutreten. 

Unverändert. 

Der Spruch eines auf· Suspension oder auf 
Entsetzung vom Amte lautenden Erkenntnisses 
ist im Amtsblatt zur "Wiener Zeitung" kund
zumachen und den dem Oberlandesgericht unter
stellten' Gerichtshöfen erster Instanz mitzuteilen. 

Unverändert. 

Die ·Bewirkung und überwachung des Voll
zuges der verhängten Strafe obliegt dem Präsi
denten dies Gerichtshofes erster Instanz, in des~en 
Spreng,el . sich de·r Amtssitz ,des Notars, befindet. 
Im FaUe der Suspension oder der Entsetzung vom 
Amte hat der Präsident oder der von.ihm dazu 
bestimmte Richter dem Notar das Amtssiegel 
abzunehmen und der Notari-atskammerzur Ver
wahrung (§ 42) zu übergeben. . 

Aufgehoben. 

§ 164. In den Verzeichnissen der Notar·e lind 
der Notariatskandidaten sind auf Antrag des 
Bestraften zu löschen: 

a) Ordnungsstrafen und schriftli'che Verweise 
nach dreijähriger tadelloser Führung, 

b} andere Disziplinarstrafen 'mit Au~nahme 
der Amtsentsetzung oder der Streichung 
aus dem Verzeichnis der Notariatskandi
daten ~ach zehnjähriger • tadelloser 'füh-
rung. . 

Die Entscheidiung über die Löschung von Ord
nungsstrafen steht der Notariatskammer zu, in 
deren·Sprengel der Bestrafte seinen Amtssitz •• hat 
oder in deren Verzeichnis der Notariatskandidat 
eingetragen. ist. Ober die Löscbung von Diszi
plinarstrafen hat nach t\l)hörung .der Notariats,. 
kammer jenes DiszipLinargericht zu . entscheiden, 
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Alt e F ass u n g; 

§ 169. Wenn ein Notar durch körperliche oder 
geistige Gebrechen zur Führung seines Amtes 
bleibend unfähig geworden ist, hat ihn dlie 
Notariatskammer und, wenn diese ihre Obliegen
heit nicht erfüllt, der Präsident des Gerichtshofes 
erster Instanz am Sitze dei' Kan1mer ,aufzufor-

. dern, binnen einer angcme~sen zu bestimmenden 
Fr~st sein Amt als Notar zurückzulegen. 

Entspricht der Notar dieser Aufforderung 
nicltt, so hat die Nütariatskammer beziehungs
weise der Präsident des Gerrchtshofes die An
zeige an dals Oberla'ndesgericht zu er,statten. 

Das Oberlandesgericht hat unter sinngemäßer 
Anwendung der §§ 52 bis 54 des Gesetzes, be
treffend die Disziplinarbehandlung richterlicher 
Beamten, mit F~llung des Ausspruches, daß das 
Amt des Notars erloschen sei, vorzugehen. 

§ 170. Die Kosten der behufs der Ausübung 
der Aufsicht und Disziplinargewalt gepflogenen 
Amtshanlungen hat, sowei't diese Amtshandlungen 
in den Wirkungskreis der Gerichte fallen, der 
Staat und, insoweit sie in den Wirkungskreis 
der Not,ariatskammer fallen, diese selbst vor-
zuschießen. . 

Insofern diese Amtshandlungen zum Na'ch
weise des Vers,chuldens eines Notars gefüh rt 
haben, hat dieser die erwachsenen Kosten zu 
ersetz,en. 

Wo die Geschäfte der Notariatskammer von 
dem Gerichtshofe besorgt werden (§ 140), hat 
der Staat auch die Kosten der von diesem Ge
richtshofe in Ausübung des Wirkungskreises einer 
Notariatskammer gepflogenen Aufsichts- und 
disziplinären Amtshand1lungen vorzus·chießen. 

Demjenigen, der die Kosten vorzus·chießen hat, 
fallen dieselben auch endgültig zur Last, wenn 
ein Verschulden des Notars nicht festgestellt 
wird, . oder wenn sie uneinbringI:iCh sind. 

§ 184. Die vorstehenden .ß.estimmungen mit 
Ausnahme jener des § ·181 finden auch in An
sehung der dem Notar für die Verfassung von 
Privaturkunden gebührenden Entlohnung sinn
gemäße Anwendung. 

Der Notar ist auch in diesem Falle verpflichtet, 
die von ihm angesprochenen Gebühren auf der 
der ,Partei au~gefolgten Urkunde zu verzeichnen 
urid' diese Angabe zu unterschreiben. Er darf, 
aber'hiel'lbei weder seine E~genschaft als Notar 
anfügeri, noch sein Amtssiegel beidrücken. 

Neu e F ass u n g. 

das in erster Instanz eingeschritten ist. Von der 
Löschung ist die Notariatskammer zu verstän
digen. 

Auf eine gelöschte Strafe darf nicht mehr Be
dacht genommen werden. 

Unverändert. 

Unverändert. 

Das Oberlandesgericht hat als Dienstgericht 
in der im § 161 a bestimmten Zusammensetzung 
unter sinngemäßer Anwendung der §§ 93 bis 95, 
97. und 98 des Richterdienstgesetzes, BGBI. 
Nr. 305/1961, mit Beschluß das Erlöschen des 
Amt'es auszusprechen, wenn einer der Gründe 
des § 19 Abs. 1 lit. g vorliegt. 

U nveränder,t. 

Unverändert. 

Autgehoben. 

Unverändert. 

§ 184. Die vorstehenden Bestimmungen mit 
Ausnahme jener des § 180 finden auch in An
sehung der dem Notar für die Verfassung von 
Privaturkunden gebührenden Entlohnung sinn
gemäße Anwendung. 

Unverändert. 
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Gutächtliche ~ußerung 
des Bundeskanzleramtes - Verfassungsdienst zu dem vom Bundesminister für Justiz in der 
Sitzung vom 28. März 1962 der Bundesregierung vorgelegten EntwUrf eines Bundesgesetzes, mit 

dem die Notariatsordnung geändert wird. 

Der der Bundesregierung unter Punkt I) 
der Tagesordnung ihrer Sitzung vom 28. März 
1962 zur Beschlußfassung über die Vorlage 
an die gesetzgebenden Organe des Bundes 
zur weiteren verfassungsmäßigen Behandlung 
vorgelegte Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem die Notariatso:r:dnung geändert wird, 
war bereits vor Jahresfrist im Zuge des Vor
begutachtungsverfahrens Gegenstand eingehen
der Untersuchungen des Bundeskanzleramtes
Verfassungsdienst. Im Rahmen des dem 
Bundesministerium für Justiz damals bekannt
gegebenen Ergebnisses dieser Prüfung sah sich 
das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst ver
anlaßt, aus rechtsstaatlichen Überlegungen 
heraus auf eine schon Jahre vorher vertretene 
Forderung' zurückzugreifen und dem Bundes
ministerium für Justiz mit Nachdruck die 
Notwendigkeit vor Augen zu führen, für eine 
einheitliche und umfassende Regelung des 
bei Führung der Angelegenheiten der Notare, 
sei es von Organen der Notariatskammer, sei 
es von den Präsidenten der Gerichtshöfe 
erster Instanz oder den Oberlandesgerichts
präsidenten als Organen ,der Justizverwaltung, 
zu beobachtenden Verfahrens Sorge zu 
tragen. Hierauf zu dringen, erschienumso 
gebotener, als weder die nunmehr bereits 
neunzig Jahre als N otariatsord~ung noch 
auch andere gesetzliche Vorschriften dem im 
Art. 18 Abs. 1 des B.-VG. verankerten Rechts
staatsprinzip in ausreichendem Maße Rechnung 
tragende Anordnungen über das in den An
gelegenheiten der Notare von den in Betracht 
kommenden Behörden anzuwendende Ver-
fahren enthalten. I 

Das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
konnte sich hiebei auf das vom Bundesministe
rium für Justiz unvorgreiflich der Auffassung 
der Organe der Bundesgesetzgebung bereits 
im Jahre 1953 erklärte Einverständnis be
rufen, wonach in jenen Angelegenheiten der 
Notare, in denen von seiten der Justizverwal
tung einerseits oder von Organen der Notariats
kamm~r anderseits eine behördliche Tätig
keit entfaltet wird, durch einen Akt der 
Gesetzgebung die Anwendbarkeit des Allge
meinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950 
vorzusehen wäre. 

Von maßgebender Bedeutung für den vom 
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst im Ge
genstand vertretenen Standpunkt war aber 
auch der Umstand, daß auch der Nationalrat 
in einer anläßlich der Verabschiedung der 
EGVG.-Novelle, BGBL Nr. 92/1959, an die 
Bu ndesregierung gerichteten Entschließung vom 
18. März 1959 (vgl. 654 der Beilagen zu den 

stenographischen Protokollen des National
rates VIII. GP.) in klarer und eindeutiger 
Weise seiner Auffassung dahin Ausdruck 
gegeben hat, daß es geboten sei, die gesetz
lichen beruflichen Vertretungen ebenso wie 
die Sozialversicherungsträger hinsichtlich ihrer 
behördlichen Tätigkeit in den Geltungsbereich 
der Verwaltungsverfahrensgesetze einzubezie
hen. 

Gerade in Anbetracht der damit unzwei
deutig geäußerten Ansicht des Gesetzgebers 
hält es das Bundeskanzleramt - Verfassungs
dienst für uner läßlich, weiter hin im Sinne der 
bereits in einer Reihe materiellgesetzlicher 
Regelungen (wie,etwa § 5 Abs. 3 der Umlagen
ordnung, BGBL NI'. 215/1947, § 41 der Handels
kammer-Wahlordnung, BGBL NI'. 11/1950, 
§ 58 der Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung, 
BGBL NI'. 125/1955, oder in allerjüngster Zeit 
§ 7 des EFTA-Durchführungsgesetzes, BGBL 
Nr. 274/1961) vorgesehenen Rezeption der 
Verwaltungsverfahrensgesetze für eine dem 
Rechtsstaatsprinzip voll entsprechende Siche
rung jeglicher behördlicher Tätigkeit einzu
treten. 

Diesen auf einem ernstlichen verfassungs
rechtlichen Anliegen beruhenden Überlegungen 
könnte nach Meinung des Bundeskanzler
amtes -Verfassungsdienst im Falle der in Rede 
stehenden Gesetzesvorlage etwa in der Weise 
Rechnung getragen werden, daß die vorliegen
de Notariatsordnungsnovelle durch folgende, 
hiemit in zwei Varianten vorgeschlagene Be
stimmung ergänzt wird: 

Variante A. 
"Auf das Verfahren vor den Organen der, 

Notariatskammer, vor dem Präsidenten des 
Gerichtshofes erster Instanz und vor dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichtes in be
hördlichen Angelegenheiten dieses Bundes
gesetzes mit Ausnahme der Disziplinarange
legenheiten sind die Bestimmungen des All
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950, 
BGBL NI'. 172, anzuwenden." 

Variante B. 
"Soweit dieses Bundesgesetz nichts, anderes 

bestimmt, sind auf das Verfahren vor den 
Organen der Notariatskammer, vor dem Präsi
denten' des Gerichtshofes erster Instanz und 
vor dem . Präsidenten des Oberlandesgerichtes 
in behördlichen Angelegenheiten dieses Bun
desgesetzes mit Ausnahme der Disziplinar
angelegenheiten die Bestimmungen des All
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950, 
BGBL NI'. 172, anzuwenden." 
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